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Franziska Strasoldo- 
Graffemberg, Chefredakteurin: 
"Damit hochwertige heimische 
Lebensmittel zuverlässig verfüg-
bar bleiben, müssen Pflanzen 
geschützt werden können.  
Diese Ausgabe zeigt, wo dabei 
Herausforderungen bestehen –  
von Zulassungsverfahren bis 
zur Risikowahrnehmung – und 
welche Ansätze bereits heute 
dazu beitragen, Pflanzenschutz 
präziser, sicherer und zukunftsfä-
higer zu gestalten."
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�
der Tod von S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen- 
Oettingen und Oettingen-Spielberg hat unseren 
Verband tief getroffen. Über viele Jahre hat er als 
stellvertretender Vorsitzender Verantwortung für 
die Familienbetriebe Land und Forst übernommen 
und die Arbeit des Bundesverbands in einer für 
uns wichtigen Phase mitgeprägt. In dieser Zeit hat 
er entscheidend dazu beigetragen, dass wir unsere 
Positionen gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
klar vertreten und als verlässlicher Ansprechpart-
ner wahrgenommen wurden.

Fürst Oettingen war in zentrale strategische Fra-
gen unseres Verbands eng eingebunden. Er hat 
Entwicklungen begleitet, Diskussionen angesto-
ßen und mit dafür gesorgt, dass unsere Themen po-
litisch gehört wurden. Viele Debatten in Vorstand 
und Gremien hat er mit seiner Erfahrung und sei-
nem Blick für die land- und forstwirtschaftliche 
Praxis geprägt. Sein Engagement hat Spuren hin-
terlassen. Wir verlieren mit ihm einen Menschen, 
der sich über viele Jahre mit großem Einsatz für die 
Anliegen der Familienbetriebe Land und Forst ein-
gesetzt hat. Wir werden sein Wirken in dankbarer 
Erinnerung behalten.

In Sachsen und Thüringen wurde Prof. Dr. Justus 
Eberl zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er trägt 
dort seit Jahren auch als Geschäftsführer Verant-
wortung. Ich gratuliere ihm herzlich und freue 
mich auf die weitere Zusammenarbeit. Mein Dank 
gilt Dr. Hartwig Kübler, der den Landesverband 
über lange Zeit geführt und maßgeblich geprägt 
hat.

Auch in Sachsen-Anhalt hat ein Wechsel in der Ge-
schäftsführung stattgefunden. Ulrich Böcker und 
Antonia Bing haben den Landesverband über viele 
Jahre geführt. Dafür danke ich ihnen ausdrück-
lich. Die Geschäftsführung übernimmt nun Fried-
rich Graf von Zech, dem ich für seine neue Aufgabe 
viel Erfolg wünsche.

Pflanzen schützen. Versorgung sichern. Unter 
diesem Titel greifen wir die politische Diskus- 
sion über den Pflanzenschutz auf, die seit Jahren 
von widersprüchlichen Erwartungen geprägt ist. 
Einerseits sollen landwirtschaftliche Betriebe zu-
verlässig hohe Erträge sichern und Qualitätsanfor-
derungen erfüllen. Andererseits werden zentrale 
Verfahren und Wirkstoffe zunehmend infrage ge-
stellt, ohne dass Nutzen und Risiken noch nach-
vollziehbar gegeneinander abgewogen werden. 
Hinzukommt: Das Zulassungssystem ist zu lang-
sam, zu komplex und für die Betriebe kaum noch 
verlässlich. Bewertungsfristen ziehen sich hin, 
notwendige Wirkstoffe stehen immer später zur 
Verfügung oder fallen ganz weg. Innovationen und 
technische Weiterentwicklungen gibt es, sie kom-
men aber in der Praxis nicht an, wenn Entschei-
dungen ausbleiben.

In dieser Ausgabe setzen wir deshalb einen klaren 
Schwerpunkt auf den Pflanzenschutz. Die Beiträge 
zeigen, worum es geht: um technische Entwicklun-
gen, um praktische Anforderungen und vor allem 
um politische Rahmenbedingungen. Ein funktio-
nierendes Zulassungssystem ist keine Nebensache, 
sondern Voraussetzung dafür, dass unsere Betriebe 
weiterhin zuverlässig hochwertige Lebensmittel 
produzieren können.

Gemeinsam mit der AGDW – Die Waldeigentümer 
haben wir die Kampagne #LandschafftZukunft!  
gestartet. Sie richtet sich gegen die geplante 
Wiederherstellungsverordnung und deren weit-
reichende Eingriffe in Bewirtschaftung und Ei-
gentumsrechte. Der Entwurf folgt einem rück-

Sehr geehrte 
Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

wärtsgewandten Ansatz: Statt die dynamischen 
Veränderungen durch Klimawandel, Standortver-
schiebungen und Schadereignisse ernst zu neh-
men, sollen historische Lebensraumtypen wieder-
hergestellt werden. Politik verordnet damit ein 
Zurück, wo Anpassung und Weiterentwicklung 
gefragt wären. Für die Praxis bedeutet das neue 
Unsicherheiten, zusätzliche Bürokratie und Ein-
griffe in eine seit Generationen verantwortungs-
voll ausgeübte Bewirtschaftung. Waldbesitzer 
brauchen keinen starren Orientierungsrahmen, 
sondern Gestaltungsspielraum und Vertrauen, um 
ihre Wälder klimaresilient weiterzuentwickeln. 
Hinzu kommt die ungeklärte Finanzierung. Der 
Entwurf sieht zusätzliche Anforderungen vor – 
von Kartierungen über Monitoring bis hin zu mög-
lichen Maßnahmen –, ohne zu benennen, wer das 
leisten soll und wer dafür aufkommt. Das schafft 
Unsicherheit, ohne einen erkennbaren Mehrwert 
für Wald und Klima. Unser Standpunkt ist klar:  
NO DEAL zu dieser Wiederherstellungsverord-
nung!

Die jüngste Einigung zur EUDR in Brüssel ist ein 
wichtiges Etappenziel. Reduzierte Informations-
pflichten für kleinere Akteure und verlängerte 
Übergangsfristen für größere Unternehmen schaf-
fen kurzfristig Entlastung. Gleichzeitig bleibt  
zentral, dass die EUDR in der Anwendung zwi-
schen unterschiedlichen Risikolagen unterschei-
den muss. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder in 
Europa dürfen nicht denselben Anforderungen 
unterliegen wie Regionen, in denen tatsächlich 
Entwaldung stattfindet. Ohne eine risikobasier-
te Umsetzung entsteht ein unverhältnismäßiger 
Aufwand ohne zusätzlichen Nutzen für den Wald. 
Hier muss die EU weiter nachsteuern.

Auch in der Debatte um die GAP ab 2028 stehen 
mit Kappung und Degression erneut Instrumen-
te im Raum, die an der Realität vorbeigehen. Sie 
zielen pauschal auf die Betriebsgröße, während 
die fachlichen und administrativen Auflagen der 
GAP für jeden einzelnen Hektar gelten, unabhän-

gig von der Struktur des Betriebs. Wer hier kürzt, 
obwohl die Anforderungen vollständig erfüllt wer-
den müssen, schafft ein offensichtliches Ungleich-
gewicht. Kappung und Degression schwächen 
leistungsfähige Betriebe, ohne Umwelt oder Klima 
voranzubringen. 

Erneut wird über die Erbschaftsteuer für Betriebs-
vermögen diskutiert. Das Verfahren in Karlsruhe 
sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Für uns ist klar: 
Die bestehenden Verschonungsregeln für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe müssen erhal-
ten bleiben. Alles andere würde Familienbetriebe 
zwingen, ihre Betriebsgrundlage, nämlich ihren 
Grund und Boden zu verkaufen, mit Folgen für 
Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und die 
Generationenfolge. Wer Verantwortung über Ge-
nerationen erwartet, muss dafür auch verlässliche 
Rahmenbedingungen schaffen.

Europa und Deutschland stehen vor wichtigen 
Entscheidungen. In den vergangenen Jahren wur-
den zahlreiche Regelungen auf den Weg gebracht, 
die tief in die Arbeit der Betriebe eingreifen. Zu oft 
fehlte dabei der Blick für praktische Umsetzbar-
keit, wirtschaftliche Tragfähigkeit und die Verant-
wortung der Eigentümer vor Ort. Entscheidend 
ist jetzt, politische Prozesse wieder stärker an der 
Realität der Betriebe auszurichten und Vertrau-
en dort zu verankern, wo täglich Verantwortung 
übernommen wird.

Zum Beginn des neuen Jahres wünsche ich Ihnen 
Zuversicht, Verlässlichkeit und gute Entscheidun-
gen – in den Betrieben ebenso wie in der Politik. 
Die Familienbetriebe Land und Forst werden sich 
auch weiterhin klar und mit Nachdruck für tragfä-
hige Rahmenbedingungen einsetzen.

Ihr

Max Freiherr von 
Elverfeldt
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in bewegten Zeiten wie diesen rückt 
eines besonders in den Vordergrund: 
Verlässlichkeit. Sowohl in Berlin als 
auch in Brüssel erleben wir eine poli-
tische Landschaft, die von Unsicher-
heiten, wechselnden Prioritäten und 
einem hohen Erwartungsdruck ge-
prägt ist. Viele Entscheidungen ent-
stehen im Spannungsfeld zwischen 
ambitionierten Zukunftszielen und 
den sehr realen Herausforderungen, 
vor denen unsere ländlichen Räume 
und insbesondere unsere Familienbe-
triebe stehen.

Unser Eindruck ist: Die Stimmung ist 
nicht von Resignation getragen, wohl 
aber von einer wachsenden Sorge, ob 
politische Maßnahmen ausreichend 
auf ihre Praxistauglichkeit überprüft 
werden. In der Regierungsarbeit zeigt 
sich immer wieder der Versuch, gro-
ße Transformationsvorhaben voran-

zubringen, doch zu oft fehlt der Mut, 
schmerzhafte Wahrheiten auszu-
sprechen und die notwendigen Ablei-
tungen daraus zu ziehen.

Gleichzeitig erleben wir in unseren 
Mitgliedsbetrieben ein bemerkens-
wertes Maß an Stabilität und Ge-
staltungswillen. Trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen, trotz zuneh-
mender Auflagen und wirtschaft-
licher Belastungen halten unsere  
Familienbetriebe an dem fest, was sie 
stark macht: nachhaltiges Wirtschaf-
ten, regionale Verwurzelung und ein 
ausgeprägtes Verantwortungsgefühl 
für Ressourcen und Eigentum. Diese 
Haltung verdient Anerkennung und 
sie braucht politische Partner, die zu-
hören und entschlossen handeln.

Auch im neuen Jahr wird unser Ver-
band genau dafür eintreten. Wir wer-

den weiterhin Brücken bauen zwi-
schen Politik und Praxis, Verständnis 
schaffen und deutlich machen, dass 
leistungsfähige land- und forstwirt-
schaftliche Familienbetriebe ein un-
verzichtbarer Teil einer resilienten 
Zukunft sind.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr En-
gagement und Ihre Verbundenheit 
und wünsche Ihnen 
und Ihren Fami-
lien ein geseg-
netes und zu-
versichtliches 
Jahr 2026.

Ihr 
Leo von 
Stockhausen

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder, 

ANZEIGE

BERICHT AUS BERLIN

Seit zwei Jahrhunderten steht das Ritterschaftliche Kreditinstitut 
Stade AG (RKI) für verlässliche Finanzierungslösungen in der Land-
wirtschaft und im Immobiliensektor. Durch den Zusammenschluss 
mit der Hannoverschen Volksbank eG hat das traditionsreiche Insti-
tut seine Stärke auch in der Agrar- und Forstfi nanzierung weiter aus-
gebaut. Die Verbindung vereint die langjährige Expertise des RKI in 
der landwirtschaftlichen Kreditwirtschaft mit der Finanzkraft und 
den Strukturen einer großen Genossenschaftsbank – ein Gewinn 
für alle Kunden, die von erweiterten Finanzierungsspielräumen, 
fl exibleren Kreditlösungen und einem starken Netzwerk profi tieren.
Im Gespräch erläutert Gisbert zu Knyphausen, Firmenkundenbetreu-
er für Agrar- und Forstfi nanzierungen, wie das RKI heute aufgestellt 
ist, welche Herausforderungen die Branche bewegen und warum 
Tradition und Innovation beim RKI auch künftig eng miteinander 
verbunden bleiben.

Das RKI feiert im nächsten Jahr sein 200-jähriges Bestehen.  Was 
hat sich verändert, was bleibt zeitlos?
Die Rahmenbedingungen sind anspruchsvoll. Globale Märkte zei-
gen sich wechselhaft, und Investitionsentscheidungen erfordern 
heute mehr Umsicht, da Preise und Erlöse nicht immer stabil blei-
ben. Gleichzeitig gewinnen Themen wie betriebliche Eff izienz, neue 
Technologien und Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Un-
verändert bleibt jedoch der Kern unserer Arbeit: Wir denken lang-
fristig, sprechen die Sprache der Betriebe und entwickeln Finan-
zierungslösungen, die den besonderen Zyklen der Landwirtschaft 
gerecht werden.

Eine weitere Veränderung ist der Zusammenschluss mit der Han-
noverschen Volksbank eG. Was bedeutet das konkret für Ihre 
Kundinnen und Kunden?
Der Zusammenschluss war ein wichtiger und sehr bewusster Schritt 
in die Zukunft. Er vereint das Beste aus zwei Welten: die tiefe Verwur-
zelung und spezielle Branchenkenntnis des RKI mit der Finanzkraft 
und dem Netzwerk einer großen Genossenschaftsbank. Für unsere 
Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem eines: mehr fi nanzi-
elle Gestaltungsspielräume.
Insbesondere bei größeren Investitionsvorhaben können wir gemein-

schaftlich mit der Hannoverschen Volksbank eG agieren. Das 
erweitert unseren Handlungsspielraum deutlich – sowohl hin-
sichtlich des Gesamtvolumens als auch bei den Beleihungs-
ausläufen, die sich spürbar verbessert haben. Dadurch lassen 
sich Projekte realisieren, die früher vereinzelt an strukturellen 
Grenzen scheiterten. Heute können wir diese Themen eff izien-
ter und mit erweiterten Lösungsmöglichkeiten begleiten.

Wie zeigt sich diese erweiterte Stärke in Ihrer täglichen Ar-
beit mit landwirtschaftlichen Betrieben?
Der Zusammenschluss eröff net der Agrarwirtschaft zusätzli-
che Möglichkeiten: ein erweitertes Kreditportfolio, noch fl e-
xiblere Strukturen und die Stärke eines größeren Netzwerks. 
Ob Flächenkäufe, Hofübergabe, Maschinenpark, Stallbau oder 
Investitionen in erneuerbare Energien – wir bieten persönli-
che Beratung, schnelle Entscheidungen und Finanzierungs-
konzepte, die auch in bewegten Zeiten Bestand haben. So blei-
ben wir, wie vor 200 Jahren, ein verlässlicher Partner für die 
Landwirtschaft.

Firmenkundenbetreuer für 
Agrar- und Forstfinanzierungen:
Gisbert zu Knyphausen

GUT GEWAPPNET IN DIE ZUKUNFT. 

Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade AG

info@rki-stade.de · www.rki-stade.de 
Telefon: 04141 4103-0

Starke Partnerschaft mit 
neuen Perspektiven. 
Das RKI ist gut gewappnet 
für die Zukunft.

RKI_ANZ_Land_2025_Dezember_Entwurf_.indd   1RKI_ANZ_Land_2025_Dezember_Entwurf_.indd   1 17.11.25   15:0917.11.25   15:09



6 LAND 2/2025 7

„Landwirtschaft ist keine Randnotiz“

Ihr Ministerium kündigte eine Verbesserung 
der Zulassungssituation von Pflanzenschutz-
mitteln an, um Handlungsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Welche 
konkreten Änderungen planen Sie, damit 
Landwirte künftig wieder eine ausreichende 
Menge geeigneter Wirkstoffe zur Verfügung 
haben, um schnell auf Schadereignisse und 
Erreger reagieren zu können? Wie wollen Sie 
strategisch die Auswahl der zur Verfügung 
stehenden Mittel erhöhen, um Resistenzen 
vorzubeugen und Ernten zu sichern?

Moderner Pflanzenschutz ist unverzichtbar, um 
Ertrag und Qualität unserer Ernten zu sichern und 
die Ernährung mit hochwertigen Lebensmitteln 
zu gewährleisten. Wie der Name schon sagt, die 
Mittel dienen dem Schutz der Pflanze. Ich habe 
im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit eine Projektgruppe eingerichtet, 
die die Neuausrichtung der Pflanzenschutzmit-
telzulassung vorantreibt. Ziel ist es, fristgerechte 
Verfahren sicherzustellen und Strategien zu ent-
wickeln, die Genehmigungen beschleunigen. So 
können Landwirte künftig schneller auf wirksame 
Mittel zugreifen und erhalten mehr Planungssi-
cherheit. Landwirte und Unternehmen brauchen 
keine zusätzlichen Hürden, sondern echte Unter-
stützung.
 
Welche Erwartungen haben Sie hinsichtlich 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) an die 
EU-Kommission und an den nächsten Mehr-
jährigen Finanzrahmen? Wie bewerten Sie in 
diesem Zusammenhang den Vorschlag der 
Kommission, den Mitgliedstaaten künftig 
deutlich mehr Spielraum einzuräumen –  
auch mit Blick auf mögliche Verzerrungen im 
Binnenmarkt?

Die GAP ist nicht einfach nur ein Förderinstru-
ment. Sie ist Stabilitätsanker und Standortfaktor. 
Und für viele Regionen: Heimatgarantie. Auch bei 
der EU-Agrarförderung braucht es Verlässlichkeit: 

Die Höfe verdienen eine GAP, die sich an ihrer Rea-
lität orientiert. Ich weiß, die Haushaltslage ist ange-
spannt – auch in Europa. Aber gerade deshalb müs-
sen wir uns fragen: Was ist uns wichtig? In Brüssel 
kämpfe ich dafür, dass Landwirtschaft und ländli-
che Räume die Mittel erhalten, die ihrer Bedeutung 
gerecht werden. Die Kommission darf nach den 
Protesten in ganz Europa das mühsam zurückge-
wonnene Vertrauen nicht verspielen und sie darf 
in Zeiten knapper Kassen nicht den „schwarzen 
Peter“ an die Mitgliedstaaten weiterreichen. Mein 
Anspruch ist klar: Eine Landwirtschaft, die unsere 
Ernährung sichert und unsere Kulturlandschaften 
erhält, muss uns auch im nächsten EU-Haushalt et-
was wert sein. Landwirtschaft ist keine Randnotiz. 
Wenn wir eines aus den Krisen der letzten Jahre 
gelernt haben, dann dies: Ernährungssicherheit ist 
ein strategisches Gut.
 
Landwirtschaftliche Nutzfläche gerät zu-
nehmend unter Druck – durch wachsende 
Flächenkonkurrenz bspw. durch natur-
schutzrechtliche Nutzungseinschränkungen 
und Ausgleichsansprüche. Wie wollen Sie si-
cherstellen, dass ausreichend Flächen für die 
landwirtschaftliche Nutzung erhalten blei-
ben? Welche politischen Weichen müssen 
gestellt werden, damit vorhandene Flächen 
effizienter genutzt und Nutzungskonflikte 
frühzeitig aufgelöst werden können?

Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist für uns ein 
hohes Gut – sie ist nicht vermehrbar und steht 
zugleich immer stärker unter Druck: durch Sied-
lungs- und Verkehrsprojekte, durch Naturschutz- 
auflagen, durch vielfältige Ausgleichsansprüche. 
Mir ist wichtig, dass wir die Landwirtinnen und 
Landwirte mit diesem Problem nicht allein las-
sen. Sie sichern unsere Ernährung. Wir wollen die 
Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und 
Verkehr deutlich verringern – auf weniger als 30 
Hektar pro Tag bis 2030. Das bedeutet: Vorhandene 
Flächen müssen besser und effizienter genutzt wer-
den. Also keine Politik des Entweder-oder, sondern 

Bundesminister Alois Rainer will die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln beschleunigen, die GAP praxisnäher 
gestalten und den ländlichen Raum als Lebens- und Wirtschaftsraum stärken. Im land-Interview spricht er über 
Prioritäten, Perspektiven und politische Verantwortung. Das Interview führte Franziska Strasoldo-Graffemberg.

entwickeln wir Lösungen, die vor Ort wirken, den 
regionalen Besonderheiten gerecht werden und 
den Menschen echten Mehrwert bringen. Hei-
matpolitik ist für mich vor allem Strukturpolitik:  
Mit einer starken GAP und einer starken GAK si-
chern wir Investitionen in ländliche Entwicklung 
und stärken Wirtschaft, Ehrenamt, Zusammenhalt 
und Demokratie. Es ist ein großer Erfolg, dass wir 
in den Verhandlungen mit dem Bundesfinanzmi-
nisterium erreichen konnten, die GAK-Mittel im 
Entwurf für 2026 stabil auf dem hohen Niveau des 
Vorjahres zu halten. Damit stärken wir die Wett-
bewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe 
und fördern lebendige Gemeindestrukturen – vom 
Jugendclub über das Vereinsheim bis zur Aufwer-
tung der Dorfmitte. So wächst der Zusammenhalt, 
der Wirtschaft, Ehrenamt und Demokratie trägt. 
Und ich will wissen, wo vor Ort der Schuh drückt: 
Mit meinen „Heimat-Gesprächen“ bin ich im gan-
zen Land unterwegs – um zuzuhören, was zählt, 
wo es hakt und wo wir besser werden müssen.
 
Rund ein Viertel des landwirtschaftlichen 
Einkommens stammt aus Exporten. Vor  
diesem Hintergrund haben Sie eine neue  
Exportstrategie angekündigt. Welche Im-
pulse wollen Sie setzen, um den Zugang zu 
internationalen Märkten zu sichern?

Unsere Agrar- und Ernährungswirtschaft ist ein Ex-
portschlager: Jeder dritte Euro der Ernährungswirt-
schaft und jeder vierte Euro in der Landwirtschaft 
wird im Export verdient. „Made in Germany“ steht 
weltweit für Qualität und Nachhaltigkeit. Mit 
meiner neuen Exportstrategie will ich diese Stärke 
ausbauen: neue Märkte öffnen, mehr Chancen für 
unsere Betriebe schaffen. Wir treiben die Verhand-
lungen zur Wiedereröffnung wichtiger Märkte 
voran, organisieren zielgerichtete Unternehmer-
reisen für direkte Kontakte und haben das Aus-
landsmesseprogramm im Haushalt 2026 bereits 
gestärkt. Gerade kleinen Unternehmen eröffnet 
das die Chance, sich international zu präsentieren 
und Türen zu neuen Märkten zu öffnen. So sichern 
wir Einkommen, Arbeitsplätze und Zukunftspers-
pektiven in unseren ländlichen Regionen und für 
ganz Deutschland.

Herzlichen Dank für das Interview,  
Herr Minister!

des Sowohl-als-auch. Mehrfachnutzung, intelli-
gente Konzepte und ein klarer Rahmen – das ist 
mein Weg. Im Juli 2025 haben Bundestag und Bun-
desrat wichtige Änderungen im Raumordnungs-
gesetz beschlossen: Erstmals ist die Mehrfachnut-

zung von Flächen dort 
ausdrücklich verankert. 
Das schafft mehr Sicher-
heit für Kommunen und 
Planungsträger – und ist 
ein wirksamer Beitrag, 
um neue Flächeninan-
spruchnahmen zu ver-
meiden.
 
Ländliche Regio-
nen sind Wohn- und 
Arbeitsort für rund 
57 Prozent der Bevöl-
kerung und erwirt-
schaften 47 Prozent 
des deutschen Brut-
toinlandsprodukts. 
Welche eigenen und 
ressortübergreifenden 
Initiativen planen Sie, 
um diese Regionen zu 
stärken? Wo setzen 
Sie wirtschaftspo-
litisch an, um den 
ländlichen Raum als 
Standort zu sichern 
und weiterzuentwi-
ckeln?

Der ländliche Raum ist 
nicht nur unsere Her-
kunft – er ist unsere Zu-
kunft. Ich will ihn als 
Lebensraum stärken, 
als Wirtschaftskraft 
fördern und als Heimat 
bewahren: mit einer 
vielfältigen Land- und 
Ernährungswirtschaft 
und engagierten Men-
schen. Die Stärkung der 
ländlichen Räume ist 
ein Kernthema meiner 
Heimatpolitik. Dafür 

POLITIK
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Verwaltungen und Forschungseinrichtungen wie 
das Thünen-Institut dürfte das Gesetz spürbaren 
Mehraufwand bedeuten.

Forest Monitoring Law:  
Signal der Vernunft

Ein positives Signal setzte das Europäische  
Parlament mit der deutlichen Ablehnung des  
Forest Monitoring Law (FML). Der Entwurf hätte 
eine zusätzliche EU-Berichtsebene neben funk-
tionierenden nationalen Inventuren geschaffen 
– ohne Mehrwert, dafür mit hohen Kosten und 
Kompetenzüberschneidungen. Mit der Entschei-
dung hat sich der Grundsatz der Subsidiarität 
durchgesetzt: Mehr Kontrolle bedeutet nicht auto-
matisch mehr Schutz. Vertrauen in bewährte nati-
onale Strukturen ist oft wirksamer.

EUDR-Revision: Bürokratieabbau bleibt  
derzeit noch Versprechen

Kaum ein Beispiel verdeutlicht diese Schieflage 
besser als die laufende Überarbeitung der Entwal-
dungsverordnung (EUDR). Zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses befinden sich Kommission, Rat 
und Parlament noch im Gesetzgebungsverfahren. 
Trotz der einjährigen Verschiebung der Anwen-
dung zeichnen sich keine spürbaren Entlastungen 
ab. Eine Entlastung ließe sich am besten durch die 
Einführung einer sog. „Null-Risiko-Variante“ er-
reichen. Der vorliegende Kommissionsvorschlag 
bietet zwar Potenzial für gezielte weitere Anpas-
sungen, doch als Rückfallebene bliebe im Zweifel 
nur eine weitere Verschiebung. Hier bleibt abzu-
warten, zu welchen Schritten eine Mehrheit der 
Mitgliedstaaten bereit ist.

Soil Monitoring Law: Verbesserungen erzielt 
– dennoch überflüssig

Auch das beschlossene Soil Monitoring Law zeigt 
den Widerspruch zwischen Anspruch und Um-
setzung. Die Zielsetzung, Bodengesundheit eu-
ropaweit zu erfassen, ist richtig – die Umsetzung 
droht jedoch in zusätzlicher Bürokratie zu enden. 
Einheitliche Indikatoren können die Vielfalt eu-
ropäischer Standorte nur bedingt abbilden. Ent-
scheidend wird sein, bestehende nationale Da-
tensysteme einzubinden und Doppelstrukturen 
zu vermeiden. Nur eine flexible, risikobasierte 
Anwendung kann wissenschaftliche Vergleich-
barkeit mit Effizienz verbinden. Vor allem für 

In Brüssel wächst der politische Druck, die europäische Regulierung grundlegend zu reformieren. 19 Staats-  
und Regierungschefs – darunter Friedrich Merz und Giorgia Meloni – haben sich mit einem gemeinsamen Schrei-
ben an den Präsidenten des Europäischen Rates gewandt. Die Europäische Kommission müsse sich wieder auf 
das Wesentliche konzentrieren, statt fortlaufend neue Bürokratie zu schaffen. Der Brief nimmt Bezug auf den 
Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Europas, den der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi 
im vergangenen Jahr im Auftrag der Kommission vorgelegt hat. Er attestiert der Union ein strukturelles Wettbe-
werbsdefizit, verursacht durch übermäßige Regulierung, zersplitterte Entscheidungswege und mangelnde Inves-
titionen. Sein Fazit: Europa braucht Fokussierung, einfachere Verfahren und eine Rückbesinnung auf den Binnen-
markt als Motor der Prosperität. Genau hier setzt der Appell an: Subsidiarität, Effizienz und praktische Vernunft 
statt immer dichterer Kontrollvorgaben. Anm. der Redaktion: Redaktionsschluss für diesen Beitrag war am 20. November 2025.

Aus Brüssel

POLITIK

Naturwiederherstellungsverordnung (NRL): 
Warnung vor Kontrollverlust – und Debatte 
um Nature Credits

Auch die EU-Naturwiederherstellungsverordnung 
(NRL) bleibt hoch umstritten. Nahezu alle deut-
schen Agrarminister und mehrere Mitgliedstaaten 
haben die Kommission aufgefordert, den Entwurf 
grundlegend zu überarbeiten – ein Appell, den die 
Familienbetriebe Land und Forst unterstützen.  
Der Text greift tief in Eigentums- und Nutzungs-

rechte ein, ohne Zuständigkeiten und Finanzie-
rung klar zu regeln. Hohe Verwaltungslasten und 
rechtliche Unsicherheiten gefährden die Akzep-
tanz vor Ort. In einer gemeinsamen Kampagne mit 
der AGDW – Die Waldeigentümer wollen wir auf 
die Notwendigkeit einer Überarbeitung des NRL in 
Brüssel hinwirken.

Neu hinzugekommen ist die Debatte über Nature 
Credits: Sie sollen privates Kapital marktgerecht 
für Maßnahmen der Wiederherstellungsverord-
nung mobilisieren – etwa für Renaturierung oder 
Habitatentwicklung. Der Ansatz bietet Chan-
cen, wenn Investitionen skalierbar und dauer-
haft wirksam werden. Ob das gelingt, hängt vom 
Marktdesign ab: von klaren Standards für zu-
sätzliche Umweltleistungen, nachvollziehbarer 
Erfolgsmessung, einheitlichen Zertifizierungen 

und einer eindeutigen Abgrenzung zu bestehen-
den Förderinstrumenten. Ohne diese Leitplanken 
drohen Preisverzerrungen und neue Bürokratie. 
Gelingt das Design, könnte ein professioneller 
Markt entstehen, der öffentliche Mittel sinnvoll 
ergänzt und Eigentümern Planungssicherheit  
bietet.

Grundsätzlich gilt: Naturschutzpolitik braucht 
Kooperation, nicht Misstrauen. Nur wenn Ziele, 
Finanzierung und Zuständigkeiten klar definiert 
sind – und Instrumente wie Nature Credits solide 
gestaltet werden –, kann die NRL langfristig trag-
fähig werden.

Ausblick

Die dargestellten Entwicklungen in unseren Berei-
chen bestätigen den Befund des Draghi-Berichts: 
Die EU leidet weniger an fehlenden Zielen als an 
ihrer Umsetzungslogik. Statt klare Rahmen zu set-
zen und Spielräume zuzulassen, dominiert eine 
Kultur der Mikrolenkung, die Innovation und Ei-
genverantwortung hemmt.

Umwelt- und Klimaschutzziele lassen sich nur 
erreichen, wenn sie wirtschaftlich tragfähig blei-
ben. Europa braucht einfachere Verfahren, ver-
lässliche Regeln und Vertrauen in funktionie-
rende nationale Systeme. Wenn die Kommission 
Kontrolle begrenzt, Subsidiarität ernst nimmt 
und marktorientierte Instrumente wie Nature 
Credits mit belastbarem Design versieht, kann 
die EU ihre ökologische und wirtschaftliche Er-
neuerung glaubwürdig gestalten – und das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewin- 
nen.

Im Europäischen Parlament haben sich die Mehr-
heiten spürbar nach rechts verschoben. Es zeigt 
sich zunehmend bereit, der Kommission entschie-
den Paroli zu bieten. Dieses neue Selbstbewusst-
sein sollte gestärkt werden – durch Verbände, 
Eigentümer und Akteure, die Abgeordnete ermu-
tigen, praxisferne Vorschläge kritisch zu begleiten 
und die Balance zwischen Anspruch und Realität 
einzufordern.
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Gleichzeitig drohen 
durch neue Ko-Finan-
zierungspflichten zusätzliche 
Belastungen für nationale Haushalte. 
Wohlhabendere Mitgliedstaaten könnten eigene Pro-
gramme ausweiten, während wirtschaftlich schwä-
chere Länder zurückfallen. Damit entstünde eine un-
gleiche Förderlandschaft – mit unabsehbaren Folgen 
für den fairen Wettbewerb innerhalb der Union.

Auch die in den GAP-Paketen vorgesehene Degression 
und Kappung der Direktzahlungen sorgt für Besorg-
nis. Sie würde vor allem großstrukturierte Regionen in 
Nord- und Ostdeutschland sowie in Osteuropa benach-
teiligen, die durch ihre Größe und dadurch bedingte 
Leistungskapazität, hohe Investitionen und Beschäf-
tigung einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der ländlichen Räume sowie zur europäischen Versor-
gungssicherheit leisten. Eine pauschale Kürzung allein 
nach Betriebsgröße würde diese Leistungsfähigkeit 
untergraben und regionale Disparitäten verstärken.

Widerstand wächst in Parlament  
und Mitgliedstaaten

Die neue Haushaltsarchitektur stößt europaweit auf 
Kritik. Durch die Zusammenführung von 14 bestehen-
den Fonds in einen „Fonds für nachhaltigen Wohlstand 
und Sicherheit“ drohen Intransparenz und der Verlust 
klarer Zuständigkeiten. Der Agrarsektor könnte so zu 
einem Unterpunkt allgemeiner Strukturförderung 
werden – ohne eigenen Topf im EU-Haushalt.

Abgeordnete aller großen Fraktionen im Europäischen 
Parlament warnen, der Entwurf führe zu einer „Rena-
tionalisierung durch die Hintertür“. Auch mehrere 
Mitgliedstaaten – darunter Deutschland, Frankreich, 
Polen und Spanien – äußern deutliche Vorbehalte.  
In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie, die vor-

Kern des Entwurfs: Ein Zusammenlegen verschiede-
ner bestehender „Fördertöpfe“ zu einem einheitlichen 
europäischen Fonds, der sämtliche Agrar- und Struk-
turfördermittel zusammenführt. Die bisherige Tren-
nung zwischen Direktzahlungen und ländlicher Ent-
wicklung – das Herzstück der Zwei-Säulen-Struktur 
der GAP – würde damit weitgehend aufgehoben wer-
den. Künftig sollen die Mittel über Nationale und Re-
gionale Partnerschaftspläne (NRP-Pläne) verteilt wer-
den, die von den Mitgliedstaaten selbst ausgestaltet 
und von der Kommission lediglich genehmigt werden.

Damit verlagert sich die Verantwortung für die  
Agrarpolitik deutlich stärker auf die nationale  
Ebene, mit der Folge, dass die bisher einheitlichen 
Rahmenbedingungen zunehmend durch nationale 
Sonderwege ersetzt würden. Aus volkswirtschaftli-
cher Sicht wäre dies ein Bruch mit einem der größ-
ten Erfolgskonzepte Europas: Der Binnenmarkt lebt 
von gleichen Regeln, vergleichbaren Förderkulissen 
und fairem Wettbewerb. Unterschiedliche nationale 
Zielsysteme und Auflagen gefährden diese Basis und 
drohen, den agrarpolitischen und wirtschaftlichen Zu-
sammenhalt Europas zu schwächen.

Kürzungen im Agrarbudget 
und neue Belastungen

Der Entwurf sieht zudem deutliche Kürzungen im 
EU-Agrarbudget vor. Ab 2028 sollen die Mittel für die 
Direktzahlungen von derzeit rund 387 Milliarden Euro 
auf etwa 293 Milliarden Euro sinken. Der Anteil der  
Agrarausgaben im EU-Haushalt sinkt damit um gut 
25 Prozent. Dieser Rückgang der Mittel erfolgt in einer 
Phase wirtschaftlicher Unsicherheiten. Dabei müssten 
die Mittel weiterhin die Versorgungssicherheit inner-
halb der EU gewährleisten und steigende Anforderun-
gen an Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz berück-
sichtigen.

Die Europäische Kommission hat im Juli 2025 ihren Entwurf zur Reform des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
2028–2034 vorgelegt – begleitet von umfassenden Veränderungsvorschlägen zur Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP). Ziel ist, laut Kommission, eine Modernisierung der europäischen Förderarchitektur, um Verfahren zu ver-
einfachen und Synergien zu schaffen. Doch hinter diesem Anspruch verbirgt sich ein tiefgreifender Systemwech-
sel, der das „Gemeinsame“ aus der Agrarpolitik zu streichen droht – mit weitreichenden Folgen für den europäi-
schen Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.

Entwurf zur Reform des 
Mehrjährigen Finanzrahmens 2028–2034

10 LAND 2/2025

Diese Konstellation erschwert den Entscheidungspro-
zess erheblich. Ein Abschluss der Verhandlungen wird 
erst für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet. Bis da-
hin bleibt offen, ob der Entwurf in seiner jetzigen Form 
Bestand hat – oder ob Parlament und Mitgliedstaaten 
ihn in wesentlichen Punkten überarbeiten.

Die Diskussion um den MFR-Entwurf zeigt, dass die 
Zukunft der europäischen Agrarpolitik weit über den 
Agrarsektor hinausreicht: Sie betrifft die wirtschaft-
liche Stabilität des gesamten Binnenmarkts und da-
mit das Fundament des europäischen Erfolgsmodells.  
Einheitliche Regeln und faire Förderbedingungen sind 
nicht nur eine agrarpolitische, sondern eine zentrale 
wirtschaftspolitische Voraussetzung für ein funktio-
nierendes Europa.

	— Hans-Christian von Arnim

11

geschlagene Struktur gefährde faire Wettbewerbsbe-
dingungen und die gemeinsame Verantwortung für 
die europäische Landwirtschaft.

Langwierige Verhandlungen 
haben begonnen

Die Beratungen über den Entwurf werden voraus-
sichtlich langwierig und komplex. Das Europäi-
sche Parlament ist nach der Wahl zwar weniger 
rot-grün gefärbt, dafür stärker fragmentiert als zu-
vor: Zwischen liberalen, konservativen, grünen und 
nationalkonservativen Kräften bestehen erheb-
liche Differenzen über die künftige Ausrichtung 
der EU-Finanzpolitik. Auch im Rat divergieren die 
Interessen – insbesondere zwischen Nettozahlern 
und Empfängerländern, aber auch zwischen agrar- 
orientierten und stark industrialisierten Staaten.

POLITIK
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EUROPA IM GESPRÄCH

Positionen und Perspektiven aus Europas 
Land- und Forstwirtschaft

Schätzungsweise 1,12 Millionen Hektar Wald – 
rund 8 Prozent der finnischen Gesamtwaldfläche 
– stehen unter stillem Schutz. Ein Drittel davon ist 
völlig unberührt, der Rest nur sehr leicht behan-
delt.

Warum wir laut über stillen 
Schutz sprechen müssen

Stiller Schutz steht für selbstlosen, verantwor-
tungsvollen Naturschutz durch Landbesitzer. In 
einem zunehmend anklagenden gesellschaftli-
chen Klima ist es entscheidend, diese Perspekti-
ve sichtbar zu machen: Wir verzichten freiwillig 
auf die Nutzung eines Teils unseres Eigentums –  
zum Wohle der Allgemeinheit.

Wir brauchen Kommunikation, die klar und 
glaubwürdig zeigt, welche Leistungen und Opfer 
Landbesitzer erbringen, ohne dafür eine Gegenleis-
tung zu erhalten.

Da der stille Schutz nicht registriert ist, wächst 
der Druck, diese Flächen zur Erfüllung nationaler 
und europäischer Biodiversitätsziele formell unter 
Schutz zu stellen.

Finnland setzt den globalen UN-Kunming-Mon- 
treal-Rahmen über die EU um. Sein zentrales Ziel 
lautet, bis 2030 mindestens 30 Prozent der welt-
weiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu 
stellen.

Die EU-Biodiversitätsstrategie teilt dies in zwei 
Kategorien: 10 Prozent strenger Schutz und 20 Pro-
zent teilweiser Schutz.

Strenger Schutz umfasst bestehende Schutzgebiete 
wie Natura-2000-Flächen, Nationalparks sowie pri-
vate eingetragene Schutzflächen ohne wirtschaft-

liche Nutzung. In Finnland fallen derzeit etwa  
12 Prozent der Landfläche darunter.

Die weiteren 20 Prozent sollen durch sogenannte 
OECMs („Other Effective Area-based Conservation 
Measures“) abgedeckt werden – Gebiete außerhalb 
klassischer Schutzgebiete, die dennoch wirksam 
und dauerhaft Biodiversität sichern.

OECMs sind der Schlüssel

Der Hauptzweck eines OECM-Gebiets muss nicht 
Naturschutz sein, aber die Maßnahmen müssen 
langfristig und planvoll erfolgen, sodass natürli-
che Werte im Rahmen der Landnutzung erhalten 
bleiben. Dies kann auf gesetzlichen Vorgaben, frei-
willigen Vereinbarungen oder Bewirtschaftungs-
verträgen beruhen.

Würden viele heute still geschützte Flächen als 
OECM anerkannt, könnte der Druck auf ver-
pflichtende Schutzmaßnahmen an anderer Stelle 
deutlich sinken.

Derzeit wird OECM-Anerkennung meist 
so verstanden, dass eine Vereinbarung 
zwischen Staat und Eigentümer nötig 
ist. Der Finnische Landbesitzerverband 
setzt sich deshalb dafür ein, private 
Verträge zwischen Eigentümern 
und Käufern – und damit markt-
basierten Naturschutz, 
also den Handel mit 
Biocredits – in den 
OECM-Rahmen 
aufzunehmen.

dig unbewirtschaftet oder nur sehr gering behan-
delt. Diese Flächen sind nicht registriert, und der 
Eigentümer erhält keinerlei Ausgleich.

Jeder Waldeigentümer hat solche Bereiche.  
Die Gründe variieren: Manche Standorte sind 
schwer zugänglich, andere haben persönliche 
oder familiäre Bedeutung: „Hier ging meine Groß-
mutter gerne spazieren und pflückte Blaubeeren. 
Wir erhalten diesen Wald in ihrem Andenken.“ 
Solche „emotional geschützten“ Orte können 
einzelne Bäume, Quellen, Bäche oder Felsen  
sein.

Die größte Gruppe bildet leicht bewirtschafteter 
Wald rund um Wohnhäuser oder landschaftlich 
reizvolle Punkte. Diese Flächen werden nicht wie 
Produktionswälder genutzt, auch wenn gelegent-
lich etwas Brennholz entnommen oder Unter-
wuchs zur Sichtpflege beseitigt wird.

Viele Waldeigentümer lassen zudem freiwillig  
Flächen aus ökologischen Gründen unberührt – 
zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen oder 
aus eigener Entscheidung.

Über 8 Prozent der finnischen Wälder 
stehen unter stillem Schutz

Der Landbesitzerverband hat an einer Studie zum 
Umfang des stillen Schutzes mitgewirkt. Die auf 
Interviews mit 800 Waldeigentümern basierenden 
Ergebnisse sind bemerkenswert:

Waldpolitische Interessenvertretung ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Waldeigentümer geraten 
durch verschärfte Gesetzgebung und steigende 
Schutzauflagen sowohl aus Helsinki als auch aus 
Brüssel unter Druck. Große Infrastrukturvorha-
ben beanspruchen Flächen und gefährden die 
wirtschaftliche Grundlage einzelner Betriebe. 
Schäden durch Insekten sowie durch Schalenwild 
(Elch und Hirsch) nehmen zu. In der öffentlichen 
Debatte werden Waldeigentümer allzu häufig als 
Schuldige dargestellt.

Interessenvertretung bedeutet oft, gegen Verände-
rungen anzukämpfen – sei es, indem man sie ab-
wehrt oder alternative Wege zur Problemlösung 
sucht. Manchmal fühlt es sich an, als säßen wir in 
einem rasenden Auto auf einer vereisten Autobahn 
ohne Bremsen und versuchten, die Geschwindig-
keit nur mit der Handbremse zu kontrollieren. 
Wir müssen langsamer werden, aber ohne die 
Kontrolle zu verlieren oder Schaden anzurichten.
Inmitten dieses fortlaufenden Ringens ist es erfri-
schend, etwas Neues in die Debatte einzubringen – 
etwas, das sowohl das öffentliche Bild der Landbe-
sitzer verbessert als auch der Natur einen echten, 
messbaren Nutzen bringt.

Stiller Schutz – 
altruistische Arbeit für die Natur

Unter „stillem Schutz“ verstehen wir Waldflächen, 
die der Eigentümer bewusst aus der wirtschaftli-
chen Nutzung herausnimmt – entweder vollstän-

Finnische Waldeigentümer an der Seite der Natur – 
altruistisch und marktbasiert
Der finnische Landbesitzerverband beteiligt sich an der Erhebung des Umfangs des „stillen 
Schutzes“ in finnischen Wäldern und an der Entwicklung entstehender Naturwertmärkte.

Mit dieser Ausgabe eröffnen wir eine neue Reihe, in der wir Partnerorganisationen aus europäischen Ländern zu 
Wort kommen lassen. Ziel ist es, Perspektiven jenseits Deutschlands sichtbar zu machen – seien es politische Ent-
wicklungen, neue Denkansätze im Wald- und Landmanagement oder Erfahrungen im Umgang mit europäischen 
Vorgaben. Den Auftakt macht ein Beitrag aus Finnland, der zeigt, wie dort über „stillen Schutz“ und marktorien-
tierte Naturschutzmodelle diskutiert wird.

EUROPA IM GESPRÄCH
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Die Maßnahmen fallen in drei Kategorien: Schutz, 
Wiederherstellung, Habitatmanagement. Je höher 
der messbare zusätzliche Nutzen („Additionali-
tät“), desto mehr Biocredits kann ein Eigentümer 
verkaufen.

Trotz theoretischer Grundlagen entwickelt sich 
der Markt langsam – wohl gerade wegen seiner 
Komplexität.

Die Programme METSO und HELMI kommen ech-
ten Naturwertmärkten am nächsten. Sie investie-
ren jährlich mehrere Dutzend Millionen Euro in 
den freiwilligen Schutz wertvoller Privatflächen. 
Dennoch entspricht das nur etwa einem Zehntel 
dessen, was das EU-Naturwiederherstellungsge-
setz Finnland abverlangen würde.

Angebot und Nachfrage schaffen den Markt

Ein Haupthemmnis ist die Unsicherheit auf Käu-
ferseite – ob Investitionen in Natur geschäftlichen 
Nutzen bringen oder reine Philanthropie bleiben.
Wie die Beliebtheit von METSO und neue Studien 
zeigen, ist das Angebot groß, wenn die Bedingun-
gen stimmen. Diese Märkte sollen die wirtschaftli-
che Forstwirtschaft nicht ersetzen, sondern biodi-
versitätsreiche Flächen erhalten, die bisher allein 
vom guten Willen der Eigentümer abhängen.

Der nächste Schritt ist, Angebot und Nachfrage zu-
sammenzubringen. Der Handel muss einfach und 
die Transaktionskosten niedrig sein.

Der Finnische Landbesitzerverband arbeitet mit 
seiner Arbeitsgruppe „Naturwerte“ an Lösungen – 
insbesondere an der Einbindung des Finanzsektors 
und am Potenzial der Wiederherstellung aquati-
scher Ökosysteme in einem Land mit hunderttau-
senden Seen.

Das würde Eigentümern die Teilnahme erleich-
tern, die Umweltbehörden misstrauen. Zudem 
könnten kleinere geschützte Flächen – etwa Ufer-
wälder – leichter in den Markt eintreten.

Grauer Schutz –  
der Albtraum der Waldeigentümer

Im vergangenen Winter löste die Zerstörung des 
Lebensraums der bedrohten Flussperlmuschel 
durch einen Fehler bei einer Holzernte eine heftige 
Debatte aus. In der Folge vereinbarten Forstunter-
nehmen mit dem Umweltminister, rund 50-Meter- 
Pufferzonen um Lebensräume gefährdeter Arten 
einzuhalten. Gesetzlich vorgeschrieben sind 5 bis 
15 Meter.

Der zusätzliche Verlust wird nicht ausgeglichen – 
ein klassischer Fall von „grauem Schutz“, bei dem 
ein Gebiet faktisch geschützt ist, der Eigentümer 
aber die wirtschaftlichen Lasten trägt.

Funktionierende Naturwertmärkte könnten sol-
che Belastungen ausgleichen: Ein Eigentümer 
könnte sogar eine 100-Meter-Schutzzone anbieten 
– und dafür entlohnt werden.

Naturwertmärkte nehmen Gestalt an

Die Debatte über Biodiversität wird konkret –  
und verbindet sich mit finanziellen Anreizen. Für 
viele Waldeigentümer galt bisher: Der Euro spricht 
eine einfache Sprache – „schlage mehr Holz ein“.

Doch die Zeiten ändern sich. Klimawandel und Ar-
tenverlust verlangen neue Wege. Waldeigentümer 
müssen diesen Wandel verstehen und neue Ein-
kommensquellen erschließen.

Naturwerthandel be-
deutet den freiwilligen 
Austausch von mess-
baren Maßnahmen zu-

gunsten der Natur. Diese 
erzeugen Naturwertein-

heiten oder „Biocredits“, 
die wie andere Güter han-

delbar sind.
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Kimmo Collander
Generalsekretär
Finnischer Landbesitzerverband
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#LandschafftZukunft!

Es begann mit einem politischen 
Eklat. 2024 stimmte Österreichs 
Umweltministerin Leonore Ge-
wessler (Grüne) im EU-Umwelt-
rat im Alleingang für die Renatu-
rierungs-Verordnung. Es folgten 
wütende Proteste und Amtsmiss-
brauchsvorwürfe der ÖVP, „Öster-
reichs Koalition in Scherben“ titel-
te die FAZ. Am Ergebnis änderte das 
alles nichts: Das Nature Restoration 
Law war mehrheitlich beschlossen. 
Ein Gesetz, das auf die „Wiederher-
stellung“ von Lebensraumtypen abzielt. Bis Sep-
tember 2026 müssen alle Mitgliedstaaten in Natio- 
nalen Wiederherstellungsplänen darlegen, wo 
und wie sie das Gesetz umsetzen wollen.

In Brüssel war damit ein neues bürokratisches 
Regelwerk geboren, das tief auf die land- und 
forstwirtschaftliche Praxis einwirkt. Hinter dem 
sperrigen Begriff Wiederherstellungsverordnung 
(W-VO) verbirgt sich ein massiver Eingriff in die 
seit vielen Generationen gewachsene Bewirtschaf-
tung. Statt Vernunft und Verantwortung zu stär-
ken, soll eine politische Verordnung Landschaften 
von gestern wiederherstellen. Ohne die dynami-
schen klimatischen Veränderungen zu berücksich-
tigen, wird ein Zurück zu früheren Lebensräumen 
ausgerufen, das praktische Erfahrung und forst-
wissenschaftliche Realitäten ausblendet. Und des-
sen Folgen in weiten Teilen ökonomisch und öko-
logisch unkalkulierbar sind.

Von der Europäischen Union (EU) kommen Beru-
higungen und Verweise auf die Kompetenzen der 
Mitgliedsländer. Im zuständigen Bundesumwelt-
ministerium verweist man auf die Nationalen 
Wiederherstellungspläne, die aktuell erstellt wer-
den. Flankierend feiern Umwelt- und Naturschutz-
verbände bereits lautstark den Green Deal, fordern 

eine konsequente Umsetzung des Regelwerks, 
schalten Petitionen und veröffentlichen eilig in 
Auftrag gegebene Umfragen, die sie über ihre So- 
cial-Media-Plattformen teilen. Dagegen warnten 
elf Länder, darunter Baden-Württemberg, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen, auf der Agrarminister-
konferenz im vergangenen Jahr: „Ohne eine grund-
legende Neugestaltung ist die W-VO abzulehnen 
und eine Aufhebung der W-VO in ihrer jetzigen 
Fassung erforderlich.“

Gemeinsam gegen praxisferne Vorgaben 

Eine Einordnung und Forderung, die bisher noch 
zu wenig Gehör findet. Um nachhaltige Bewirt-
schaftung, Klima-, Umwelt- und Artenschutz  
effektiv in Einklang zu bringen, braucht es Gestal-
tungsspielraum und Vertrauen in die Praxis, keine 
intransparente, rückwärtsgewandte Verordnung. 
Genau deshalb haben die Familienbetriebe Land 
und Forst gemeinsam mit der AGDW – Die Waldei-
gentümer eine Kampagne ins Leben gerufen, die 
sich gegen praxisferne Vorgaben, weitreichende 
Eingriffe in die Bewirtschaftung und ein sukzes-
sives Aushebeln von Eigentumsrechten richtet. 
Ihr Ziel: Aufklären über den verfehlten Ansatz der 
W-VO und ihre Auslegungsmöglichkeiten. Hin-
weisen auf die vielen ungeklärten (Finanzierungs-)

Fragen, den Bürokratieaufwuchs und Folgen für 
die Versorgung. Auffordern, die Verordnung in 
dieser Form aufzuhalten.

Aufklären, hinweisen, auffordern – eine Heraus-
forderung bei einem komplexen Thema, das ho-
hen Erklärungsbedarf hat. 93 Seiten umfasst die 
Verordnung aus den EU-Amtsstuben. Es geht um 
Lebensraumtypen, Waldvogelindikatoren oder 
Verbesserungsgebote. Und manchmal drängt 
sich der Eindruck auf, dass es eigentlich darum 
geht, möglichst viele Fragen offen zu lassen, um 
möglichst viel Auslegungsspielraum zu behalten. 
Die Botschaft aus Brüssel: Europa kümmert sich 
darum, Natur wiederherzustellen. Und wer das 
Regelwerk, seinen verfehlten Ansatz und damit 
einhergehende Eingriffe in eine gewachsene Be-
wirtschaftung hinterfragt, macht sich verdächtig, 
gegen Natur zu sein. 

Also schweigend zusehen und abwarten, welche 
Einschränkungen und im Zweifel schleichenden 
Enteignungen das Regelwerk am Ende bedeuten 
kann? Für die Familienbetriebe Land und Forst und 
die AGDW – Die Waldeigentümer ist die Antwort 
darauf ein klares Nein. Mit einer Kampagne geben 
sie den Betrieben, den Landwirten und Waldbesit-
zenden in der Debatte um eine Richtung weisende 
Frage eine hörbare Stimme. Selbstbewusst wollen 
sie zeigen, was das Land für die Zukunft des Lan-
des leistet. Und deutlich machen, dass die Wieder-
herstellungsverordnung in der vorliegenden Form 
keine Option ist. 

Leistung der Land- und 
Forstwirtschaft unterstreichen

Ausgangspunkt für die Kampagne ist dabei 
der Landschaftsbegriff. Brüssel will die Wie-
derherstellung historischer Lebensraumtypen.  
Dass sich die Rahmenbedingungen und kli-

matischen Einflüs-
se verändert ha- 
ben, bleibt dabei unbe-
rücksichtigt. Statt nach vor-
ne zu denken, verordnet Politik 
ein Zurück. Die Kampagne hält da-
gegen und sagt: Es braucht kein Land von gestern, 
sondern eine Landschaft Zukunft! Auf dieser Basis 
wird zusätzlich die Leistung der Land- und Forst-
wirtschaft adressiert. Aus Landschaft Zukunft wird  
#LandschafftZukunft! Die Botschaft: Es ist der 
ländliche Raum, der anpackt und Zukunft schafft, 
wenn er durch die W-VO nicht daran gehindert 
wird. Der Hashtag unterstreicht diesen Zukunfts- 
aspekt.

Neben der positiven, inhaltlichen Botschaft zu 
den Leistungen der Land- und Forstwirtschaft 
enthält die Kampagne ein klares Statement gegen 
die Ausgestaltung der W-VO. Es geht dabei nicht 
um ein Nein zur Natur, sondern – ganz im Gegen-
teil – um die Ablehnung einer für nachhaltige 
Bewirtschaftung und Klimaschutz 
kontraproduktiven Verordnung. 
Die zentrale Aussage lautet: Wir 
sind nicht einverstanden mit 
der Ausgestaltung und dem 
völlig falschen Ansatz, der 
auf intransparente Lebens-
raumdefinitionen setzt, Fak-
toren wie die Standortdrift 
ausblendet und bürokrati-
sche Reglementierung über 
praktische Vernunft stellt. 
Mit Blick auf die Gesprä-
che über die Nationalen 
Wiederherstellungspläne 
unterstreicht die Forst- und 
Landwirtschaft, dass die 
Verordnung kein akzeptab-
les „Angebot“ ist.  

NO DEAL zu weitreichenden Eingriffen in Bewirtschaftung und Eigentumsrechte: 
Verbände starten Kampagne gegen Brüssels Wiederherstellungsverordnung 
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In Anlehnung an den Green Deal als Ursprung 
der W-VO heißt das für die Kampagne: NO DEAL.  
Die plakative Aussage transportiert nicht nur die 
Ablehnung der vorliegenden Verordnung, sie ist 
auch eine klare Aufforderung an die Politik, sich 
bei der W-VO nicht auf einen DEAL einzulassen. 

Ein entscheidender Faktor für die Wahrnehmung 
und Wirksamkeit einer Kampagne ist die Unter-
stützung in der Fläche. Ob Betriebsleiterinnen 
und Betriebsleiter, Waldbesitzende, junge Men-
schen, die in Land- und Forstfamilien aufwachsen 
und selbst Verantwortung übernehmen wollen – 
#LandschafftZukunft! gibt dem Thema nicht nur 
eine Stimme, sondern auch Gesichter. Sie zeigt die 
Menschen, die mit ihrer Erfahrung, ihrem Einsatz, 
ihrer Verbundenheit und ihrem Verantwortungs-
bewusstsein tagtäglich auf ihrem Land etwas für 
das Land bewegen. Und deren Gestaltungsfreiheit 
durch praxisferne Vorgaben und bürokratische 
Gängelung nicht noch weiter eingeschränkt wer-
den darf. 

Daumen runter für bürokratische Gängelung 

Um ihre gemeinsame Ablehnung der W-VO zum 
Ausdruck bringen zu können, arbeitet die Kam-
pagne mit einem Visual, das eine selbsterklärende 
Geste enthält. Bei der Kampagne „Finger weg vom 
Bundeswaldgesetz“ war es die zum Stoppzeichen 
ausgestreckte Hand. Bei der W-VO wird wieder 
die Hand in den Mittelpunkt gestellt. Der nach 
unten zeigende Daumen sagt: Diese Verordnung 
gefällt uns nicht. Zu dieser Verordnung sagen wir:  

NO DEAL! Ohne Worte können Menschen die 
Kampagne und ihr zentrales Anliegen auf Fotos 
und in Videos mit der verbindenden Geste unter-
stützen.

Die Absender sind klar definiert: Die Verbände, 
die Mitglieder, der ländliche Raum. Adressaten 
der Kampagne sind die breite Öffentlichkeit,  
Multiplikatoren und Medien, vor allem aber auch 
politische Entscheider. In Berlin wird der Nati-
onale Wiederherstellungsplan durch das feder-
führende Bundesumweltministerium erarbeitet, 
in Brüssel wird er geprüft und verhandelt. Die 
Zielgruppe ist aber deutlich breiter gefasst. Von 
Gemeinderäten und Kreisvorsitzenden über Land-
tage und den Bundestag bis hin zu den europäi-
schen Akteuren –  sie alle können im ganz Kleinen 
oder ganz Großen auf die Ausgestaltung einwir- 
ken. 

Um diese Zielgruppen effektiv zu erreichen, nutzt 
die Kampagne verschiedene Kanäle. Das Kernele-
ment ist dabei neben dem persönlichen Dialog die 
digitale Kommunikation. Heimat der Kampagne 
ist eine eigene Webseite. Sie bündelt Fakten zur 
W-VO, erklärt Zeitpläne, ordnet Begriffe ein und 
zeigt Beispiele aus der Praxis. Zudem finden sich 
hier Materialien zum Download – das Kampag-
nen-Logo, Druckvorlagen für Sticker und Video-
content. Neben der neuen W-VO-Webseite wird 
die Kampagnen-Seite „Wald ist Klimaschützer“ um 
einen Bereich zur Verordnung ergänzt. Die Zielset-
zung ist es, auf möglichst vielen Plattformen prä-
sent und sichtbar zu sein. 

Entscheidend für die 
Reichweite sind die sozia-
len Netzwerke. Alle Soci-
al-Media-Kanäle von Un-
ser-Green-Deal werden für 
den Kampagnen-Zeitraum 
„übernommen“. Gebran-
det im Kampagnen-De-
sign werden dort die In-
halte unter den Hashtags  
#LandschafftZukunft! und 
#nowvodeal ausgespielt. 
Von Fachbeiträgen auf 

LinkedIn bis zu Zitatkacheln auf Instagram wird 
der Content für jeden Kanal spezifisch aufbereitet. 
Eine besondere Rolle spielen dabei Bewegtbildin-
halte. Vom Kampagnenvideo über kurze Clips bis 
hin zum Erklärfilm werden eingängige Formate 
produziert und platziert. Daneben sind Unterstüt-
zer und Mitglieder aufgerufen, kurze Handyvideos 
zu drehen und einzuschicken, um den Forderun-
gen ihre Stimme zu geben. 

Botschaften digital und 
analog in die Fläche tragen

Ziel der Kampagne ist es, in die Fläche zu kommen, 
digital und analog. Ein Kampagnenschild an ei-
nem Waldweg in Mecklenburg-Vorpommern, ein 
kurzer Clip zur Aufforstung in Baden-Württem-
berg, eine Plane mit Claim am Feldrand, ein Auf-
kleber auf dem Forst-Unimog oder auf der Handy-
hülle. Off- und Online sollen der Kampagnenclaim 
#LandschafftZukunft!, die Daumen-runter-Geste 

und das Logo darauf hin-
weisen, was sich hinter 
schwer durchdringlichen 
Gesetzestexten versteckt. 
Und zeigen, dass es in der 
Praxis um Menschen, um 
Familien, ihre Höfe, Äcker 
und Wälder – und damit 
die Zukunft von uns allen 
geht.

Über die Reaktionen und 
die Resonanz wird in Ver-
bandsnewslettern, auf der  
Webseite, in WhatsApp- 

Gruppen und Social Media informiert. Daneben 
werden die klassischen Fach- und Leitmedien 
adressiert, um über die W-VO und die Positio-
nierung der Verbände zu berichten. Gleichzeitig 
läuft die intensive politische Kommunikation der 
Verbandsspitzen auf Landes-, Bundes- und euro-
päischer Ebene weiter. Politische Schreiben, Hin-
tergrundgespräche, parlamentarische Formate 
runden das Kampagnenpaket ab. 

Vertrauen statt weiterer 
Verordnung aus Brüssel

Lähmende Bürokratie statt nachhaltiger Bewirt-
schaftung? Gängelung statt Gestaltungsfreiheit? 
Land von gestern statt Perspektive fürs Morgen? 
Die Antwort der Kampagne auf all diese Fragen 
lautet: NO W-VO DEAL! Um die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen leisten, klima-
resiliente Wälder anlegen und Kulturlandschaf-
ten erhalten zu können, braucht es keine weitere 
Verordnung aus Brüssel, sondern Vertrauen in das 
Kampagnen-Motto der Familienbetriebe Land und 
Forst: #LandschafftZukunft! 
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Einfach mitmachen! 

Unterstützen Sie die Kampagne 
und schicken Sie uns ein kurzes 
Handy-Video oder ein Foto mit 
der Daumen-runter-Geste per 
Mail an info@no-wvo-deal.de. 

Weitere Informationen zur  
Kampagne unter: 

www.unser-green-deal.de/ 
#landschafftzukunft

Ralf Köttker 
Geschäftsführer Köttker 
Kommunikation & Consulting GmbH
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Unter keinem guten Stern

Mit der Wiederherstellungsverordnung (W-VO) 
hat die Europäische Union im August 2024 ein um-
fangreiches Regelwerk beschlossen, das ein zentra-
les Element des „Green Deal“ darstellt. Die Verord-
nung verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis 2030 auf 
mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflä-
chen, die der Wiederherstellung bedürfen, Renatu-
rierungsmaßnahmen zu ergreifen. Bis 2050 sollen 
alle geschädigten Ökosysteme wiederhergestellt 
werden – schon auf den ersten Blick ein überaus 
ambitioniertes Unterfangen in unserer dicht be-
siedelten Kulturlandschaft. Die Herausforderun-
gen werden, das ist absehbar, die der Natura-2000- 
Richtlinien in nahezu jeder Hinsicht weit über- 
treffen.

Die politische Debatte um die Verordnung war 
hochgradig kontrovers verlaufen. Die Europäische 
Volkspartei (EVP) hatte sich gegen die ursprüng-
liche Fassung ausgesprochen, die Zustimmung 
im Europäischen Parlament erfolgte dann nach 
einigen inhaltlichen Anpassungen äußerst knapp. 
Auch im Europäischen Rat konnte die Verord-
nung nur durch eine hauchdünne Mehrheit ver-
abschiedet werden, die durch das denkwürdige  
Abstimmungsverhalten Österreichs zustande 
kam. Österreichs damalige Umweltministerin vo-
tierte entgegen der Haltung ihrer Bundesregierung 
überraschend für die Verordnung, stürzte damit 
ihr eigenes Land in politische Turbulenzen und 
spaltete die Gesellschaft: die einen verfielen ob 
dieses „Coups“ in Jubel, die anderen empörten sich 
über die empfundene Dreistigkeit. Dieses Zustan-
dekommen war kein gutes Omen für die umstrit-
tene Verordnung und wird ihr in den Augen Vieler 
auf Dauer als Makel anhaften.

In keiner Weise zu bestreiten ist, dass die Zielset-
zungen der Verordnung hochaktuell sind: Der 
weithin zu beobachtende Verlust an biologischer 
Vielfalt, das Insektensterben, die zunehmende 
Erosion ökologischer Systeme und die Folgen des 
Klimawandels, die gerade in den Wäldern immer 

Die Wiederherstellungsverordnung: 
gut gemeint reicht nicht – ein forstlicher Blick

POLITIK

Doch schon wieder wird dieses Bild bedroht, nun 
von den übermächtig heraufziehenden Alarmzei-
chen des Klimawandels. Waldbesitzer stehen vor 
ihrer nächsten, vielleicht größten Jahrhundertauf-
gabe, nämlich vitale Wälder für kommende Gene-
rationen zu sichern. Jedoch: Standorte haben sich 
verändert, altes Wissen hilft nur noch begrenzt. Sie 
müssen sich erstmalig auf völlig neues, unbekann-
tes Terrain begeben.

Blick zurück statt nach vorne 

In dieser Situation kommt die W-VO mit sicher 
gut gemeintem, aber doch fehlgeleitetem Ansatz 
ins Spiel. Ihr Anspruch ist, Lebensraumtypen in 
ehemals definierter Struktur an Ort und Stelle zu 
erhalten oder wiederherzustellen. Vorbild sind da-
bei die natürlichen Verhältnisse, die herrschten, 
bevor der Klimawandel das örtliche Temperatur- 
und Niederschlagsregime entscheidend neu ge-
prägt hat. Der Änderungsprozess der spezifischen 
Standortbedingungen ist noch in vollem Gange. 
Die Rede ist von einer „Standortsdrift“. Wir wissen 
nicht, wann und wo sie ihr Ende finden wird. Was 
wir wissen, ist, dass Baumarten, die früher perfekt 
an einen Standort angepasst waren, plötzlich mit 
für sie deutlich suboptimalen oder gar widrigen 
Bedingungen zurechtkommen müssen. Sofern sie 
nicht unmittelbar durch Witterungsereignisse  
(z. B. Dürre) Schaden nehmen, werden sie anfälli-
ger für Schadorganismen. Nahezu alle Baumarten 
sind potenziell betroffen. Auch Laien können die 
bereits eingetretenen Schäden in den Wäldern in 
erschreckender Deutlichkeit beobachten.

„Wiederherstellung“ und „guter Zustand“ sind zu 
relativen Begriffen geworden: was ist wiederher-
zustellen, welcher Zustand ist gut? Der Versuch 
der W-VO, krampfhaft an früher herrschenden 
Zuständen festzuhalten, wird jedenfalls bei verän-
derten Standortbedingungen auf Dauer zu einem 
aussichtslosen Unterfangen mutieren. Es wird 
riskiert, dass trotz steigenden Aufwands Wälder 
weiter ins Chaos stürzen und sie ihre Ökosys-
temleistungen nicht mehr erbringen können.  

augenscheinlicher werden – all das ist Realität und 
verlangt nach Lösungen, um unsere Lebensgrund-
lagen zu bewahren. Doch zwischen der Wirklich-
keit und dem Anspruch der Verordnung klafft eine 
Lücke. Die W-VO weist gravierende Konzeptions- 
und Strukturmängel auf, die geeignet sind, dem 
ernsten Anliegen in Wahrheit einen Bärendienst 
zu leisten.

Zustand der Wälder

Die Wälder in Mitteleuropa haben bereits Wie-
derherstellungen erfahren. Als sie um 1700 aus-
geplündert und verlichtet waren, hat mit entste-
hendem Bewusstsein um die Nachhaltigkeit ein 
systematischer Wiederaufbau stattgefunden. Nach 
den beiden Weltkriegen waren Reparationen oft in 
Holz zu leisten. Die Folgen waren wiederum große 
Kahlflächen, die rasch in Bestockung zu bringen 
waren. Erneut folgte ein Vorratsaufbau, oft mit Na-
delhölzern, die mit den Bedingungen der Freifläche 
zurechtkamen. In den letzten Jahrzehnten schließ-
lich stand der Umbau überlieferter Reinbestände 
in naturnahe Mischwälder im Vordergrund. Die 
Holzvorräte stiegen weiter an, die Vielfalt nahm 
zu. Die zehnjährlichen Bundeswaldinventuren 
zeichnen diese Entwicklung nach. Die Inventur 
von 2022 weist erneut mehr Naturnähe aus, eine 
größere Baumartenmischung, mehr Laubbäume, 
mehr Totholz, mehr Biotopbäume, mehr Natur-
verjüngung, mehr Schichtung. Die Wälder liefern 
einen unersetzlichen Rohstoff, spielen im Biodi-
versitätsschutz eine Schlüsselrolle, haben eine 
herausragende Bedeutung für den Klimaschutz, 
liefern sauberes Trinkwasser, bieten Raum für Er-
holung. 

Die Wälder in Deutschland sind also auf gutem 
Kurs. Dies dank des freiwilligen Engagements und 
des verantwortlichen Handelns ihrer Eigentümer, 
unterstützt durch staatliche Beratung und För-
derung. Aus „Schützen und Nutzen“ wurde eine 
beispielgebende Erfolgsgeschichte: aktive Wald-
bewirtschaftung, alle Waldfunktionen zuverlässig 
im Blick.
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Was aber ein absolut unverzeihlicher Fehler wäre 
– und er ist leider der W-VO immanent – ist, die 
vorausschauende Anpassung der Wälder an den 
Klimawandel sogar zu behindern. Wer Baumar-
ten in seinen Wald einbringen möchte, die nicht 
zum Spektrum des ehemals dort identifizierten 
Lebensraumtyps gehören, aber Aussicht bieten, 
mit den neuen Klimabedingungen zurecht zu 
kommen, der wird sich schnell mit den potenziell 
harten Bandagen des „Verschlechterungsverbots“  
konfrontiert sehen. Die Stärkung von Resilienz, 
Stabilität und Vitalität wäre jedoch das Gebot der 
Stunde. In den Unsicherheiten der Veränderung 
sollten dafür auch möglichst viele Optionen er-
halten bleiben, statt sich auf einen ganz schmalen 
Korridor zu begrenzen.

Der schiefe Ansatz der W-VO gipfelt zum Schluss 
darin, dass dann Ausnahmen von den Anforde-
rungen zur Wiederherstellung greifen, wenn der 
Klimawandel oder eine Naturkatastrophe einen 
Lebensraumtyp vollends von seinem Standort 
getilgt haben. Erst wenn das Festhalten am nicht 
Haltbaren also unwiderruflich gescheitert ist, gibt 
die W-VO alle Handlungen frei. Das vorherige  
Abwenden dieser Katastrophe jedoch verwehrt sie. 
Das kann und darf nicht die Strategie für die Be-
handlung der Wälder im Klimawandel sein!

Fülle weiterer Schwächen und Webfehler

Kaum glauben kann man – aber leider ist es Rea- 
lität –, dass die Europäische Kommission die Mit-
gliedstaaten zu weitreichenden Maßnahmen 
verpflichtet, aber in der W-VO die Finanzierung 
faktisch offenlässt. Zusätzliche Finanzmittel oder 
Finanzierungsinstrumente werden nicht angebo-
ten. In der eigenen Schätzung des Finanzbedarfs 
„rechnet die Kommission das Problem vom Tisch“, 
indem sie mit unrealistisch niedrigen Ansätzen 
operiert. Im Grunde ist zu konstatieren, dass die 
W-VO schon mangels Finanzmittelausstattung gar 
nicht umsetzbar ist.

Schließlich lässt dieser Umstand auch Zweifel auf-
kommen, ob das Prinzip der Freiwilligkeit auf Dau-
er gewahrt bleiben wird. Welche Optionen hat ein 
Mitgliedstaat, um seinen strengen, termingebun-
denen Verpflichtungen nachzukommen? Er kann 

auf eigenen Flächen des Bundes oder der Länder 
Maßnahmen tätigen, jedoch wird er dort das ge-
forderte Pensum nicht vollumfänglich erbringen 
können. Er kann Förderanreize bieten, jedoch nur, 
wenn dafür ausreichende Finanzmittel verfügbar 
sind. Dies steht in Zweifel. Als letzte Option bliebe 
dann – vielleicht doch? – das Ordnungsrecht.

Nicht konsistent ist in der W-VO die fachliche Ak-
zentuierung. Begründet wurde der Bedarf nach die-
ser harten gesetzlichen Regelung mit Befunden, z. 
B. in den FFH-Berichten. Damit passt nicht zusam-
men, dass die strengsten Maßstäbe der W-VO ge-
rade an die Wälder angelegt werden, die in diesen 
Berichten regelmäßig besser abschneiden als viele 
andere Ökosystemtypen. Etliche Indikatoren, für 
die weitere Aufwärtstrends generiert werden sol-
len, bewegen sich längst auf höchstem Niveau –  
Beispiel Totholz. Ebenso schwer verständlich ist, 
dass auch in Lebensraumtypen, deren Erhaltungs-
zustand in einer biogeographischen Region insge-
samt als „günstig“ bewertet worden ist, Wiederher-
stellungsbedarf entstehen soll. Die eingesprengten 
Teilflächen, die für sich genommen noch keinen 
„guten Zustand“ aufweisen, werden tatsächlich 
zur geforderten Wiederherstellungsfläche addiert 
(zuvor müssen sie aufwändig kartiert werden!). 
Das günstigste Segment wird also zum Objekt der 
Wiederherstellung – eine kaum nachvollzieh-
bare Fehlallokation ohnehin knapper Ressour- 
cen.

Den nächsten „Schnitzer“ leistet sich die W-VO bei 
der Etablierung eines neuen Verschlechterungs-
verbots außerhalb der Natura 2000-Gebiete. An-
ders als innerhalb greift dieses nämlich erst, wenn 
der „gute Zustand“ durch Wiederherstellungs-
maßnahmen erreicht worden ist oder schon be-
steht. Das Verschlechterungsverbot bedeutet für 
Waldbesitzer (auf sie wird es sicherlich abgewälzt 
werden) nicht nur eine mögliche Beschränkung ih-
rer Bewirtschaftungsfreiheiten und evtl. eine Ver-
mögenswertminderung für ihr Grundeigentum. 
Es löst auch regelmäßigen Verwaltungsaufwand 
aus. Von Natura 2000 betroffene Waldbesitzer 
können davon ein Lied singen: die Erheblichkeits-
abschätzungen und ggf. notwendigen Verträglich-
keitsprüfungen machen ihnen das Leben schwer, 
auch dann, wenn sie die geplante Maßnahme zum 

Schluss (ggf. unter Auflagen) durchführen dürfen. 
Wer wird Motivation verspüren, mit Wiederher-
stellungsmaßnahmen auf einen „guten Zustand“ 
hinzuarbeiten, wenn er sich damit sehenden 
Auges in die Erschwernisse eines Verschlechte-
rungsverbots begibt? Der „gute Zustand“ wird zum 
Betriebsrisiko! Aus diesem Fehlimpuls kann ein 
weiteres, ernstes Hemmnis für den Waldumbau, 
etwa hin zu Buchen- oder Laubmischwäldern,  
erwachsen. 

Schließlich sei auf den exorbitanten Aufwuchs an 
Bürokratie hingewiesen, den die W-VO – entge-
gen häufig gehörten Beteuerungen aller Ebenen –  
unmittelbar auslöst. Die drei- und sechsjährlichen 
Monitoring- und Berichtspflichten sind exzessiv. 
Sie binden Ressourcen, die in der Umsetzung und 
insbesondere beim Waldumbau schmerzlich feh-
len werden. Auch Waldbesitzer erfahren zusätzli-
che Bürokratie, z. B. über die Abwicklung des er-
weiterten Verschlechterungsverbots.

Nicht zu den „hard facts“ zählend, aber doch un-
gemein bedeutsam ist zu guter Letzt der zu be-
fürchtende Verlust an Vertrauen – Vertrauen der 
Landnutzenden in Politik und Verwaltung auf  
europäischer, Bundes- und Landesebene. Der 
Umgang mit den Natura 2000-Richtlinien hat sei-
nerzeit das Vertrauen grundlegend erschüttert, 
weil Ankündigungen und spätere Realität in den 
Augen der Betroffenen nicht zusammenpassten. 
Statt Vertrauen aufzubauen, stehen nun aus Sicht 
der Betroffenen erneut kritischste Szenarien im 
Raum: die W-VO ist Gesetz, niemand scheint zwar 
als Grundeigentümer unmittelbar betroffen, aber 
jeder ist potenziell betroffen, die Beteiligung ist 
lückenhaft, der Mitgliedsstaat braucht für die Um-
setzung Fläche, bringt aber keine zusätzliche Fi-
nanzausstattung mit, unbestimmte Rechtsbegriffe 
werden erst noch definiert, Zielvorgaben sukzessi-
ve konkretisiert und delegierte Rechtsakte erlas-
sen; fachlich scheint das Vorhaben mit den akut 
drängenden betrieblichen Erfordernissen (insbe-
sondere beim Waldumbau) kaum in Einklang zu 
stehen. Man muss kein Hellseher sein, um zu er-
kennen, dass hier ein gewaltiger kommunikativer 
Scherbenhaufen droht, der erneut massiver Poli-
tikverdrossenheit Vorschub leistet und politische 
Ränder stärkt.

POLITIK
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Was jetzt geschehen muss 

Die W-VO führt in der vorliegenden Fassung in die 
Irre. Sie bietet mit ihrem statischen Ansatz – zu-
mindest für Wälder – nicht das geeignete Instru-
mentarium, um Lebensräume und daran gebunde-
ne Arten sicher durch den Klimawandel zu tragen. 
Dazu bedürfte es des Austarierens auf größeren 
räumlichen Ebenen. Solche Schritte nach vorne 
zum Biodiversitätserhalt im Klimawandel bleibt 
die W-VO schuldig. Ein Trugschluss wäre, anzu-
nehmen, dass eine pragmatische nationale Umset-
zung die Mängel schon heilen könnte: sie kann es 
nicht. Dafür ist das Korsett der Verordnung zu eng 
gestrickt. Der kaum leistbare zeitliche Rahmen 
und die fehlende Finanzierung werden die ersten 
Stolpersteine sein, die die Umsetzung aus dem 
Takt bringen. Die fachlichen Mängel gehen noch 
viel tiefer. Der Vertrauensschaden wird der Verord-
nung den Rest geben, sollte nicht vorher gehandelt 
werden.

Es ist im Grunde ein Drama: die Natur braucht im 
Klimawandel unsere aktive Unterstützung drin-
gender denn je. Waldbesitzer beweisen seit Jahren, 
dass sie willens und in der Lage sind, dies mit ent-
sprechendem Support von staatlicher Seite zu leis-
ten, soweit es überhaupt leistbar ist. Stattdessen 
streut die W-VO Sand ins Getriebe. Gut gemeint ist 
eben nicht immer gut gemacht.

Notwendig ist ein Neustart. Ein Neustart, der die 
Betroffenen von der ersten Sekunde an auf Augen-
höhe aktiv einbindet, der Eigentum respektiert, der 
konsequent und verlässlich auf Freiwilligkeit und 
Motivation setzt und realistische fachliche Ziele 
vorgibt. Für die Wälder müssen sich diese Ziele an 
Resilienz, Stabilität und Funktionenvielfalt unter 
den Bedingungen des Klimawandels orientieren. 
Nur stabile Wälder werden die unschätzbare biolo-
gische Vielfalt, die sie bergen, in die Zukunft retten 
können.

Dr. Stefan Nüßlein 
Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft,  
Forsten und Tourismus
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Damit es wieder wird, wie es nie war – die EU-Wiederherstellungs-
verordnung im rechtlichen Praxischeck

Seitdem sind diverse großräumige 
„Natura-2000-Gebiete“ mit umfassen-
den Schutz- und Bewirtschaftungsvor-
gaben Alltag für viele land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe. 

Weil allerdings – wie die EU nun selbst festgestellt 
hat – mit diesem bestehenden rechtlichen Instru-
mentarium die Biodiversitätsziele nicht erreicht 
werden, hat man sich in Brüssel und Straßburg fol-
gendes überlegt: Wenn die Medizin bisher nicht so 
richtig wirken will, kann es daran liegen, dass die 
Dosis zu niedrig war. 

In der Sprache der neuen Verordnung, Erwägungs-
grund Nr. 12, hört sich das dann wie folgt an: „Es 
wurde festgestellt, dass es der Union noch nicht 
gelungen ist, den Rückgang geschützter Lebens-
raumtypen und Arten mit Erhaltungswert für die 
Union aufzuhalten. Dieser Rückgang ist haupt-
sächlich auf die Aufgabe der extensiven Landwirt-

Einschneidenste Verschärfung des 
Umweltrechts seit 20 Jahren

Schon der Name macht klar, dass es hier um 
Grundsätzliches geht: „EU-Verordnung zur Wie-
derherstellung der Natur“. Als wäre die Natur eu-
ropaweit zerstört und müsste insgesamt „wieder-
hergestellt“ werden. Darunter, so scheint es, ist die 
aktuelle Umweltpolitik der Europäischen Union 
nicht zu haben. 

Andererseits ist der Name und der damit verbun-
dene Absolutheitsanspruch schlicht ehrlich: Denn 
die „EU-Wiederherstellungsverordnung“ ist bei 
Lichte betrachtet tatsächlich die für Eigentum und 
Flächenbewirtschaftung einschneidenste natur- 
und umweltschutzrechtliche Veränderung seit 
den Jahren um die Jahrtausendwende. Seinerzeit 
sorgten die sog. Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie) sowie die aktualisierte Vogel-
schutzrichtlinie für tiefgreifende Veränderungen. 

ANZEIGE

ANZEIGE
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resökosysteme „wiederhergestellt“ sein.  
Bis 2050 sollen alle sanierungsbedürfti-

gen Ökosysteme in der EU in einen „gu-
ten Zustand“ gebracht werden. Die 

Mitgliedstaaten müssen dafür kon-
krete Wiederherstellungsmaßnah-

men festlegen, ihre Flächen prio-
risieren, den Fortschritt messen 

und alle fünf Jahre Bericht erstatten. 
Zugleich gilt ein Verschlechterungsver-

bot: Flächen, die sich in gutem Zustand befin-
den oder wiederhergestellt wurden, dürfen sich 
nicht erneut verschlechtern. 

Damit geht Artikel 4 rechtlich deutlich über das 
bestehende Schutzsystem von FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie hinaus, weil er die Wiederher-
stellungspflicht auf das gesamte Territorium der 
Mitgliedstaaten erstreckt – nicht nur auf die bishe-
rigen Schutzgebiete. 

Hinzu kommt, dass die zentralen Begriffe –  
und damit auch die entsprechenden Pflichten –  
in der Verordnung denkbar schwammig und „flui-
de“ definiert sind. Kostprobe gefällig?

Der alles überstrahlende und zentrale Begriff 
der „Wiederherstellung“ wird laut Verordnung 
wie folgt verstanden: „Der Prozess der aktiven 
oder passiven Unterstützung der Erholung eines 
Ökosystems zur Verbesserung seiner Struktur 
und Funktionen mit dem Ziel, die biologische 
Vielfalt und die Widerstandsfähigkeit der Ökosys-
teme zu erhalten oder zu verbessern, indem eine 
Fläche eines Lebensraumtyps auf einen guten 
Zustand gebracht wird, bis die günstige Gesamt-
fläche erreicht wird […] und die Zielvorgaben 
und Verpflichtungen gemäß den Artikeln 8 bis 
12 einschließlich der Erreichung des zufrieden-
stellenden Niveaus für die in den Artikeln 8 bis 
12 genannten Indikatoren erfüllt werden.“ Alles  
klar? 

Nun ist es hier wie überall: Ein Pudding lässt sich 
schlecht an die Wand nageln. Anders gesagt: die 
Pflichten lassen sich bei derart offener Formulie-
rung schlecht eingrenzen.

Problematisch ist das vor allem, weil zumindest 
für das in Art. 4 Abs. 11 enthaltene Verschlechte-
rungsverbot bei einmal erreichtem guten Zustand 

schaft, die Intensivierung der Bewirtschaftung, 
Veränderungen im Wasserhaushalt, Verstädte- 
rung und Umweltverschmutzung sowie auf eine 
nicht nachhaltige Forstwirtschaft und die Nut-
zung von Arten zurückzuführen.“ Damit sind die 
Schuldigen benannt. Deshalb überrascht es wenig, 
dass insbesondere Land- und Forstwirtschaft nun 
besonders im Fokus stehen, wenn es darum geht, 
mittels neuer rechtlicher Mechanismen die Zügel 
anzuziehen. 

Was ist neu in der 
Wiederherstellungsverordnung? 

Mit der EU-Wiederherstellungsverordnung (EU) 
2024/1991 verfolgt Brüssel das hehre und im 
Grundsatz berechtigte Ziel, die Natur Europas 
bis 2050 wieder in einen „günstigen Zustand“ zu 
versetzen. Während der Gedanke, geschädigte 
Ökosysteme zu stärken, zu Recht kaum Wider-
spruch findet, droht die Art der Umsetzung zum 
„Musterbeispiel“ einer überzogenen und noch 
dazu rechtstechnisch schlecht gemachten Regulie-
rung zu werden. 

Das zeigt sich besonders an den zentralen Bestim-
mungen der Wiederherstellungsverordnung für 
die Land- und Forstwirtschaft mit den maßgebli-
chen Beschränkungen der Bewirtschaftungsfrei-
heit. Diese finden sich in Art. 4, 11 und 12. 

Art. 4 – der „flüssige“ Kern 
der Verordnung 

Artikel 4 enthält den Kern der Wiederherstel-
lungsverordnung. Er verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, tätig zu werden, um geschädigte Ökosysteme 
in der gesamten EU wiederherzustellen. Bis 2030 
sollen so mindestens 20 Prozent der geschädig-
ten Land-, Binnengewässer-, Küsten- und Mee-

pflichtet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu 
ergreifen, die darauf abzielen, den Zustand der 
Waldökosysteme zu verbessern. Diese Pflichten 
gelten auch außerhalb von bestehenden Schutzge-
bieten und zusätzlich zu den allgemeinen Wieder-
herstellungszielen. 

Es müssen dabei keine festen Zielwerte erreicht, 
sondern Entwicklungen in eine positive Richtung 
gelenkt werden – die Verordnung verwendet dafür 
das Wort „Aufwärtstrend“. Indikatoren sind u.a. 
stehendes und liegendes Totholz, der Anteil der 
Wälder mit uneinheitlicher Altersstruktur und 
der Anteil der Wälder mit überwiegend heimi-
schen Baumarten. Gerade der letztgenannte Indi-
kator ist rechtlich wie fachlich umstritten. Es stellt 
sich die Frage, ob ein Zurück in die Vergangenheit  
(„Wiederherstellung“) die Lösung sein kann – ge-
rade dann, wenn es darum geht, mit innovativen 
Konzepten den Wald von Morgen fit für den Klima-
wandel zu machen. Dies ist nicht nur eine fachliche, 
sondern auch eine rechtliche Frage: Denn schwer-
wiegende Eingriffe in das Waldeigentum sind 
dann nicht zulässig, wenn sie schon nicht geeignet 
sind, ihr Ziel zu erreichen. Bei den Vorgaben an die 
Baumartenwahl ist diese Grenze überschritten. 
 
Immerhin haben die Mitgliedstaaten ein gewich-
tiges Wort dabei mitzureden, wie  die Ziele für den 
Wald zu gestalten sind: Sie definieren nämlich die 
Zielwerte, die bei den einzelnen Indikatoren zu er-
reichen sind (sog. „zufriedenstellendes Niveau“). 

Das geschieht über den so genannten „Nationalen 
Wiederherstellungsplan“. Dieser ist das zentrale 
Umsetzungsinstrument der Mitgliedstaaten. 

Der „Nationale Wiederherstellungsplan“ – 
Ein Start mit Geburtsfehler 

Die Wiederherstellungsverordnung ist eine so 
genannte „hinkende Verordnung“: Sie gilt zwar 
unmittelbar in den Mitgliedstaaten, verlangt aber 
von jedem Mitgliedstaat die Ausarbeitung eines 
nationalen Wiederherstellungsplans und damit 
eines so genannten „Umsetzungsaktes“. Dort sol-
len konkrete flächenbezogene Ziele und Maßnah-
men vorgesehen werden. Wie die Mitgliedsstaaten 
diesen Plan erstellen, obliegt ihnen. Der Entwurf 
muss der Kommission bis 1. September 2026 über-
mittelt werden. 

die relevante Gefahr besteht, dass nationale Behör-
den dieses unmittelbar gegenüber den Flächenei-
gentümern anwenden werden. 

Art. 11 – Kleinteilige Vorgaben 
für die Landwirtschaft  

Artikel 11 der Wiederherstellungsverordnung 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu 
ergreifen, „die darauf abzielen“, den ökologischen 
Zustand landwirtschaftlicher Ökosysteme zu ver-
bessern. Gemessen wird der Fortschritt über eine 
Reihe von Indikatoren, die teils sehr kleinteilig 
sind, z.B.: ein Aufwärtstrend beim Index der Grün-
landschmetterlinge, der Vorrat an organischem 
Kohlenstoff in mineralischen Ackerböden, die 
Vielfalt und Dichte von Landschaftselementen wie 
Hecken, Feldraine oder Blühstreifen sowie der An-
teil wiedervernässter Moorböden.

In der Praxis dürfte der Druck auf die Flächen da-
mit zunehmen. Der Anteil produktiv nutzbarer 
Flächen wird sinken, wenn Wiedervernässung, 
Blühstreifen und Landschaftselemente Vorrang 
vor Ackerbau und Weide erhalten. Für Betriebe 
auf Moor- oder Feuchtflächen drohen besonders 
einschneidende Folgen – etwa bei der geforderten 
Wiedervernässung. 

Denn es steht nicht ernsthaft zu erwarten, dass 
Bund und Länder ihren Verpflichtungen nur auf  
eigenen oder auf Flächen des Vertragsnaturschut-
zes ausreichend nachkommen können – oder die 
Mittel dafür aufwenden, zumal das Thema der 
Finanzierung in der Verordnung weitgehend aus-
geblendet wird. Auch Fördertöpfe sind beschränkt 
und werden perspektivisch sicher nicht unbe-
grenzt wachsen. So bleibt wohl als letzter Ausweg 
noch der Zugriff auf private Flächen durch Bewirt-
schaftungseinschränkungen. Hier allerdings setzt 
das Privateigentumsgrundrecht aus Art. 14 des 
Grundgesetzes und das Bewirtschaftungsgrund-
recht aus Art. 12 enge Grenzen – die im Einzelfall 
die Gerichte werden ausgestalten müssen.  

Art. 12 – Unterwegs im 
Unterholz der Regulierung
 
Zentrale Regelungen für die Wiederherstellung 
von Waldökosystemen – und damit für die Forst-
wirtschaft – finden sich in Artikel 12. Dieser ver-
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ger Handlungsspielräume 
auf nationaler Ebene, we-
niger Akzeptanz. Dafür 
mehr Rechtsstreitig-
keiten. 

Echte Biodiversitäts-
förderung wird nur 
dann gelingen, wenn 
sie nicht gegen, sondern 
mit den Bewirtschaftern ge-
schieht. Dafür braucht es kein Mikromanagement 
auf EU-Ebene, bei dem ein unbestimmter Rechts-
begriff den nächsten „jagt“. Es braucht Augenmaß 
und Rechtsklarheit. Deswegen gehört die Wieder-
herstellungsverordnung insgesamt auf den Prüf-
stand. 

Bis dahin sollten jedenfalls die nationalen Gestal-
tungsspielräume im nationalen Wiederherstel-
lungsplan genutzt werden. Die Ziele und Niveaus 
für die Indikatoren sollten so gewählt werden, 
dass eine Umsetzung mit Augenmaß möglich 
wird. Zudem sollten die Bundesländer eine ihrer  
Gesetzgebungskompetenz angemessene Rolle 
bei der Erstellung des Nationalen Wiederherstel-
lungsplanes beanspruchen. 

An einer grundlegenden Revision der Verordnung 
führt aus rechtlicher Sicht gleichwohl kein Weg 
vorbei. 

In Deutschland hat man sich dafür entschieden, 
dass der Wiederherstellungsplan auf Bundesebe-
ne unter Federführung des Bundesumweltminis-
teriums und des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) erstellt wird. Gegenwärtig zirkuliert dazu 
ein Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesna-
turschutzgesetzes, der vorsieht, dass die Länder 
verpflichtet sind, Daten zu liefern und zuzuarbei-
ten. Inhaltliche Mitbestimmung oder gar eine Ent-
scheidungsbefugnis der Bundesländer ist dagegen 
im Entwurf nicht vorgesehen. Beschlossen wer-
den soll der Plan von der Bundesregierung – eine 
Zustimmungspflicht des Bundesrates ist nicht ge-
plant. 

Schon ein eher flüchtiger Blick in die Verfassung 
zeigt, dass damit die Kompetenzordnung und 
das föderale Gleichgewicht im Natur- und Land-
schaftsschutzrecht ausgehöhlt wird. Das Grund-
gesetz räumt den Ländern ein Mitspracherecht 
im Naturschutz ein. Der Bund versucht dagegen 
mit dem vorliegenden Entwurf, diese Mitbestim-
mungs- und Abweichungsbefugnis der Länder zu 
umgehen. Die Länder werden so zu bloßen Zulie-
ferern eines Plans, der tief in ihre Flächenpolitik 
eingreift – bei dem sie aber final nichts mitzuent-
scheiden haben. 

Hier ist dringend Nachsteuern angesagt: Wird 
den Ländern keine relevante Mitbestimmungs-
position – etwa durch eine Zustimmungspflicht 
des Bundesrates zum Wiederherstellungsplan –  
eingeräumt, droht ein Geburtsfehler, der zu lang-
wierigen verfassungsrechtlichen Auseinanderset-
zungen führen dürfte. 

Fazit: Wiederherstellung braucht 
Kooperation – nicht Konfrontation 

Die EU-Wiederherstellungsverordnung will Eu-
ropa grüner machen, doch sie läuft Gefahr, das  
Gegenteil zu erreichen: weniger Vertrauen, weni-

Tobias Roß ist Rechtsanwalt und Part-
ner der auf öffentliches Recht spezi-
alisierten Kanzlei Dombert Rechtsan-
wälte. Er berät dort zu allen Fragen 
des Umwelt- und Planungsrechts mit 
Schwerpunkt auf dem Forst- und Na-
turschutzrecht sowie dem Europarecht.  
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DR. GÜNTER KRINGS
Mitglied des Deutschen  
Bundestages, CDU

Wie viel Einfluss darf der Staat auf 
privates Eigentum nehmen – und wo 

sind aus Ihrer Sicht die Grenzen?

Der Staat darf Eigentum nicht zum 
Spielball wechselnder politischer 
Mehrheiten machen. Eingriffe sind nur 
dort legitim, wo sie durch die Verfas-
sung gedeckt, verhältnismäßig und am 
Gemeinwohl ausgerichtet sind. Dies 
gilt etwa bei Infrastruktur, Naturschutz 
oder Sicherheit. Die Grenze ist dort er-
reicht, wo Substanz enteignet oder der 
Eigentümer faktisch entrechtet wird. 
Wir haben erlebt, wie die Ampel-Re-
gierung durch überzogene Regulie-
rung – ob bei Gebäuden oder in der 
Landwirtschaft – Vertrauen zerstört 
hat. Eigentum braucht Verlässlichkeit, 
Planbarkeit und Schutz vor Überforde-
rung. Deshalb lehnen wir Steuererhö-
hungen ab. Eigentum ist kein Experi-
mentierfeld, sondern Kernbestand der 
freiheitlichen Ordnung.

Welche Bedeutung hat die persönli-
che Verantwortung von Eigentümern, 
gerade in Familienbetrieben, die über 
Generationen hinweg wirtschaften, 
für die Wahrung des Gemeinwohls?

Familienbetriebe sind Herzstück unse-
rer Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung. Sie tragen Verantwortung, weil 
sie nicht nur kurzfristige Gewinne im 
Blick haben, sondern Generationenfol-
gen. Sie investieren nachhaltig, bewirt-
schaften Flächen im Einklang mit der 
Natur, sichern Arbeitsplätze in Regio-
nen und engagieren sich im Gemein-
wesen. Diese Verantwortung verdient 
Respekt, nicht Misstrauen. Der Staat 
muss Rahmenbedingungen setzen, die 
solche Verantwortung ermöglichen. 
Das heißt weniger Bürokratie, faire 
Steuern, Schutz vor Überregulierung. 
Eigentümer, die über Generationen 
denken, leisten einen Beitrag, den kei-
ne staatliche Institution ersetzen kann.

Welche Rolle soll Eigentum heute 
in unserer Gesellschaft spielen – 

Schutzraum für den Einzelnen oder 
Werkzeug für das Gemeinwohl?

Eigentum ist beides. Es ist ein Frei-
heitsrecht, das dem Einzelnen Unab-
hängigkeit, Selbstbestimmung und 
Sicherheit gibt. Zugleich ist es in die 
Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft 
eingebettet. Schon das Grundgesetz 
verbindet Eigentum mit sozialer Ver-
antwortung. Diese Balance ist zeitlos 
aktuell. Eigentum muss Schutzraum 
bleiben, gerade in Zeiten wachsender 
staatlicher Begehrlichkeiten. Aber es 
hat auch eine gesellschaftliche Funk-
tion: Wer investiert, Arbeitsplätze 
schafft, Innovationen ermöglicht oder 
Familien über Generationen absichert, 
dient dem Gemeinwohl. Deshalb set-
zen wir als Union darauf, Eigentum 
von der privaten Altersvorsorge über 
Wohneigentum bis hin zum generatio-
nenübergreifenden Familienbetrieb zu 
stärken.
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Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Ley-
en hat mit der Verkündung des Green Deals den 
Schutz von Natur, Artenvielfalt und Klima in den 
Fokus der europäischen Politik gerückt. Kaum 
ein Politikfeld verdeutlicht die Spannungen zwi-
schen Umwelt, Wirtschaft und Eigentum so deut-
lich wie die am 18. August 2024 in Kraft getretene 
Wiederherstellungsverordnung (Verordnung (EU) 
2024/1992, WVO). Sie ist ein essenzieller Bestand-
teil des Green Deals der Europäischen Union –  
jenes umfassenden Fahrplans, mit dem Brüssel 
eine ambitionierte Umwelt-, Naturschutz- und Kli-
mapolitik vorantreiben will.

Das Ziel der WVO ist ehrgeizig: Bis 2050 sollen alle 
geschädigten Ökosysteme in der EU in einen guten 
Zustand zurückgeführt werden. Schon bis 2030 
müssen die Mitgliedstaaten messbare Fortschritte 
nachweisen. Damit will die EU dem Verlust der 
biologischen Vielfalt, der Ausbreitung des Klima-
wandels und der Zerstörung natürlicher Lebens-
räume entgegentreten.

Doch was als ökologische Strategie begonnen hat, 
entfaltet weitreichende Folgen für Eigentum, Nut-
zung und Bewirtschaftung von Land. Denn die 

WVO ist kein politischer Appell – sie ist unmittel-
bar geltendes Recht. Nach Art. 288 Abs. 2 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on (kurz: AEUV)  hat sie allgemeine Geltung, ist in 
allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar 
in jedem Mitgliedstaat.

Eigentum als  
Fundament der Freiheit

In Deutschland ist das Eigentum ein elementares 
Grundrecht. Art. 14 des Grundgesetzes gewähr-
leistet das Eigentum und das Erbrecht. Eingriffe 
sind nur zum Wohle der Allgemeinheit und nur 
gegen eine angemessene Entschädigung zulässig. 
Bereits 1962 hat das Bundesverfassungsgericht die 
Bedeutung des Eigentums innerhalb unserer frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung klar her-
vorgehoben:

„Das Eigentum ist ebenso wie die Freiheit ein ele-
mentares Grundrecht; das Bekenntnis zu ihm ist 
eine Wertentscheidung des Grundgesetzes von be-
sonderer Bedeutung für den sozialen Rechtsstaat“ 
(BVerfG, Urteil vom 7. August 1962, Az.: 1 BvL 
16/60, Rn. 53).

Die EU-Wiederherstellungsverordnung – 
Chancen, Grenzen und die Rolle des Eigentums
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Auch die Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union sichert in Art. 17 das Eigentumsrecht. 
Dieses Recht gehört zu den tragenden Säulen der 
europäischen Werteordnung. Eigentum schafft 
Verantwortung, zugleich sichert es Freiheit.  
Die Möglichkeit, über den eigenen Grund und Bo-
den zu verfügen, Entscheidungen eigenständig zu 
treffen und Erträge aus der eigenen Arbeit zu erzie-
len, ist elementarer Bestandteil einer freiheitlichen 
Ordnung. Jede Regulierung, die in diese Rechte ein-
greift, muss deshalb sorgfältig abgewogen werden.
Klar ist: Die WVO bewegt sich in einem sensiblen 
Spannungsfeld zwischen Zielen des Umwelt- und 
Naturschutzes einerseits und der verfassungs-
rechtlich geschützten Eigentumsgarantie ande-
rerseits. Klar ist jedoch auch, dass der Schutz der 
Natur nicht zu einer breitflächigen, schleichenden 
Enteignung durch Reglementierung führen darf.

Was die Verordnung verlangt

Kern  der neuen Regelungen ist die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, nationale Wiederherstel-
lungspläne zu erarbeiten. Darin müssen sie festle-
gen, welche Ökosysteme sie in welchem Zeitraum 
verbessern wollen. Die Bandbreite der betroffenen 
Bereiche ist enorm: 

	> 	 Land-, Küsten- und Süßwasserökosysteme
	> 	 Meeresökosysteme
	> 	 Städtische Ökosysteme
	> 	 Flüsse und Auen 
	> 	 Bestäuber 
	> 	 Landwirtschaftliche Ökosysteme
	> 	 Waldökosysteme

Darüber hinaus sieht Art. 13 WVO die Pflanzung 
von weiteren 3 Mrd. Bäumen im gesamten Unions-
gebiet vor.

Ziel ist, dass sich degradierte Lebensräume bis 
2050 weitgehend erholen. Bereits bis 2030 sollen 
mindestens 30 Prozent der geschädigten Flächen 

wieder in gutem Zustand sein. Ab 2024 steigt dieser 
Anteil auf 60 Prozent, bis schließlich 2050 nahezu 
alle Flächen wiederhergestellt sein sollen. Bis 2030 
sollen hierbei vorrangig die Natura-2000-Gebiete 
berücksichtigt werden. 

Die WVO sieht darüber hinaus in Art. 4 sowohl 
ein Verschlechterungsverbot als auch ein Ver-
besserungsgebot vor. Flächen, die bereits in gu-
tem Zustand sind, dürfen sich nicht erheblich 
verschlechtern. Dieser Schutz gilt insbesondere 
für bereits erfolgreich renaturierte Flächen (Ver-
schlechterungsverbot). Darüber hinaus müssen 
die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergrei-
fen, um eine kontinuierliche Verbesserung der Le-
bensraumtypen und Habitate geschützter Arten zu 
erreichen, bis der Zielzustand hergestellt ist.

Das klingt zunächst nach klassischem Natur-
schutz. Tatsächlich aber greift die Verordnung 
tief in bestehende Nutzungsrechte von Privat-
personen ein, nicht zuletzt, da jedenfalls das Ver-
schlechterungsverbot noch vor der Erstellung des 
nationalen Wiederherstellungsplans unmittel-
bare Wirkung zu Lasten der Eigentümer entfaltet 
(Stichwort Genehmigungsverfahren, z.B.  Baumar-
tenwechsel auf Forstflächen, Wegebau). Adressa-
ten werden zu einem überwiegenden Teil Privat-
personen sein, was sich beispielhaft bereits aus 
der Statistik zum Eigentumsanteil der Wälder in 
Deutschland ergibt:

Etwa ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands 
ist bewaldet. Wie die Ergebnisse der jüngsten Bun-
deswaldinventur vom Oktober 2024 ergeben ha-
ben, sind von diesen insgesamt 11,5 Mio. ha Wald 
in Deutschland 48 Prozent Privatwald. 29 Prozent 
des Waldes sind im Eigentum der Länder, 20 Pro-
zent in der Hand von Körperschaften (insbesonde-
re Kommunen) und 3 Prozent gehören dem Bund. 
Die WVO sieht für die nationalen Wiederherstel-
lungspläne darüber hinaus einen überaus straffen 
Zeitplan vor. Bis zum 1. September 2026 müssen 
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die Wiederherstellungspläne seitens der Mitglied-
staaten bei der Europäischen Kommission vorge-
legt werden. Innerhalb von sechs Monaten nach 
Einreichung (also bis zum 1. März 2027) erfolgt 
eine Prüfung und Bewertung durch die EU-Kom-
mission mit entsprechender Rückmeldung an die 
Mitgliedstaaten. Zum 1. September 2027 erfolgt 
dann die Veröffentlichung des ersten nationalen 
Wiederherstellungsplans.  

Zielkonflikte

Dass ökologische Wiederherstellung auch wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Folgen hat, ist 
offenkundig. Die EU erkennt grundsätzlich an, 
dass verschiedene Interessen miteinander konkur-
rieren. So sieht die Verordnung Ausnahmen für die 
Verteidigung und für die Erneuerbaren Energien 
vor (Erwägungsgründe 38, 67 und 68 sowie Art. 6 
und Art. 14 Abs. 13).

Diese Regelungen zeigen, dass die EU durchaus 
sensibel in Bezug auf Zielkonflikte ist und signali-
siert, dass Energiesicherheit sowie Klima- und Um-
weltschutz nicht losgelöst voneinander betrachtet 
werden können. Doch während hier Prioritäten ge-
setzt wurden, bleiben andere Konfliktfelder offen: 
Wie soll ein ehrgeiziger Wiederherstellungsbedarf 
mit dem wachsenden Bedarf an Versorgungssi-
cherheit mit Lebensmitteln, an Wohnraum oder 
an der wirtschaftlichen Nutzung von Rohstoffen 
in Einklang gebracht werden? 

Vor allem der ländliche Raum steht hier im Zen- 
trum der Auseinandersetzung. Er ist zugleich Pro-
duktionsstandort, Lebensraum und Kulturland-
schaft. Eingriffe in Eigentum und Nutzung treffen 

daher nicht nur Einzelne, sondern die gesamte 
Struktur ländlicher Regionen. Wenn produktive 
Flächen aus der Nutzung genommen oder stark 
eingeschränkt werden, geraten Einkommen, regi-
onale Wertschöpfung und (land-)wirtschaftliche 
Stabilität unter Druck.

Auswirkungen auf die 
Land- und Forstwirtschaft

Besonders deutlich werden diese Spannungen in 
der Land- und Forstwirtschaft. Kaum ein anderer 
Sektor ist so eng mit der Natur verbunden und zu-
gleich so stark von politischen Vorgaben betroffen. 
Die WVO fordert Maßnahmen, die direkt in die 
landwirtschaftliche Produktion eingreifen kön-
nen, hierzu gehören unter anderem:

	> Wiedervernässung von Moorböden,
	> Ausweitung von Dauergrünland,
	> Förderung von Hecken, Baumreihen 	  

und anderen Landschaftselementen,
	> Reduzierung des Einsatzes von 	 

Pflanzenschutzmitteln,
	> und die Begrenzung der Flächennutzung 	

zugunsten von Lebensräumen für Bestäuber.

Schon heute stehen Landwirte unter Druck, ihre 
Betriebe an ständig neue Anforderungen der Um-
welt-, Klima- und Förderpolitik anzupassen. Mit 
der WVO droht ein weiterer Schritt hin zu staat-
lich vorgegebenen Bewirtschaftungszielen – und 
damit ein schleichender Verlust an unternehme-
rischer Freiheit. Dabei hat die europäische Ag-
rarpolitik längst ein eigenes „Gleichgewichtssys-
tem“ geschaffen. Nach Art. 39 AEUV verfolgt die  
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) fünf Kernziele: 
Sie soll die Produktivität steigern, den Landwirten 
ein angemessenes Einkommen sichern, die Märk-
te stabilisieren, die Versorgung gewährleisten und 
Verbraucher zu erschwinglichen Preisen versor-
gen. Diese Grundsätze bilden den ökonomischen 
Unterbau des europäischen Agrarsektors.

Auch die Forstwirtschaft ist unmittelbar betroffen. 
Wälder sollen nach den Vorstellungen der EU zu 
„Biodiversitäts-Hotspots“ werden, mit mehr Tot- 
holz, mehr Naturverjüngung, mehr heimischen 
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Baumarten und weniger Nutzungsdruck. In der 
Praxis bedeutet das vielerorts eine Einschrän-
kung der forstlichen Nutzung, die sich jedoch 
nach klaren Nachhaltigkeitsstandards bemisst. 
Wälder sind nicht nur Lebensraum, sondern auch 
Wirtschaftsgut. Holz ist ein zentraler nachwach-
sender Rohstoff und spielt eine Schlüsselrolle für 
den Klimaschutz.  Wer CO2-intensive Materialien 
durch Holz ersetzt, betreibt aktiven Klimaschutz. 
Wenn forstliche Nutzung zu stark begrenzt wird, 
droht ein Zielkonflikt zwischen Biodiversität und 
Klimaschutz – ein Spannungsfeld, das die Verord-
nung bisher nur unzureichend adressiert.

Naturschutz braucht Akzeptanz

Es stellt sich nicht die Frage, ob Umwelt- und 
Klimaschutz vorangetrieben werden muss. Der 
Rückgang mancher Arten, die Entwässerung von 
Mooren und der Verlust strukturreicher Land-
schaften sind sichtbare Realität. Doch erfolgreiche 
Naturschutzpolitik braucht Akzeptanz – und die 
entsteht nur, wenn Eigentümer, Landwirte sowie 
Forstwirte als Partner –  nicht als Adressaten im-
mer neuer Vorschriften und Verbote gesehen wer-
den.

Dazu gehört, dass Freiwilligkeit, Honorierung 
und langfristige Planungssicherheit keine leeren 
Worthülsen sind, sondern im Mittelpunkt stehen 
müssen. Es darf nicht darum gehen, Landnutzung 
zu verdrängen, sondern sie, wo es sinnvoll und 
möglich ist, mit den Zielen des Naturschutzes zu 
verknüpfen.

Ein Blick in die Praxis zeigt, dass Kooperation bes-
ser wirkt als Zwang. Wo Landnutzer von Anfang an 
eingebunden sind, entstehen tragfähige Lösungen: 
Vertragsnaturschutz, regionale Förderprogramme 
oder gemeinsame Landschaftsinitiativen sind Bei-
spiele dafür, wie ökologische Ziele und ökonomi-
sche Verantwortung Hand in Hand gehen können.
Innerhalb des Koalitionsvertrags führen die Koali-
tionäre aus, dass die Ziele der Wettbewerbsfähig-
keit, der Ernährungssicherung und der Ressour-
censchonung gleichermaßen verfolgt werden. 
Gesetzt werden soll vor allem auf Freiwilligkeit, 
Anreize und Eigenverantwortung. Zugleich soll 

für die Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutz-
standards gesorgt werden (Zeilen 1179–1182). Im 
Bereich der Waldwirtschaft sieht der Koalitions-
vertrag explizit vor, dass sich die Bundesregierung 
für Erleichterungen bei der Umsetzung der WVO 
einsetzen werden wird. Bei der Umsetzung werde 
– so die Koalitionäre weiter – gemeinsam mit Land-
bewirtschaftern und Besitzern der Fokus auf die 
Praxistauglichkeit der Maßnahmen gelegt werden, 
ebenso bei der Nationalen Biodiversitätsstrategie. 

Was jetzt zu tun ist

Die WVO wird die europäische Agrar- und Um-
weltpolitik in den kommenden Jahren maßgeblich 
prägen. Sie bietet Chancen für mehr Biodiversität, 
saubere Gewässer und lebendige Landschaften 
– aber sie stellt auch das geschützte Rechtsgut Ei-
gentum auf die Probe. Entscheidend wird sein, ob 
es gelingt, einen Ausgleich zwischen ökologischen 
Zielvorgaben und dem Schutz der Eigentumsrech-
te zu schaffen.

Eine nachhaltige Zukunft entsteht nicht durch 
Verordnung allein, sondern durch Vertrauen, Ko-
operation und den fairen Ausgleich der Interessen. 
Die Natur lässt sich nicht „von oben“ wiederher-
stellen – sie  braucht die Hände und Herzen derer, 
die mit ihr und von ihr leben.

Wir werden uns weiterhin mit aller Kraft für eine 
Aussetzung bzw. grundlegende Überarbeitung 
der WVO einsetzen, weil sie in ihrer derzeitigen 
Fassung unzählige Rechtsunsicherheiten schafft 
und zu einer Demotivation der Landnutzer führen 
würde. Unser Ziel bleibt, darauf hinzuwirken, dass 
die Umsetzung der Verordnung – unter besonde-
rer Berücksichtigung der nationalen Wiederher-
stellungspläne und des geschützten Rechts auf 
Eigentum, praxisnah ausgestaltet wird. Darüber 
hinaus werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, 
die Zielsetzungen der Naturwiederherstellung mit 
den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen 
der ländlichen Regionen in Einklang zu bringen.

	— RA Marcus Jatzak 
Geschäftsführer der  
Deutschen Stiftung Eigentum
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Die schleichende Krise: Wie Deutschland die 
regionale Lebensmittelerzeugung gefährdet

34 LAND 2/2025

heraus. Dabei stehen Deutschland und die EU ge-
rade in Bezug auf Ackerbau und Sonderkulturen 
vor einer unterschätzten Krise, was die Anpas-
sungsfähigkeit an die Folgen des Klimawandels be-
trifft. Begründet liegt dieser in einer fehlerhaften 
Auflösung des Konfliktes zwischen ökologischen 
und sozialen sowie ökonomischen Zielen bei der 
politisch angestrebten Pflanzenschutzmittelre-
duktion. Eine fundamentale Bedrohung ist hier 
aus dem Blick geraten: Der dramatische Verlust 
wirksamer Pflanzenschutzmittel mangels Zulas-
sung steht gleichzeitig einer durch den Klimawan-
del bedingten, steigenden Schädlingsproblematik 
gegenüber. Die Folgen sind bereits wahrnehmbar 
und könnten ganze Anbausektoren zum Erliegen 
bringen – mit für die Verbraucher deutlich spürba-
ren Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit 
mit regionalen Lebensmitteln.

Gefahr ist nicht gleich Risiko

Die Krise hat ihre Wurzeln im Jahr 2011, als die 
Pflanzenschutzmittelzulassung einen fundamen-
talen Paradigmenwechsel vollzog. Statt einer risi-
kobasierten Bewertung gilt seither ein gefahren-
basiertes System. Wirkstoffe werden automatisch 
verboten, wenn sie eines von vier „Cut-off-Krite-
rien” erfüllen. Infolgedessen sind immer weni-
ger neue Wirkstoffe verfügbar, so waren laut EU- 
Pestiziddatenbank von 141 seit 2019 als “geneh-
migt” bezeichneten Wirkstoffen nur 36 tatsäch-
lich neu. Das Problem verschärft sich durch ver-
besserte Laboranalytik und die Einbeziehung von 
Metaboliten – Abbauprodukten der ursprüngli-
chen Wirkstoffe, was zu Verboten wichtiger Wirk-
stoffe geführt hat. Immer häufiger auftretende be-
drohliche Schädlingsbefälle werden zunehmend 
mit Notfallzulassungen bekämpft. Dieser Ansatz 

Eine starke heimische Land- und Forstwirtschaft 
im Haupt- und Nebenerwerb ist ein Schlüsselfak-
tor für Versorgungs- und Ernährungssicherheit. 
Ernährung ist und bleibt eines der wichtigsten 

Individualrechte des Men-
schen und muss höchs-

te politische Priorität 
haben. 

Die deutsche 
Landwirtschaft 
erzeugt mit viel-
fältigen Struk-

turen und Betrie-
ben hochwertige 

und sichere Nah-
rungsmittel, nach-

wachsende Rohstoffe 
und Energie. Die Lebensmit-

telversorgung setzt dabei funktionierende 
Lebensmittellieferketten voraus, im Durch-
schnitt erreicht Deutschland damit einen 
Selbstversorgungsgrad von 83 Prozent. Eine 
Sicherung und Stärkung dieser Leistung 
ist Grundvoraussetzung für Versorgungs-
sicherheit, wenngleich eine vollständige 
Selbstversorgung nicht erreichbar und die 
Einbindung in den europäischen und in-
ternationalen Handel zwingend notwendig 
ist. Die Leistbarkeit von Ernährungssicher-
heit für die Landwirtschaft steht jedoch 
mehrfach unter Druck. Zielkonflikte bei 
der Flächennutzung und Umweltstan-
dards, zunehmender Wettbewerbs- und 
Kostendruck auf den Betrieben, aber auch 
der Klimawandel fordern die regionale Er-
zeugung für eine vielfältige Ernährung mit 
tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln 

Stefanie Sabet übernahm 
am 1. September 2025 
als Generalsekretärin 

die Geschäftsleitung des 
Deutschen Bauernver-

bandes: Die Diplomvolks-
wirtin gehörte seit 2017 

der Geschäftsführung der 
Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungs-

industrie an und war dort 
verantwortlich für Euro-

papolitik und Nachhaltig-
keit. Zudem leitete Ste-

fanie Sabet seit 2018 die 
Arbeitgebervereinigung 

Nahrung und Genuss. Sie 
tritt die Nachfolge von 

Bernhard Krüsken an, der 
nach zwölf erfolgreichen 

Jahren ausschied.
Foto: © DBV / Breloer
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kann keine dauerhafte Lösung sein. Es braucht 
dringend eine hybride Lösung von gefahren- und 
risikobasierten Bewertungen.

Umweltpolitik muss dem  
Realitätscheck folgen

Es muss anerkannt werden, dass keine Produk- 
tion, auch nicht die Landwirtschaft, ohne jegliche 
Umweltauswirkungen möglich ist. Jede Form der 
Landwirtschaft – sowohl die konventionelle als 
auch die ökologische – hat Auswirkungen auf die 
Umwelt. Natürlich sind bei Pflanzenschutzmit-
teln Nebenwirkungen nicht immer zu vermei-
den, aber auch Bodenbearbeitung wie Pflügen, 
Striegeln und Hacken verändert Lebensräume, 
und auch Fruchtfolgen beeinflussen Ökosysteme. 
Ebenso greifen die sogenannten „biologischen” 
Pflanzenschutzmittel in natürliche Prozesse ein. 
Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Land-
wirtschaft Auswirkungen auf die Umwelt hat – die 
entstehen zwangsläufig und können nicht voll-
ständig vermieden und minimiert werden. Die 
Frage ist, wie diese minimiert werden können, 
während wir gleichzeitig unsere Kulturpflanzen 
effektiv schützen. Dies zu erkennen und darauf zu 
reagieren, ist umso wichtiger, da der Klimawan-
del die Situation zusätzlich verschärft. Wärmere 
Temperaturen und veränderte Niederschlagsmus-
ter begünstigen die Ausbreitung neuer Schädlin-
ge und Krankheitserreger. Die Globalisierung im 
Bereich der Warenlogistik trägt darüber hinaus 
massiv zur Einschleppung invasiver Arten bei. Die 

FAO prognostiziert eine 
weitere Zunahme der 
Schädlingsproblema-
tik – auch in gemäßig-

ten Regionen wie Europa. Die Kombination aus 
weniger verfügbaren Bekämpfungsmitteln und 
verstärktem Schädlingsaufkommen schafft einen 
“perfekten Sturm”. Wo früher eine Saatgutbeizung 
ausreichte, sind heute mehrere Applikationen not-
wendig – mit entsprechenden Folgen für Boden-
verdichtung, CO2-Emissionen und Biodiversität.

Wirtschaftliche Dimensionen der Krise

Die Auswirkungen sind bereits gravierend. Bei Spe-
zialkulturen wie Obst und Gemüse sind in vielen 
Bereichen bereits jetzt kaum noch Mittel vorhan-
den, um gegen Schadinsekten wie die Kirschessig-
fliege vorzugehen. Damit droht in vielen Regionen 
für ganze Obstarten das vollständige Ende. Auch 
im Gemüsesektor sieht es ähnlich schlimm aus. 
Derzeit wird das im Nationalen Aktionsplan Pflan-
zenschutz (NAP) vereinbarte Ziel, in 80 Prozent 
aller Anwendungsgebiete mindestens drei Wirk-
stoffgruppen zur Verfügung zu haben, in keiner 
einzigen Gartenbausparte mehr erreicht. Ein wei-
teres alarmierendes Beispiel ist die Schilfglasflü-
gelzikade, die sich rasant in Deutschland ausbrei-
tet. Dieser Schädling überträgt Krankheitserreger, 
die bei Zuckerrüben und Kartoffeln, aber auch 
anderen Sorten, verheerende Schäden anrichten. 
2024 waren bereits 75.000 Hektar Zuckerrübenan-
bau betroffen – ein Fünftel der deutschen Anbau- 
fläche. Bei Kartoffeln führt der Befall zu erhöh-
ten Zuckergehalten, die Chips und Pommes beim 
Frittieren braun werden lassen und unvermarkt-
bar machen. Die Zikade hat das Potential, sowohl 
bei den Rüben als auch bei den Kartoffeln, und 
wahrscheinlich auch bei diversen Gemüsearten, 
für einen drastischen Rückgang bei der Anbauflä-
che und damit auch der Wertschöpfung in diesen 
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eine leistungsfähige regionale Landwirtschaft – 
und diese wiederum benötigt wirksame Werkzeu-
ge zum Pflanzenschutz.

Es ist Zeit zum Handeln

Die europäische Landwirtschaft steht vor der his-
torischen Aufgabe, nachhaltiger und gleichzeitig 
produktiver zu werden. Während Schädlinge wie 
die Schilfglasflügelzikade ganze Anbausektoren 
bedrohen, fehlen den Landwirten die notwendi-
gen Werkzeuge zur Bekämpfung. Die Zeit drängt 
– daher sollten die notwendigen Reformen im 
deutschen Zulassungssystem, wie die Wiederher-
stellung der Entscheidungshoheit des Bundesam-
tes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit, eine schlankere Behördenstruktur und die 
Digitalisierung der Verfahren schnell angegangen 
werden. Darüber hinaus gilt es, die tieferliegenden 
Probleme im Zulassungssystem zu beseitigen. An-
dere Länder zeigen alternative Wege auf. Austra- 
lien kombiniert seit 1992 erfolgreich Gefahreniden-
tifikation mit detaillierter Risikobewertung. Statt 
Substanzen komplett zu verbieten, setzt das Land 
auf maßgeschneiderte Risikominderungsmaßnah-
men. Zulassungszeiten von nur 12-18 Monaten bei 
hohen, aber evidenzbasierten Schutzstandards be-
weisen: Effektiver Schutz und landwirtschaftliche 
Produktivität sind kein Widerspruch.

Die Alternative – weitere Jahre der Innovations-
blockade und steigende Ertragsverluste – kann 
sich Europa nicht leisten. Es ist höchste Zeit für 
einen Paradigmenwechsel hin zu einer evidenz-
basierten, pragmatischen Pflanzenschutzpolitik. 
Dabei muss, auf Grundlage von Wissenschaft und 
Evidenz, gesellschaftlich neu ausgehandelt wer-
den, wie viel Pflanzenschutz wir bereit sind zu 
akzeptieren. Diese Debatte erfordert Ehrlichkeit 
über die Kompromisse zwischen Umweltschutz, 
Ernährungssicherheit und wirtschaftlicher Reali-
tät – eine Diskussion, die längst überfällig ist.

	— Stefanie Sabet 
Generalsekretärin des  
Deutschen Bauernverbands

Sektoren zu sorgen. Diese Entwicklung könnte die 
EU in verstärkte Abhängigkeit von Importen aus 
Drittländern mit wesentlich niedrigeren Nachhal-
tigkeitsstandards führen.

Selbstversorgung und Ernährungssicherheit 
in Gefahr

Die beschriebenen Entwicklungen bedrohen un-
mittelbar die Selbstversorgungsfähigkeit Euro-
pas. Deutschland deckt nach aktuellen Zahlen des  
BMLEH derzeit nur 20 Prozent seines Obstbedarfs 
und 37 Prozent seines Gemüsebedarfs durch hei-
mische Produktion (Wirtschaftsjahr 2023/24). 
Während bei Grundnahrungsmitteln wie Getrei-
de (104 Prozent), Kartoffeln (153 Prozent) oder 
Zucker (155 Prozent) noch deutliche Überschüs-
se bestehen, zeigt sich bei frischen pflanzlichen  
Lebensmitteln eine ausgeprägte Importabhängig-
keit – Tendenz steigend. Die geopolitischen Ver-
werfungen der letzten Jahre haben gezeigt, wie fra-
gil globale Lieferketten sind. Pandemien, Konflikte 
und Klimaextreme können Importströme jederzeit 
unterbrechen. Eine Region, die ihre eigene Lebens-
mittelproduktion nicht aufrechterhält, begibt sich 
in strategische Verwundbarkeit. Besonders prekär 
wird die Lage bei verderblichen Produkten wie Obst 
und Gemüse, wo kurze Transportwege und frische 
Ware entscheidend für Qualität und Nährstoffge-
halt sind. Hinzu kommt ein ethisches Dilemma: 
Während Europa immer strengere Umweltaufla-
gen für die eigene Landwirtschaft einführt, im-
portiert es zunehmend Lebensmittel aus Regionen 
mit niedrigeren Standards. Dies verlagert Umwelt- 
belastungen lediglich, statt sie zu reduzieren –  
ein Phänomen, das als “Leakage-Effekt” bekannt 
ist. Gleichzeitig gehen regionale Wertschöpfungs-
ketten verloren, ländliche Räume verarmen, und 
das Wissen über lokale Anbaumethoden erodiert. 
Die Versorgungssicherheit manifestiert sich kon-
kret in der Verfügbarkeit bezahlbarer, qualitativ 
hochwertiger Lebensmittel für alle Bevölkerungs-
schichten. Wenn heimische Produktion wegbricht 
und durch teurere Importe ersetzt wird, trifft dies 
besonders einkommensschwache Haushalte. Eine 
resiliente Ernährungssicherheit erfordert daher 
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Vom Wirkstoff zur Zulassung: 
das Verfahren in der EU und Deutschland

38 LAND 2/2025

Das zweistufige Verfahren von der EU-Genehmigung des Wirkstoffs bis zur nationalen 
Produktzulassung sowie die Zuständigkeiten der beteiligten Behörden im Überblick.

Bevor ein Pflanzenschutzmit-
tel in der Praxis eingesetzt 
werden darf, durchläuft es 
ein zweistufiges Verfahren, 
das auf EU-Ebene einheitlich 
geregelt, aber national durch-
geführt wird. Zunächst wird 
der enthaltene Wirkstoff auf 
europäischer Ebene geprüft 
und genehmigt. Danach folgt 
die Zulassung des Pflanzen-
schutzmittels im jeweiligen 
Mitgliedstaat. Rechtsgrundla-
gen sind die Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 über das Inver-
kehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und das Pflan-
zenschutzgesetz (PflSchG).

Stufe 1: EU-Genehmigung 
des Wirkstoffs

Der erste Schritt betrifft aus-
schließlich den Wirkstoff, also 
die Substanz, die die eigentli-
che Wirkung gegen Schador-
ganismen entfaltet. Hersteller 
reichen für jeden neuen Wirk-
stoff ein Dossier bei einem Mitgliedstaat als Rap-
porteur Member State (RMS) ein. Dieser erstellt 
den Entwurf des Bewertungsberichts (Draft As-
sessment Report, DAR).

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit (EFSA) prüft diesen Bericht im Peer-Re-
view-Verfahren. Auf dieser Grundlage legt die 
Europäische Kommission einen Verordnungsent-

wurf zur Genehmigung oder Nichtgenehmigung 
vor, über den die Mitgliedstaaten im Ständigen 
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und 
Futtermittel (PAFF-Ausschuss) beraten (Art. 13). 
Bei positiver Entscheidung wird der Wirkstoff 
durch eine EU-Verordnung genehmigt. Genehmi-
gungen sind grundsätzlich auf höchstens 15 Jahre 
befristet und müssen regelmäßig erneuert werden 
(Art. 5 und 14).

Abbildung des Verfahrens für die Zulassung eine Pflanzenschutzmittels, © BMLEH

ZULASSUNGSVERFAHREN FÜR PFLANZENSCHUTZMITTEL
Ziele: Schutz der Kulturpflanzen und von Gesundheit und Umwelt

EU-Ebene

Nationale 
Ebene

Unternehmen stellt 
Zulassungsantrag

Risikomanagement
Risikobewertung

Zulassung mit Auflagen und Anwen-
dungsbestimmungen, wenn alle  

Zulassungsanforderungen erfüllt sind. 

Unternehmen bringt Pflanzenschutzmittel auf 
den Markt und gibt Auflagen und Anwendungs-

bestimmungen an den Anwender weiter

bindet ein

geben Bewertung ab

Genehmigung des Wirkstoffs für Pflanzenschutzmittel erst 
danach

Zulassungsprüfung des Pflanzenschutzmittels 
nach strengen Kriterien
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Wirkstoffe können nach ihrem Risikoprofil als 
niedriges Risiko oder als Substitutionskandida-
ten eingestuft werden. Letzteres bedeutet, dass sie 
bei späteren Zulassungen möglichst durch weni-
ger bedenkliche Stoffe ersetzt werden sollen. Nur 
wenn ein Wirkstoff auf EU-Ebene genehmigt ist, 
kann im nächsten Schritt ein Pflanzenschutzmit-
tel mit diesem Wirkstoff in den Mitgliedstaaten 
zugelassen werden.

Stufe 2: Nationale Zulassung 
des Pflanzenschutzmittels

Nach der EU-Genehmigung erfolgt die Zulassung 
des konkreten Pflanzenschutzmittels in den Mit-
gliedstaaten. In Deutschland ist das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) die zuständige Zulassungsbehörde 
(§ 33 PflSchG). Es koordiniert das Verfahren und 
bezieht drei nationale Bewertungsstellen ein (§ 34 
PflSchG):

	> das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
für gesundheitliche Aspekte,		   

	> das Umweltbundesamt (UBA) für die Bewer-
tung der Umweltauswirkungen,	  

	> das Julius Kühn-Institut (JKI) für Wirksam-
keit, Anwendung und pflanzenbauliche Aspek-
te.

Der Antragsteller legt dem BVL die erforderlichen 
Unterlagen vor, darunter Daten zur Wirksamkeit 
gegen Zielorganismen, zu Rückständen in Lebens-
mitteln, zum Umweltverhalten und zu Anwen-
dungsgebieten. Auf Grundlage der Bewertungen 
werden Anwendungsgebiete, Auflagen, Kenn-
zeichnungen und Anwendungsbestimmungen 
festgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss erhält 

das Produkt eine Zulassungsnummer, unter der 
es in Deutschland in Verkehr gebracht und ange-
wendet werden darf.

Zonales Verfahren und 
gegenseitige Anerkennung

Die Bewertung der Zulassungsanträge erfolgt im 
sogenannten zonalen Verfahren. Die EU ist in 
drei Zonen eingeteilt: Nord, Zentral und Süd. 
Deutschland gehört zur Zentralzone. Wird ein 
Mittel in einem Mitgliedstaat einer Zone zu-
gelassen, können andere Staaten dieser Zone 
die Zulassung anerkennen (gegenseitige Aner-
kennung). Damit sollen Mehrfachprüfungen 
vermieden und Verfahren vereinheitlicht wer- 
den.

Nach der Zulassung

Pflanzenschutzmittel unterliegen nach ihrer Zu-
lassung einer laufenden behördlichen Überwa-
chung. Dazu gehören die Kontrolle des Handels 
und der Anwendung, Rückstandskontrollen in Le-
bensmitteln sowie die Überwachung von Umwelt-
grenzwerten, zum Beispiel im Grundwasser. Neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse können dazu füh-
ren, dass Zulassungen angepasst oder widerrufen 
werden. Sowohl Wirkstoffe als auch Pflanzen-
schutzmittel werden nach festgelegten Fristen er-
neut bewertet.

	— Franziska Strasoldo-Graffemberg
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Zulassungsverfahren im Pflanzenschutz:
Branche hofft auf grundlegende Reform 
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„transparente, schnelle und wissenschaftsbasier-
te Verfahren“ beschleunigt werden. Die Branche 
hörte das mit einer Mischung aus Hoffnung und 
Skepsis, waren in der Vergangenheit doch viele 
ambitionierte Vorhaben am Widerstand ande-
rer Ministerien gescheitert und Reformen zu Re-
förmchen reduziert. Kommt da wirklich etwas –  
und wenn ja, wann?

Umso beachtlicher ist die Konsequenz, mit der 
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer die-
ses heiße Eisen jetzt anpackt, wissend, dass Kon-
flikte mit dem Umweltressort kaum zu vermeiden 
sein werden. Im Juli setzte er die Projektgruppe 
zur „Neuausrichtung der Pflanzenschutzmittel-
zulassung“ ein. Hier arbeiten, gesteuert aus dem  
BMLEH, juristische und wissenschaftliche Ex-
perten der Behörden Julius Kühn-Institut (JKI), 
Umweltbundesamt (UBA), Bundesinstitut für  

Versorgungssicherheit, wenn wir noch mehr von 
Lebensmittelimporten abhängig sind.

Die Politik tut also gut daran, diese Frage ernst 
zu nehmen. Denn natürlich gehen die Proble-
me über diffuse Sorgen hinaus: Die Ausbreitung 
neuer Schaderreger wie des Japankäfers oder der 
Schilf-Glasflügelzikade ist eine ernste Bedrohung 
für den Anbau wichtiger Kulturen in Deutschland. 
Hier müssen wir den Landwirten neue Lösungen 
anbieten können. Die Stärkung der heimischen 
Landwirtschaft und ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
durch die schnellere und bessere Verfügbarkeit 
moderner Pflanzenschutzmittel ist dabei ein wich-
tiger Schritt in die richtige Richtung.  

Konkret sind die Forderungen des IVA für ein ver-
bessertes Zulassungssystem: 

Gleichstellung der am Verfahren 
beteiligten Bewertungsbehörden

Bislang hat das UBA, obwohl es nur eine Bewer-
tungsbehörde ist, im Zulassungsverfahren ein de 
facto Vetorecht gegenüber der Genehmigungsbe-
hörde BVL. Ein einheitlicher Benehmens-Status der 
drei Bewertungsbehörden JKI, BfR und UBA würde 
zur Stärkung des BVL als zentraler Zulassungsbe-
hörde für Pflanzenschutzmittel beitragen. Das BVL 
würde besser in die Lage versetzt, gemäß seinem 
gesetzlich festgeschriebenen Auftrag eine ausge-
wogene Entscheidung auf der Grundlage der Ein-
zelbewertungen von JKI, BfR und UBA zu treffen. 

Das würde die gleiche Gewichtung bei der na- 
tionalen Bewertung von Wirksamkeit, Gesund-
heits- und Umweltschutz gewährleisten. Damit 
übernimmt das BVL die zentrale Rolle des Risiko-
managements mit robuster Risikominimierung 
für einen effektiveren Schutz der Umwelt unter 
Betrachtung agronomischer Realitäten, sozio-öko-
nomischer Aspekte und eines nachhaltigen Resis-
tenzmanagements von Pflanzenschutzwirkstof-
fen.

Rückblick: Vor über 15 Jahren wurde die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln in Europa auf eine neue 
Grundlage gestellt. Die EU-Verordnung 1107/2009 
führte die weltweit strengsten Kriterien für die 
Genehmigung von Wirkstoffen ein, legte zugleich 
aber Zulassungsverfahren mit klaren Fristen fest. 
Hohe Anforderungen an neue Substanzen, aber 
Verlässlichkeit und Planbarkeit für die forschen-
de Industrie, die die neuen Pflanzenschutzmittel 
entwickelte, war das Versprechen. Doch schnell 
stellte sich Ernüchterung ein. Denn erst im Nach-
gang wurden die konkreten Datenanforderungen 
festgelegt und im Laufe der Zeit immer komple-
xer und anspruchsvoller. Die Landwirtschaft ver-
lor Wirkstoff um Wirkstoff, die Herstellerfirmen 
mussten entgeistert feststellen, dass die Verfahren 
trotz gesetzlich definierter Fristen in den Mühlen 
der Bürokratie festklemmten. Unrühmlicher Spit-
zenreiter in Sachen Verfristungen war lange Zeit: 
Deutschland, das damit an Attraktivität als Zulas-
sungsstandort verlor.   

In diesem Jahr mehren sich die Anzeichen, dass 
es einen ernsthaften politischen Willen gibt, das 
Zulassungssystem grundlegend zu reformieren. 
Schon der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD hatte deutliche Signale in Richtung Landwirt-
schaft gesendet: So finden sich in der Vereinbarung 
über die Vorhaben der neuen Bundesregierung 
Formulierungen wie die, dass die Landwirtschaft 
„einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicher-
heit“ leistet und besonders der „Selbstversorgungs-
grad mit Obst und Gemüse“ erhöht werden soll. 
Und was es dafür braucht, steht auch gleich mit 
im Papier: Pflanzenschutz wird als ein „wichtiges 
Instrument der landwirtschaftlichen Erzeugung“ 
genannt, und die Zulassung der Mittel solle durch 

Risikobewertung (BfR) und des Bundesamts für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) an der Verbesserung des Zulassungssystems. 
Der Behördenstruktur und der Kommunikation 
unter den Behörden gilt dabei besondere Aufmerk-
samkeit.

Die Reform des Zulassungsverfahrens war schon 
lange überfällig. Doch die jetzt angestoßene Re-
form wäre so vielleicht nicht auf den Weg gebracht 
worden ohne ein anderes Thema, das seit der Coro-
na-Pandemie und erst recht seit Russlands Angriff 
auf die Ukraine auf die Agenda der Agrarpolitik 
zurückgekehrt ist: die Fähigkeit zur Selbstversor-
gung mit Lebensmitteln. In einer jüngst vom IVA 
in Auftrag gegebenen repräsentativen Civey- 
Umfrage gaben fast 40 Prozent der Befragten an, 
dass sie hierzulande die Versorgung mit Nahrungs-
mitteln in der Zukunft als unsicher oder sogar sehr 
unsicher einschätzen. Unter den 19- bis 28-Jähri-
gen sagte das sogar jeder zweite. 

Natürlich sind dies nur eingefangene Wahrneh-
mungen. Nüchtern betrachtet, müssen wir uns 
keine Gedanken darüber machen, ob wir morgen 
noch ausreichend zu essen haben. Denn natürlich 
ist neben der eigenen landwirtschaftlichen Pro-
duktion auch unser Wohlstand ein Garant dafür, 
dass wir uns auf dem Weltmarkt – vor allem aber 
im europäischen Binnenmarkt – mit dem einde-
cken können, was wir hier nicht oder nicht ausrei-
chend produzieren.

Aber auch die Antwort auf eine andere Frage ver-
deutlicht, wie wichtig es ist, Landwirten die Be-
triebsmittel zur Verfügung zu stellen, die sie für 
einen produktiven Pflanzenbau benötigen. Denn 
die Kunden wünschen sich regionale Lebensmittel 
– zwei von drei Befragten gaben in der Befragung 
an, für Lebensmittel auch gerne mehr zu bezah-
len, wenn sie in der Region erzeugt werden. Darin 
drückt sich offenbar nicht nur eine emotionale 
Verbundenheit mit den Produzenten vor Ort aus, 
über 70 Prozent machen sich Gedanken über die 

Und sie bewegt sich doch… Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland – genauer: 
schleppende, verzögerte, verfristete Zulassungsanträge – ist seit vielen Jahren ein Zankapfel  
zwischen Industrie, Behörden und, als Leidtragende, der Landwirtschaft. Doch seit dem Regie-
rungswechsel im Frühjahr ist unverkennbar etwas in Bewegung geraten. Die nächsten Monate 
werden zeigen, ob nachhaltige Fortschritte erreicht werden können.

Präzise Ausbringungstechnik: Effizienter Pflanzenschutz mit hohen Umwelt- 
standards. © Industrieverband Agrar e. V. (IVA)
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des zRMS (oder Erstbewerters) aus. Aktuell jedoch 
bleiben Verfristungen ohne Konsequenz und be-
troffene Antragsteller müssten rechtliche Schritte 
einleiten. Dies verzögert und verteuert die Zulas-
sung.

Zu lösen wäre das Problem durch die Einführung 
einer „Zulassungsfiktion“ auch im Pflanzen-
schutzrecht, also die gesetzlich angeordnete An-
nahme, dass eine beantragte Zulassung als erteilt 
gilt, wenn die zuständige Behörde innerhalb der 
gesetzlich geregelten Frist nicht entschieden hat. 
Das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) sieht 
dieses Instrument ausdrücklich vor, um Genehmi-
gungs- und Zulassungsverfahren zu beschleunigen 
und den Antragsstellern mehr Rechtssicherheit zu 
geben. In den Bauordnungen vieler Bundeslän-
der sind Genehmigungsfiktionen ausdrücklich 
vorgesehen: Entscheidet die Behörde über einen 
Bauantrag nicht in der entsprechenden Frist, 
darf der Bauherr mit seinem Vorhaben beginnen. 
Das wäre auch im Pflanzenschutz wünschens- 
wert.

Und die EU-Ebene nicht vergessen: 
Keine Wirkstoffverbote ohne Alternativen!

Dass es den Landwirten an Lösungen im Pflan-
zenschutz mangelt, liegt nicht allein am oft zu 
trägen deutschen Zulassungssystem. Im Kern 
des Problems stehen der fortschreitende Verlust 
wichtiger Wirkstoffe in der landwirtschaftlichen 
Produktion und fehlende Genehmigungen für 
neue, innovative Wirkstoffe: Seit 2019 ist in der 
EU nicht eine neue chemisch-synthetische Sub-
stanz als Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff geneh-
migt worden. Doch selbst im Rahmen der oft als 
regulatorische Zwangsjacke wahrgenommenen 
EU-Zulassungsverordnung 1107/2009 gibt es Spiel-
räume, die man für eine bessere Verfügbarkeit 
von Pflanzenschutzmitteln nutzen kann, wenn 
nicht muss. So lässt Art. 4 Abs. 7 der Verordnung 
die Anwendung von eigentlich nach den strengen 
1107-Kriterien nicht (mehr) genehmigungsfähi-
gen Substanzen zu, wenn für die Pflanzengesund-
heit Gefahr im Verzug ist. Um eine produktive 
Landwirtschaft in Europa zu ermöglichen, muss 
das Prinzip gelten: Keine Verbote ohne Alternati-
ven! Dafür muss sich Deutschland in der EU stark  
machen.

wirtschaftsministers für eine effizientere Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln. Die Erwartungen 
der Branche sind hoch, aber auch die Bereitschaft 
der allermeisten Interessengruppen in der Land-
wirtschaft, diesen Prozess mitzugestalten, ist groß. 
An guten Ideen und Vorschlägen mangelt es also 
nicht – jetzt wird es auf die Umsetzung ankommen. 

Alleinige Zuständigkeit beim 
Bundeslandwirtschaftsministerium

Aktuell sind Behörden aus dem Zuständigkeits-
bereich von zwei Bundesministerien (Umwelt 
und Landwirtschaft) an der Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln beteiligt – mit entsprechenden 
Reibungsverlusten und Konfliktpotenzial. Als 
organisatorische Möglichkeit zur Effizienzsteige-
rung sollte die Risikobewertung unter dem Dach 
des Bundesministeriums für Landwirtschaft,  
Ernährung und Heimat (BMLEH) zusammenge-
fasst werden. Das kann durch die bestehenden Bun-
desoberbehörden und Bundesforschungseinrich-
tungen im Geschäftsbereich des BMLEH oder eine 
zentrale, neue Institution (eine Blaupause dafür ist 
die österreichische Zulassungsbehörde für Pflan-
zenschutzmittel AGES) zur Risikobewertung er-
folgen. Die Bewertung sollte wissenschaftsbasiert, 
politisch unabhängig und nicht weisungsgebun-
den erfolgen. Es hat sich bewährt, dass die Risiko-
bewertung und das Risikomanagement in unter-
schiedlichen Organisationseinheiten erfolgen.  
Die Entscheidungsbefugnis über die Zulassung 
aber muss am Ende beim BMLEH liegen. Diese Neu-
ordnung würde zum Abbau von Bürokratie und Ab-
stimmungsbedarf zwischen den Behörden führen, 
Planbarkeit herstellen und es erlauben, innovati-
ve Produkte zügiger und termingerecht zuzulas- 
sen.

Bei Fristüberschreitung 
automatische Zulassung

Problematisch für die Hersteller – und damit in 
letzter Konsequenz auch für die Anwender in der 
Landwirtschaft – sind die Fristüberschreitungen 
bei den Zulassungsverfahren. Solange das Zulas-
sungsverfahren nicht abgeschlossen ist, können 
die Hersteller die Produkte nicht vermarkten und 
die Landwirte sie nicht anwenden. Der europäi-
sche Gesetzgeber hatte dieses Problem gesehen 
und in Artikel 37 der Zulassungsverordnung ent-
sprechende Fristen eingebaut: Der den Antrag 
prüfende Mitgliedstaat (zRMS) muss innerhalb 
von 12 Monaten (18 bei Nachforderungen) über 
die Zulassung entscheiden. Die betroffenen Mit-
gliedstaaten, in denen das Produkt auch auf den 
Markt kommen soll, sprechen innerhalb von 120 
Tagen die Zulassung auf Grundlage der Bewertung 

Auch bildet die Genehmigungspraxis nur unzurei-
chend ab, welches enorme Potenzial zur Risikomi-
nimierung digitale Werkzeuge der Präzisionsland-
wirtschaft seit Verabschiedung der Verordnung 
bieten. Risikomaßnahmen sollten überhaupt der 
Schlüssel zu einem praxisgerechteren Zulassungs-
system sein – das mögliche Gefahrenpotenzial 
einer Substanz ist die eine Sache in der Theorie, 
wichtiger in der Praxis ist die Frage, ob man das 
Mittel sicher anwenden kann. Und dafür sind die 
Möglichkeiten in der jüngeren Vergangenheit ge-
wachsen.

Das nächste Jahr wird also entscheiden über den  
Erfolg der Reformbemühungen des Bundesland-
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Frank Gemmer 
Hauptgeschäftsführer des 
Industrieverbands Agrar e. V. (IVA)

Jetzt
Fläche prüfen

Sie möchten mehr aus Ihren Flächen herausholen –  
ohne  zusätzlichen Aufwand, parallel zu Ihrem gewohnten  
Betrieb? Dann erschließen Sie sich jetzt mit Windenergie  
eine neue  Einnahmequelle: wetterfest, renditestark und  
planbar – mit uns als verlässlichem Partner an Ihrer Seite.

ERNTEZEIT 
DAS GANZE JAHR

ANZEIGE
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Die Mär vom giftigen Apfel
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kleine Dosis eines an sich giftigen Stoffes (etwa des 
in Tollkirschen enthaltenen Atropins) keine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung nach sich ziehen 
muss. Eine hohe Dosis einer harmlosen oder sogar 
lebenswichtigen Substanz (wie Kochsalz) kann da-
gegen durchaus bedrohlich sein. Und bei den Pesti-
zid-„Entdeckungen“ der Medien in Lebensmitteln 
geht es eben so gut wie immer um sehr geringe 
(und damit gesundheitlich unbedenkliche) Men-
gen. 

Was macht Sie da so sicher? wird sich mancher 
an dieser Stelle vielleicht fragen. Der Grund liegt 
darin, dass Pflanzenschutzmittelwirkstoffe umfas-
send auf mögliche gesundheitliche Beeinträchti-
gungen geprüft werden. Erst wenn diese Prüfung 
keine Beanstandungen ergibt, wird ein Wirkstoff 
auf EU-Ebene genehmigt. An dieser Begutachtung 
ist auch das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) beteiligt. 

Für die entsprechende Prüfung muss ein Antrag-
steller unter anderem Studien vorlegen, in denen 
der Wirkstoff im Tierversuch getestet wurde. Auf 
Grundlage dieser Informationen werden für den 
Wirkstoff toxikologische Richtwerte (manchmal 
auch Grenzwerte genannt) ermittelt. Sie besa-
gen, bis zu welcher Menge ein Wirkstoff keine 
nachweisbaren schädlichen Veränderungen 
im menschlichen Körper verursacht. 

Ist ein Wirkstoff genehmigt, kann er Be-
standteil eines Pflanzenschutzmittels wer-
den. Pflanzenschutzmittel sind handelsüb-
liche Zubereitungen, die als Gemisch einen 
oder mehrere Wirkstoffe sowie Hilfsstoffe 
enthalten können. Anders als die EU-weite Ge-
nehmigung des Wirkstoffs wird die Zulassung 
für ein Pflanzenschutzmittel national in dem 
Land erteilt, in dem es vermarktet oder verwendet 
werden soll.

für die Aufnahme des Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffes. Ein wichtiges Beispiel dafür ist der ADI. 
Das steht für „Acceptable Daily Intake” (Akzeptab-
le tägliche Aufnahmemenge). Der ADI bezeichnet 
die Menge eines Stoffes, die ein Mensch täglich 
ein Leben lang ohne erkennbares Gesundheits-
risiko aufnehmen kann. Ebenfalls bedeutsam ist 
die Akute Referenzdosis (ARfD). Das ist die Subs-
tanzmenge, die ein Mensch im Verlauf eines Tages 
ohne erkennbares Gesundheitsrisiko mit der Nah-
rung aufnehmen kann.

Zum anderen ist zu gewärtigen, welche Menge 
eines Wirkstoffs ein Verbraucher über Produkte 
aufnimmt. Diese Aufnahmemenge wird als „Expo-
sition“ bezeichnet. Denn natürlich macht es einen 
großen Unterschied, ob ein Lebensmittel häufig ge-
gessen wird, wie zum Beispiel Tomaten oder Kar-
toffeln, oder eher selten, wie Rosenkohl oder Erb-
sen. Aufschluss über den Konsum in Deutschland 
geben dabei Verzehrstudien.

So viel wie nötig, so wenig wie möglich

Die Exposition der Verbraucherinnen und Ver-
braucher wird aus der üblicherweise konsumier-
ten Menge des Lebensmittels sowie der Höhe des 
Rückstands im Lebensmittel ermittelt. Letztere 
lässt sich aus Feldversuchen bestimmen, in denen 
Pflanzenschutzmittel unter wirklichkeitsnahen 
Bedingungen angewendet wurden. Bei der Fest-
legung der Dosierung einer Substanz sowie ihres 
Rückstandshöchstgehalts im Produkt gilt das ALA-
RA-Prinzip („As Low As Reasonably Achievable“ 
englisch für „so niedrig wie vernünftigerweise er-
reichbar“). Ein Wirkstoff muss natürlich wirken 
– und darf zugleich die Gesundheit nicht beein-
trächtigen.

Noch einmal kurz zusammengefasst: Das BfR 
stimmt der Zulassung eines Pflanzenschutzmit-

Im Märchen vom Schneewittchen ist es die böse 
Schwiegermutter, die ihre Stieftochter mit einem 
präparierten Apfel vergiftet. In der modernen 
Wahrnehmung sind es Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln, die den Arglosen am Obstregal im 
Supermarkt in Gefahr bringen. Nun ja, ich über-
treibe etwas. Aber nur etwas. Denn vor wenigem 
scheint man sich hierzulande mehr zu fürchten 
als vor besagten Pestizid-Rückständen. Mit großer 
Konstanz ermittelt der „Verbrauchermonitor“ des 
Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) bei sei-
nen Umfragen, dass zwei Drittel der Bevölkerung 
durch besagte Rückstände beunruhigt sind.

Sind die Sorgen berechtigt? 
Und wo haben sie ihren Ursprung?

„Gift auf dem Teller“, „Pestizide: Bei welchen Le-
bensmitteln Vorsicht geboten ist“, „Gefahr im 
Einkaufskorb“ oder „140 gefährliche Pestizide in 
Lebensmitteln entdeckt“ lauten gängige Über-
schriften in viel gelesenen Publikumsmedien. 
Angesichts der Schreckensmeldungen ist es kein 
Wunder, wenn manchen Menschen ein Schauer 
über den Rücken läuft.

In der Regel versteckt sich hinter solchen Nach-
richten etwas ganz und gar Alltägliches. Es ist auch 
bei sachgerechter Anwendung nicht ungewöhn-
lich, dass sich Spuren von Pflanzenschutzmitteln 
(oder ihren Abbauprodukten) in oder auf Obst und 
Gemüse sowie in anderen Lebensmitteln nachwei-
sen lassen. Entscheidend für die Schädlichkeit ei-
ner Substanz ist aber nicht das ob, sondern das wie- 
viel.

Die Dosis macht das Gift

Bereits der Arzt Paracelsus erkannte das vor rund 
500 Jahren, als er sinngemäß formulierte: Die Do-
sis macht das Gift. Das bedeutet, dass eine sehr 

Das BfR bewertet Pflanzenschutzmittel in Bezug 
auf die Gesundheit von Mensch und Tier, der Ver-
meidung gesundheitlicher Schäden infolge der 
Belastung des Bodens sowie hinsichtlich der Ana-
lysemethoden für Rückstände. Dabei werden alle 
eventuell betroffenen Personengruppen berück-
sichtigt: Verbraucher, Anwender, Arbeiter, An-
wohner und Nebenstehende (wie Spaziergänger). 
Auch für die Zulassung wird also noch einmal 
gründlich „durchleuchtet“, und zwar der Wirk-
stoff im Zusammenhang mit der beantragten An-
wendung des Pflanzenschutzmittels. Dieses wird 
nicht pauschal zugelassen, sondern nur jeweils für 
die Anwendung in einer bestimmten Kultur, zum 
Beispiel Äpfel, Weintrauben oder Tomaten.

Rückstandshöchstgehalt: 
Was noch drin sein darf

Es gilt sicherzustellen, dass Rück-
stände von Wirkstoffen in oder 

auf Lebensmitteln die Gesund-
heit weder bei lebenslanger 

täglicher Aufnahme noch 
bei einmaligem Verzehr 

großer Lebensmittelmengen 
schädigen können. Zu diesem Zweck nimmt das 
BfR im Rahmen der Zulassung eine umfangreiche 
gesundheitliche Bewertung der Pflanzenschutz-
mittel vor und erarbeitet auf dieser Basis Vorschlä-
ge für Rückstandshöchstgehalte. Das sind maximal 
zulässige Konzentrationen für Pflanzenschutzmit-
telwirkstoffe und deren Abbauprodukte, die im 
Lebensmittel verbleiben dürfen. Die Einhaltung 
eines Rückstandshöchstgehalts entscheidet dar-
über, ob ein Lebensmittel verkehrsfähig ist oder 
vom Markt genommen werden muss.

Wie ermittelt das BfR einen Rückstandshöchstge-
halt? Berücksichtigt werden zwei Faktoren: Das 
sind zum einen die bereits erwähnten Richtwerte 

Wie Pflanzenschutzmittel auf gesundheitliche Risiken geprüft werden – 
und warum sie trotz aller Kritik bei bestimmungsgemäßer Anwendung sicher sind
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Die Apfel-Essenz

Dass eine solche „zwei- 
geteilte“ Sicht auf die 
Dinge dennoch sehr prä-
gend ist, liegt an dem, 
was Psychologen „Essen-
tialismus“ nennen. Das ist 
die Tendenz des Menschen, 
allem eine bestimmte, unveränder-
liche „Essenz“ zuzuordnen. Im Falle „natürlicher“  
Gegenstände wie einem Apfel aus biologischem 
Anbau ist diese Essenz rein, authentisch und un-
verdorben. Ist der Apfel „chemisch“ gespritzt, ist 
seine Aura dagegen unrein, suspekt und von min-
derer Qualität. Dabei spielt es keine Rolle, dass 
beide Äpfel sich von ihrer Substanz vermutlich 
bis ins Detail gleichen. Ihre Essenz unterscheidet 
sie, und das hat sogar einen moralischen Unterton 
– die arglose Natur begegnet der „verdorbenen“, 
vom Menschen geprägten Zivilisation. Die Karten 
von „gut“ und „böse“ sind eindeutig verteilt.

Die wirkliche Welt ist nicht so schwarz-weiß, wie 
diese Zuschreibungen es nahelegen. Zu den we-
sentlichen Aufgaben des BfR gehört es auch, die 
Bevölkerung über gesundheitliche Risiken zu in-
formieren. Wir bemühen uns dabei, ein nuancier-
tes Bild zu zeichnen. Ein Bild, das eher grau – oder 
bunt – als schwarz-weiß ist. Und wir verschweigen 
nicht, wo dieses Bild noch Lücken hat – haben 
muss, denn die Wissenschaft kommt nie an ein 
Ende. Das große Interesse vieler Bürgerinnen und 
Bürger und der Medien an unserer Arbeit spricht 
dafür, dass an der Sache orientierte Aufklärung 
wichtiger denn je ist. Lassen wir uns den Apfel 
vom Baum der Erkenntnis schmecken!

rung beruhte ganz überwiegend auf der Tatsache, 
dass die IARC lediglich Gefahren einstuft. Eine sol-
che (im Falle von Glyphosat umstrittene) Bewertung 
benennt die Eigenschaft eines Wirkstoffes, Krebs 
hervorzurufen. Die IARC-Klassifizierung berück-
sichtigt jedoch nicht die Wahrscheinlich-
keit, dass tatsächlich Krebs erzeugt 
wird, da diese von der Aufnahmemen-
ge abhängt. Zur Einordnung sei auch 
angeführt, dass die Europäische Che-
mikalienagentur (ECHA) im Fall von 
Glyphosat bereits zweimal eine Gefah-
reneinstufung als krebserregend nicht 
als notwendig erachtet hat.

Dagegen nimmt das BfR im Geneh-
migungsverfahren für Pesti-
zid-Wirkstoffe eine risiko-
bezogene Bewertung 
vor. Diese berück-
sichtigt neben der 
gefahrenbezogenen 
Analyse eines Stof-
fes auch die geschätz-
te Aufnahmemenge 
des Stoffes. Aus diesen 
Informationen ermittelt 
sie das Risiko, an Krebs zu er-
kranken. Das BfR kam damals 
nach erneuter Prüfung seiner 
Bewertung des gesundheitlichen 
Risikos zu dem Ergebnis, dass 
sich nach dem derzeitigen Stand 
des Wissens bei bestimmungsge-
mäßer Anwendung von Glypho-
sat kein krebserzeugendes Risiko 
für den Menschen ableiten lässt. 
Sämtliche Bewertungsbehörden 
weltweit, denen die Originaldaten 
vorlagen, kamen zu dem gleichen 
Urteil. Fazit: Die Kluft zwischen Ge-
fahr und Risiko kann sehr groß sein. 

Warum sind dennoch so viele Menschen 
beunruhigt? Ich denke, hier gilt es mehrere 
Sachverhalte zu berücksichtigen. Da ist zum einen 
eine instinktive Furcht vor Vergiftung, die uns al-
len innewohnt. Entsprechend besorgniserregend 
ist die Vorstellung, über einen Apfel Gift aufzuneh-

men. Die Feststellung, dass unsere Lebensmittel 
heute sicherer denn je sind, vermag da nicht viel 
auszurichten. Angst ist ein starkes Gefühl, das im 
Zweifelsfall stärker als die Vernunft ist. Erst recht, 
wenn auch noch das Misstrauen gegen die „Agrar- 
industrie“ hinzukommt.

Der Mythos von der gütigen Natur

„Agrarindustrie“ ist ein gutes Stichwort. Mit dem 
Begriff verbindet sich oft ein tief verwurzelter 
Argwohn gegenüber der modernen, technisierten 
Landwirtschaft mit ihren Maschinen, dem Ein-
satz von Kunstdünger und Pestiziden sowie der 
anscheinenden „Sterilität“ der Äcker. Dieser vom 
Menschen gemachten und beherrschten Welt 
steht in dieser Vorstellung die unberührte Natur 
gegenüber, wild und urtümlich. Ich nenne das den 

Mythos der „gütigen Natur“. Es ist ein Klischee, 
das von der Werbung reichlich bedient wird. 

Sie schwelgt in romantischen Bildern von 
einem idyllischen Landleben. Verständlich, 

aber weit entfernt von der Realität. 

Es ist eine Vorstellungswelt voller  
Gegensätze. „Natur“ und „Mensch“ 
prallen aufeinander. „Bio“ kreuzt mit  
„Chemie“ die Klingen, das „Natürliche“ 
mit dem „Künstlichen“, das „Reine“ mit 
dem „Unreinen“, das „Gesunde“ mit dem 

„Krankmachenden“, das „Seelenvolle“ mit 
dem „Mechanischen“. Natürlich, bei ge-

nauerem Hinsehen sind das nur scheinbare 
Widersprüche. Denn der Mensch ist ein Teil der 

Natur, alles Leben ist auch Chemie und Mutter Na-
tur braut die stärksten Gifte, kann also sehr wohl 
krank machen.

tels nur zu, wenn die Rückstände, die nach sachge-
rechter Anwendung auf Lebensmitteln verbleiben 
können, gesundheitlich unbedenklich sind und 
geeignete Analysemethoden existieren, mit denen 
die Rückstände überwacht werden können. Das ist 
am Ende der wesentliche Grund, warum man trotz 
so vieler besorgniserregender Nachrichten noch 
immer herzhaft in den Apfel beißen kann.

Gefahr oder Risiko: Der feine Unterschied

An dieser Stelle ist es sinnvoll, auf den Unterschied 
zwischen den Begriffen „Gefahr“ und „Risiko“ ein-
zugehen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden 
beide Wörter synonym benutzt. Sie haben aber in 
der Toxikologie, der Wissenschaft von den Giften, 
eine unterschiedliche Bedeutung. Gefahr bezeich-
net die (theoretische) Möglichkeit, dass etwas 
Schaden verursachen kann. Risiko dagegen die 
(praktische) Wahrscheinlichkeit, dass dieser tat-
sächlich eintritt.

Beispiel: Ein Tiger ist gefährlich, keine Frage. Das 
ist eine ihm innewohnende Eigenschaft. Aber zur 
realen Bedrohung und damit zum Risiko wird er 
erst, wenn er frei herumläuft. Erst dann werden 
die Medien über ihn berichten. Ein Tiger im Käfig 
interessiert dagegen niemanden, mag er auch noch 
so laut vor sich hin brüllen. Ähnlich ist es mit der 
Dosis eines Stoffes, wie bereits erwähnt. Die Dosis 
entscheidet darüber, ob etwas Gift ist, ob ein echtes 
Risiko besteht. Eine hohe Dosis ist gleichbedeu-
tend mit einer hohen Exposition. In vielen öffent-
lichkeitswirksamen Publikationen und Pressemel-
dungen wird eben dieser Zusammenhang nicht 
berücksichtigt. Man berichtet über Pestizide „im 
Einkaufskorb“ - und erwähnt nicht die alles ent-
scheidende Dosis. Stets hat man die Gefahr im 
Blick, nicht das Risiko.

Die Glyphosat-Kontroverse

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die heftige 
Diskussion um den Herbizidwirkstoff Glyphosat. 
Auch hier ging es um „Gefahr“ und „Risiko“. Im 
Zentrum stand die im März 2015 erfolgte Einstu-
fung von Glyphosat als „wahrscheinlich krebserre-
gend für den Menschen“ durch die Internationale 
Krebsforschungsagentur IARC. Diese Klassifizie-

Professor Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel
Veterinärmediziner, Mikrobiologe und Hygieniker. Aus seiner Tätig-
keit als Hochschullehrer an der Universität Leipzig heraus wurde er 
2003 zum Präsidenten des im Jahr zuvor gegründeten Bundesinsti-
tuts für Risikobewertung (BfR) bestellt. Hensel ist seitdem auch der 
deutsche Vertreter im wissenschaftlichen Beirat (Advisory Forum) 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).
Bild: BfR
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Steigende Anforderungen, weniger verfügbare Wirkstoffe – und zugleich 
enorme technologische Fortschritte: Präzise Applikationstechnik wird 

zum Schlüssel für effizienten und nachhaltigen Pflanzenschutz.  
Welche Innovationen bereits verfügbar sind und welche Rahmen- 

bedingungen es dafür braucht, erläutert VDMA-Geschäftsführer  
Dr. Tobias Ehrhard im Interview.

Die Stoßrichtung ist also klar: weniger 
Chemie, mehr Präzision und Umweltschutz. 
Mit welchen Technologien kann dieses Ziel 
erreicht werden?

Dr. Ehrhard: Im Fokus steht das Verfahren der 
Teilflächenapplikation, das heißt, wir bringen 
Pflanzenschutzmittel nur noch dort aus, wo  
Unkräuter oder Befall im Pflanzenbestand auch 
tatsächlich vorhanden sind. Erkannt werden die-
se Stellen über hochentwickelte Sensorik oder auf 
Basis von Drohnenbildern. Im letztgenannten Fall 
erfolgt die Ausbringung gemäß Applikationskarte.
Der Weg über die Sensorik macht es sogar mög-
lich, in Echtzeit zu detektieren und applizieren. 
Besondere Fortschritte zeigen sich derzeit bei der 
Herbizidapplikation: Hier kommt das sogenannte 
Spot Spraying, also die gezielte Ausbringung nur 
auf verunkrauteten Stellen, sehr erfolgreich zum 
Einsatz. Je nach Einsatzgebiet findet auch die soge-
nannte Patch- oder Bandspritzapplikation Anwen-
dung, zumal, wenn es um größere Flächen geht.

Alle genannten Optionen ermöglichen eine prä-
zise, bedarfsgerechte Mittelausbringung anstel-
le eines unspezifischen Gießkannenprinzips,  
wie es früher üblich war. Mithilfe eines variablen 
Düsendrucks und einer elektronischen Einzeldü-
senschaltung lassen sich die erforderlichen Pflan-
zenschutzmittel sogar angepasst an Pflanzenhöhe, 
Geschwindigkeit und Windverhältnisse anwen-
den. Ein Gewinn für den landwirtschaftlichen Pro-
zess, aber auch für die Umwelt.

Alle Welt spricht 
vom nachhaltigen 
Agribusiness. Wel-

che Rolle spielt die 
Landtechnik, wenn 

es um innovativen 
Pflanzenschutz geht?

Dr. Ehrhard: Die Landmaschi-
nen- und Traktorenindustrie in 

Europa spielt generell eine Schlüssel-
rolle, wenn es um nachhaltige Innovation 

geht. In der Pflanzenschutztechnik ist das auf ex-
emplarische Weise sichtbar. Schließlich kommen 
zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln konti-
nuierlich technische Neu- und Weiterentwicklun-
gen auf den Markt, die mehr Effizienz und Nach-
haltigkeit gewährleisten. 

Klar ist: Innovation und Reduktion gehen hier 
Hand in Hand. Denn moderne Technik trägt we-
sentlich dazu bei, Pflanzenschutzmittel einzuspa-
ren und den Ertrag auf dem Feld zu sichern oder 
gar zu steigern. Spürbar beschleunigt wird der 
Trend zu präzisen landtechnischen Lösungen im 
Pflanzenschutz auch aufgrund der schwindenden 
Zahl an zugelassenen Wirkstoffen. Insofern sorgt 
zeitgemäße Applikationstechnik gleich in dop-
pelter Hinsicht für positive Effekte – einerseits, 
indem sie den regulatorischen Druck abfedert 
und andererseits, indem sie beispielsweise dank 
einer geringeren Mittelabdrift Gewässer entlas- 
tet.

Dr. Tobias Ehrhard 
ist Geschäftsführer 

des VDMA, Sprach-
rohr und Netzwerk- 

organisation des 
Maschinenbaus. 
© Sarah Kastner
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Und wie profitiert die Landwirtschaft davon?

Dr. Ehrhard: Eine kaum zu überschätzende Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang der Faktor gesell-
schaftliche Akzeptanz, auf den das Agribusiness 
immer stärker angewiesen ist. 

Schließlich sind die Ansprüche an nachhaltigen 
Ackerbau, zumal in urbanen Milieus, in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen. Dies umso 
mehr, wenn es um den verantwortlichen Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln geht. Innovative Ver-
fahren und Technologielösungen geben hierzu 
schlüssige Antworten und tragen wesentlich zur 
Versachlichung der Debatte bei.

Hinzu kommt: Ernährungssicherheit im globa-
len Maßstab ist ohne modernen Pflanzenschutz 
praktisch unvorstellbar – ein Aspekt, der ange-
sichts einer rasant wachsenden Weltbevölkerung, 
verbunden mit steigenden Erwartungen an Nah-
rungsmittelqualität und -verfügbarkeit, zuneh-
mend wichtiger wird.

Für Landwirte und Lohnunternehmer bedeuten 
die neuen technischen Möglichkeiten in erster  
Linie einen spürbaren Effizienzgewinn. Betriebs-
mittel in nennenswertem Umfang einzusparen, 
senkt die Produktionskosten und stärkt die Ka-
pitalbasis. Da die Technologielösungen der Land-
technikindustrie skalierbar sind, können Betriebe 
aller Typen und Größenordnungen von präzisem 
Pflanzenschutz profitieren. Diese Botschaft ist, 
wie ich meine, ein wichtiger Investitionsimpuls 
für die heimische Landwirtschaft, der unsere volle 
Unterstützung verdient.

Was muss die Politik leisten, um die notwen-
dige Technologiewende in der Praxis zielfüh-
rend zu unterstützen?

Dr. Ehrhard: Politik kann die Technologiewende 
im Pflanzenschutz entscheidend beschleunigen, 
vor allem, wenn sie für klare und verlässliche Rah-
menbedingungen sorgt. Die derzeitige Risikobe-
wertung von Pflanzenschutzmitteln stammt aus 
einer Zeit, in der präzise Applikationstechnik noch 

Zukunftsmusik war. Unserer An-
sicht nach sollten solche Inno-
vationen heute in die Bewertung 
einfließen, damit ihre Redukti-
onswirkung auch entsprechend 
anerkannt wird – natürlich auf 
Basis wissenschaftlich fundierter 
Erkenntnisse. 

Gleichzeitig brauchen die Betrie-
be Planungssicherheit und praxis-
gerechte Anreize. Nur so entsteht 
ein tragfähiger Weg zu bedarfs-
gerechterem Pflanzenschutzmit-
teleinsatz und damit zu mehr 
Nachhaltigkeit.

Herzlichen Dank,  
Herr Dr. Ehrhard!

Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf einer Ackerfläche – präzisere Verfahren gewinnen in 
vielen Betrieben an Bedeutung. © Sjo via Istock by Getty Images
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SYSTEMISCH DENKEN, NACHHALTIG HANDELN

Pflanzenzüchtung als strategische Kraft für 
Ernährung und Resilienz

50 LAND 2/2025

Rahmenbedingungen ab, die Forschung, Innovati-
on und Investitionen langfristig tragen.

Mittelständisch in der Struktur, 
global relevant in der Wirkung

In Deutschland ist die Züchtungslandschaft mit-
telständisch geprägt. Familiengeführte Unterneh-
men, die aus der Landwirtschaft hervorgegangen 
sind, bilden das Rückgrat des Sektors – meist mit 
jahrzehntelanger Tradition, aber zum Teil auch 
mit modernsten Forschungseinrichtungen. Die-
se Struktur ist ein wesentlicher Grund für die In-
novationskraft der Branche, die sie in Form einer 
großen Sortenvielfalt in einer hohen Anzahl von 
Kulturarten hervorbringt.

Die Unternehmen investieren kontinuierlich in 
Forschung, Ausbildung und Kooperationen, häu-
fig weit über die eigene Wertschöpfung hinaus. 

Ihr Ziel: Sorten, die sich  
an wechselnde Klimabe-
dingungen, neue Schad- 
erreger und gesellschaftli-
che Anforderungen anpas- 
sen.

Züchtung ist keine Fließ-
bandarbeit, sondern ein 
kreativer, wissensbasier-
ter Entwicklungsprozess. 
Sie verbindet klassische 
Methoden mit Moleku-
larbiologie, Phänotypisie-
rung und digitaler Ver-
suchsauswertung. Die 
Ergebnisse fließen in eine 
immense Vielfalt ein: 
Über 3.500 in Deutsch-
land zugelassene Sorten 
sichern die Ernährung, 
stabilisieren Erträge und 
erhalten Biodiversität in 
der Fläche.

Die Pflanzenzüchtung gehört zu den leisen, aber 
entscheidenden Disziplinen der Landwirtschaft. 
Ihre Ergebnisse begegnen uns täglich – in jedem 
Brotlaib, in jedem Maiskolben, in jedem Tropfen 
Rapsöl. Doch der Weg von der Züchtungsidee bis 
zur zugelassenen Sorte ist lang, aufwendig und 
kostenintensiv. Im Durchschnitt vergehen zehn 
bis fünfzehn Jahre, bis eine neue Sorte den Markt 
erreicht. In dieser Zeit werden hunderte Kreuzun-
gen angelegt, unzählige Einzelpflanzen geprüft, 
Feldversuche durchgeführt und Daten ausgewer-
tet.

Trotz moderner Methoden und digitaler Unter-
stützung bleibt die Pflanzenzüchtung eine for-
schungsintensive und hochspezialisierte Aufgabe 
– geprägt von Geduld, Präzision und einem tiefen 
Verständnis biologischer Systeme. Denn am Ende 
muss das Produkt, also die neue Sorte, auf dem 
Acker bestehen. Ihr Erfolg hängt von verlässlichen 

Die Pflanzen-
züchtung in 

Deutschland ist 
mittelständisch 

geprägt: 130 Un-
ternehmen, davon 

59 mit eigenen 
Zuchtprogram-

men, entwickeln 
rund 3.700 zuge-

lassene Sorten.
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Aufwand und Zeithorizont: 
Warum Innovation Zeit braucht

Die Entwicklung neuer Sorten ist nicht nur wis-
senschaftlich hoch anspruchsvoll, sondern auch 
wirtschaftlich risikoreich. In jeder Züchtungsge-
neration entscheiden Leistungsfähigkeit, Krank-
heitsresistenz, Ertragsstabilität und Qualität über 
den Erfolg. Nur wenige der potenziellen Kandida-
ten schaffen es bis zur staatlichen Zulassung als 
neue Sorte.

Gleichzeitig verändern sich Umweltbedingungen 
immer schneller: Dürreperioden, Starkregen, neue 
Schädlinge und gesellschaftliche Anforderungen 
an Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz erhö-
hen den Druck, schneller und gezielter zu züchten.

Neue Züchtungsmethoden als Ergänzungen zu 
den bisherigen züchterischen Werkzeugen bieten 
hier großes Potenzial. Sie ermöglichen, gewünsch-
te Eigenschaften präziser zu kombinieren. Den-
noch braucht auch die modernste Züchtung Ge-
duld und kontinuierliche Forschung.

Geistiges Eigentum: 
Fundament der Innovationskette

Damit sich Pflanzenzüchtung langfristig lohnt, 
braucht es funktionierende Schutzmechanismen. 
Der Sortenschutz ist das zentrale Instrument, um 
geistiges Eigentum in der Pflanzenzüchtung zu 
sichern. Er schützt die Leistung des Züchters und 
gewährleistet zugleich den Zugang zu pflanzen-
genetischen Ressourcen für alle Züchtungsunter-
nehmen – anders als das Patentrecht, das diesen 
Zugang erschwert.

Die sogenannte Züchtungsausnahme erlaubt es 
anderen Züchtern, geschützte Sorten für die Wei-
terzüchtung zu nutzen und daraus neue Sorten zu 
entwickeln, vergleichbar mit einem Open-Source- 
System. So bleibt der genetische Fortschritt offen 
und dynamisch – ein System, das sich in Europa 

seit Jahrzehnten bewährt hat. Der Bundesverband 
Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP) plädiert des-
halb dafür, dass biologisches Material, das auch 
in der Natur vorkommen oder entstehen könnte, 
nicht patentiert werden darf – unabhängig davon 
wie es hergestellt wurde.

Ein weiterer zentraler Bestandteil mit Blick auf 
geistige Eigentumsrechte ist die Nachbaurege-
lung: Landwirtinnen und Landwirte dürfen bei 
bestimmten Kulturarten Saatgut aus ihrer eigenen 
Ernte für die Wiederaussaat im eigenen Betrieb 
verwenden – unter der Voraussetzung, dass sie die 
Nachbaugebühr entrichten. Diese Gebühr dient 
der Finanzierung neuer Zuchtprogramme und 
stellt sicher, dass Züchterinnen und Züchter für 
ihre Innovationsleistung vergütet werden.

Der im Sortenschutzgesetz verankerte Ausgleich 
zwischen Nutzung und Reinvestition ist ein tra-
gender Pfeiler der Züchtungsfinanzierung. In der 
Praxis funktioniert dieses Prinzip jedoch nur ein-
geschränkt: Durch gesetzliche Lücken entgeht den 
Sortenschutzinhabern rund die Hälfte der fälligen 
Nachbaugebühren. Das schwächt die Finanzierung 
von Forschung und Entwicklung insgesamt und 
gefährdet langfristig die Innovationskraft der Bran-
che. Der BDP fordert daher eine Nachbesserung des 
rechtlichen Rahmens – mit klaren, vollziehbaren 
Regelungen, die eine flächendeckende Bezahlung 
der Nachbaugebühren gewährleisten und damit 
nachhaltige Investitionen in Züchtungsfortschritt 
sichern. Hieran muss die Landwirtschaft ein eige-
nes Interesse haben.

Neue Züchtungsmethoden – 
Potenzial und Perspektive

Die Diskussion um neue Züchtungsmethoden wie 
CRISPR/Cas zeigt, wie wichtig eine wissenschafts-
basierte und vernunftsorientierte Regulierung ist, 
damit Innovation auch wirklich auf die Straße 
kommt. Verfahren wie die Genomeditierung er-
möglichen es, bestimmte Schritte im Züchtungs-
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Forschung und Förderung: 
Kontinuität als Schlüssel

Züchtung ist ein System, das Wissenschaft, 
Wirtschaft und landwirtschaftliche Praxis 
verbindet. Damit es funktioniert, braucht 
es langfristige Forschungsprogramme, die Grund-
lagenarbeit und angewandte Entwicklung verbin-
den. In Deutschland hat sich gezeigt, dass Projekte 
mit 10- bis 15-jähriger Laufzeit – etwa vergleichbar 
mit dem früheren GABI-Programm (Genomanaly-
se im biologischen System Pflanze) – am erfolgs-
versprechenden sind.

Aktuelle Initiativen wie „PhytoProtect“ als Teil der 
Hightech Agenda zeigen, dass Themen wie Pflan- 
zengesundheit, Insektenforschung und Data 
Science zunehmend politisch wahrgenommen 
werden. Schließlich ist der Handlungsdruck groß. 
Doch die Dynamik in der Pflanzenforschung  
erfordert mehr: vernetzte Programme, stabile För-
derlinien und einen institutionellen Rahmen, der 

prozess abzukürzen und gewünschte Eigenschaf-
ten gezielt zu verändern, ohne artfremde Gene 
einzuführen. Damit eröffnen sich Chancen für  
widerstandsfähigere, ressourceneffizientere Pflan-
zen – etwa im Hinblick auf Trockenstresstoleranz 
oder Krankheitsresistenzen.

Europa steht hier vor einer Richtungsentschei-
dung: Während andere Weltregionen diese Tech-
nologien längst in die Praxis überführt haben, sind 
sie in der EU bisher kaum nutzbar – solange Pflan-
zen aus diesen Methoden rechtlich als gentech-
nisch veränderte Organismen eingestuft werden 
und ihre Entwicklung an die hohen Hürden des 
Gentechnikrechts geknüpft ist. Der Verordnungs-
vorschlag der Europäischen Kommission, be-
stimmte neue Züchtungsmethoden künftig unter 
erleichterten Bedingungen zuzulassen, könnte ein 
Wendepunkt sein. Der Die Einigung im Trilog auf 
EU-Ebene lässt nun konkret hoffen, dass Europa 
seine wissenschaftliche Stärke auch in praktische 
Innovation  übersetzen kann.

Mit der ersten Auslese von Urformen des Weizens im fruchtbaren Zweistromland begann vor etwa 12.000 Jahren die Pflanzenzüchtung. Über Jahrtausende wurden 
ihre Werkzeuge weiterentwickelt, um bessere Sorten und hochwertiges Saatgut zu erzeugen. Heute bedienen sich die Züchterinnen und Züchter verschiedener 
Methoden, um die Züchtungsziele zu erreichen. Pflanzenzüchtung hat sich zu einer Spitzentechnologie entwickelt.
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biologische und digitale Innovationen sys-
tematisch zusammenführt.

Der BDP spricht in diesem Zusammen-
hang vom Innovationssystem Pflanze –  
einem Konzept, das Forschung, Wirt-
schaft, Bildung und Politik als verknüpfte 
Akteure begreift. Es zeigt, wie die Pflanzen-
züchtung mit ihrer besonderen Dynamik 
von Forschung, Entwicklung und Praxis 
zu einer tragenden Säule einer zukunftsfä-
higen Bioökonomie wird. 

Sorten und Saatgut als 
strategische Ressource

Im Zuge globaler Krisen und zunehmen-
der geopolitischer Spannungen gewinnt 
die Frage nach Versorgungssicherheit 
neue Bedeutung. Sorten und Saatgut sind 
die Basis jeder landwirtschaftlichen Pro-
duktion – und damit eine strategische 
Ressource, vergleichbar mit Energie oder 
Digitalisierung.

Anpassungsfähiges Saatgut stärkt Unab-
hängigkeit und Resilienz. Deutschland 
und Europa tragen hier besondere Verant-
wortung: Die Erhaltung und gezielte Nut-
zung genetischer Vielfalt sowie eine enge Verzah-
nung von Grundlagen- und Züchtungsforschung 
sind entscheidende Voraussetzungen, um Ernäh-
rungssouveränität langfristig zu sichern.

Die Pflanzenzüchtung leistet dazu einen zentralen 
Beitrag. Ihre Ergebnisse ermöglichen stabile Erträ-
ge trotz Klimawandel, reduzieren den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln und stärken die Anpas-
sungsfähigkeit der Landwirtschaft. Damit ist sie 
nicht nur technologische Disziplin, sondern ein 
strategischer Bestandteil der öffentlichen Daseins-
vorsorge.

Innovation braucht Systemverständnis

Die Pflanzenzüchtung steht exemplarisch für den 
Wandel im Agrarsektor: Sie verbindet Tradition 
und Hightech, unternehmerische Verantwortung 
und gesellschaftlichen Auftrag. Mittelständische 
Strukturen, geistiges Eigentum, Forschung und 
Regulierung greifen ineinander – und bilden ge-
meinsam ein Innovationssystem, das weit über die 
Branche hinausreicht.

Damit dieses System seine Wirkung entfalten 
kann, braucht es vor allem Verlässlichkeit. For-
schung, Förderung, Rechtsrahmen und Kom-
munikation müssen zusammenwirken, um die 
Züchtung der Zukunft zu ermöglichen. Denn Sor-
ten und Saatgut sind keine Nebensache der Land-
wirtschaft – sie sind ihr Ursprung. Und wer in die 
Pflanzenzüchtung investiert, investiert in die Er-
nährungssicherheit von morgen und damit in die 
Zukunft der Landwirtschaft.

Beizung als Teil integrierter Pflanzengesundheit
Gezielter Schutz für Ertrag, Umwelt und Qualität

Innovation in der Pflanzenzüch-
tung endet nicht mit der Entwick-
lung einer neuen Sorte. Entschei-
dend ist, dass diese Sorte auch 
im praktischen Anbau ihr volles 
Potenzial entfalten kann. Hier 
setzt die Saatguttechnologie an 
– insbesondere die Beizung als 
wichtiger Bestandteil integrierter 
Pflanzengesundheit. Für Züch-
ter und Saatguthersteller ist sie 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Qualitätssicherung: Sie stellt si-
cher, dass Sorten ihr genetisches 
Potenzial auf dem Feld entfalten 
können.

Ein verantwortungsvoller Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln gehört 
daher ebenso zur Züchtungsstra-
tegie wie die Entwicklung resis-
tenter Sorten – beides bedingt 
und ergänzt einander. Denn da-
mit neue Sorten ihr Potenzial im 
Ackerbau entfalten können, müs-
sen sie bereits in der empfind-

lichen Keim- und Jugendphase 
wirksam geschützt werden.

Eine gezielte Saatgutbeizung leis-
tet hierzu einen wichtigen Beitrag: 
Mit geringem Mitteleinsatz am 
Korn lässt sich der Pflanzenbe-
stand auf großer Fläche zuverläs-
sig vor Krankheiten und Schäd-
lingen schützen. Die Anwendung 
erfolgt in zertifizierten Beizstellen 
unter höchsten Qualitätsstandards 
und mit passgenauen Verfah- 
ren.

Gleichzeitig ist seit Jahren ein 
deutlicher Rückgang bei der Ver-
fügbarkeit wirksamer Wirkstoffe 
zu beobachten. Angesichts ih-
rer hohen Effizienz spricht sich 
der BDP dafür aus, die Beizung 
auf wissenschaftlich fundierter 
Grundlage fortzuführen – mit Zu-
lassungsentscheidungen, die sich 
an realistischen Einsatzbedingun-
gen orientieren.

Ulrike Amoruso-Eickhorn ist stellvertretende Geschäfts-
führerin und Leiterin Kommunikation und Strategie im 
Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP). Der 
BDP bündelt die Interessen seiner Mitglieder aus den Bereichen Landwirtschaft, Ge-
müse, Zierpflanzen, Reben und Saatenhandel. Auf nationaler und europäischer Ebene 
setzt sich der Verband für verlässliche Rahmenbedingungen in Züchtung und Saatgut-
wirtschaft ein. Dazu gehören die Organisation der Pflanzenforschung, die Förderung 
neuer Technologien sowie die Weiterentwicklung des Sorten- und Saatgutwesens.

IM FOKUS: PFLANZENSCHUTZ
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Ökopunkte/Ökokonten aus grunderwerb- 
steuerlicher und (steuer-)bilanzieller Sicht

Vorbemerkung

Gebietskörperschaften und private Eingriffsver-
ursacher sind nach dem Baugesetzbuch (BauGB), 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und 
den Naturschutzgesetzen der Länder verpflichtet, 
Ausgleichsmaßnahmen für die mit der Bebauung 
von Grundstücksflächen verbundenen Eingriffe 
in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu 
schaffen. Durch die Novellierung des BauGB kön-
nen diese Ausgleichsmaßnahmen sowohl räum-
lich als auch zeitlich unabhängig von dem Eingriff 
selbst durchgeführt werden. Die räumliche Fle-
xibilisierung erfolgt im Rahmen der Einrichtung 
von Ersatzflächenpools. Die zeitliche Flexibilisie-
rung erfolgt durch die Schaffung von Ökokonten-
modellen. Für die Ökokontenmodelle regelt § 16 
Abs. 2 BNatSchG, dass sich die Bevorratung von 
Kompensationsmaßnahmen nach Landesrecht 
bestimmt. Infolgedessen erfolgt die konkrete Aus-
gestaltung der Ökokonten durch entsprechende 
Gesetze/Verordnungen auf Länderebene. Trotz 
der damit im jeweiligen Einzelfall zu beachtenden 
Regelungen auf Länderebene sowie vorbehaltlich 
der konkreten Vertragsausgestaltung zwischen 
Grundstückseigentümer und Eingriffsverursa-
cher soll nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer  
aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
(BFH) im Folgenden der Frage nachgegangen wer-
den, wie Ökopunkte aus grunderwerbsteuerlicher 
und aus (steuer-)bilanzieller Sicht einzustufen 
sind.

Ökopunkte aus 
grunderwerbsteuerlicher Sicht

Zur Frage der Behandlung der Ökopunkte bei der 
Grunderwerbsteuer hat der BFH in einem aktuel-
len Urteil vom 4.6.2025 (Aktenzeichen: II R 47/22) 
Stellung genommen. Im Revisionsverfahren war 

streitig, ob das mit dem Grundstück verbundene 
und vom Käufer gegen Entgelt übernommene Öko-
konto und die dort eingebuchten Ökopunkte nach 
der Ökokontoverordnung NRW eine Gegenleis-
tung für den Erwerb des Grundstücks oder aber ein 
von dem Grundstück zu trennendes Wirtschafts-
gut darstellen. Hintergrund dieser Frage ist, dass 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
nach § 8 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 
die Gegenleistung für den Erwerb des Grund-
stücks ist. Gegenleistung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 
GrEStG der Kaufpreis einschließlich der vom Käu-
fer übernommenen sonstigen Leistungen und der 
dem Verkäufer vorbehaltenen Nutzungen. Nach 
diesen Regelungen gehören zur grunderwerbsteu-
errechtlichen Gegenleistung alle Leistungen des 
Erwerbers, die dieser nach den vertraglichen Ver-
einbarungen gewährt, um das Grundstück zu erwer- 
ben.

Hierzu hat der BFH – wie bereits das Finanzgericht 
Münster - festgestellt, dass das Ökokonto und die 
dort eingebuchten Ökopunkte nach der Ökokon-
toverordnung NRW kein vom Grundstück zu 
trennendes Wirtschaftsgut sind, sondern nach 
Sinn und Zweck lediglich ein Instrument zur Be-
schreibung eines Grundstückszustandes und der 
Beschleunigung von Eingriffsvorhaben darstel-
len. Die Zahlung für das mit dem Grundstück ver-
bundene Ökokonto war damit als Teil der Gegen-
leistung für den Erwerb des Grundstücks in die  
grunderwerbsteuerrechtliche Bemessungsgrund-
lage einzubeziehen.

Obwohl sich die Regelungen auf Länderebene zur 
Ausgestaltung der Ökokonten/Ökopunkte im De-
tail unterscheiden, sind die tragenden Gründe des 
Urteils (z.B. laufende Erhaltungs- und Pflegepflicht 
der Ausgleichsmaßnahmen und Absicherung die-
ser Pflicht durch Eintragung einer beschränkt per-

STEUERN

	> Die Öko-
punkte ver-
körpern ohne das 
zugehörige Grundstück 
keinerlei Wert.

Die von den Eingriffsverursachern entrichteten 
Entgelte werden oftmals nicht fortlaufend über 
den Zeitraum der Nutzungsüberlassung und/oder 
der Dienstleistungserbringung bezahlt, sondern 
als Einmalbetrag zum Zeitpunkt des wirksamen 
Abschlusses der entsprechenden Vereinbarungen 
an den Grundstückseigentümer ausgekehrt. We-
gen der im Regelfall bestehenden Verpflichtung 
der Grundstückseigentümer im Unterhaltungs-
zeitraum die nötigen Pflegemaßnahmen durch-
zuführen, stellen die Einnahmen Ertrag für eine 
zeitraumbezogene Verpflichtung nach dem Ab-
schlussstichtag dar. Bei Gewinnermittlung durch 
Bilanzierung hat damit zwingend eine passive 
Rechnungsabgrenzung nach Maßgabe der Ver-
tragslaufzeit zu erfolgen (§ 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 
EStG). Es kommt somit im Zuflusszeitpunkt nicht 
zu einer sofortigen Versteuerung.

Es ist uneingeschränkt zu begrüßen, dass die dar-
gestellte ertragsteuerliche Einordnung im Ergeb-
nis durch ein Schreiben des Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Finanzen vom 9.5.2025 und durch 
eine Verfügung der OFD Baden-Württemberg vom 
11.11.2025 auch von Steuerbehörden geteilt wird.

sönlichen Dienstbarkeit auf das Grundstück) auch 
auf die übrigen Länderregelungen übertragbar. 
Dies führt zu dem Ergebnis: Ökopunkte stellen 
im Regelfall kein vom Grundstück zu trennendes 
Wirtschaftsgut dar.

(Steuer-)Bilanzielle Einordnung  
der Ökopunkte

Die Frage, ob Ökopunkte ein eigenständiges im-
materielles Wirtschaftsgut verkörpern, hat eben-
so für die (steuer-)bilanzielle Abbildung und für 
die Behandlung der Entgelte für die Übertragung 
von Ökopunkten eine wesentliche Bedeutung. 
Um die Ökopunkte als eigenständige immateri-
elle Wirtschaftsgüter bilanzieren zu können, ist 
u.a. zwingend erforderlich, dass die Ökopunkte 
losgelöst vom Grundstück selbständig bewertbar 
und selbständig verkehrsfähig sind. Hiergegen 
sprechen jedoch im Wesentlichen folgende Grün- 
de:

	> Erst durch die Inanspruchnahme der Ausgleichs-
maßnahme, der zu diesem Zeitpunkt erfolgen-
den Ausbuchung aus dem Ökokonto sowie der 
hierfür nötigen Eintragung einer beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit auf den Grundstü-
cken kommt es zu einer dauerhaften Nutzungs-
beeinträchtigung des Grundstücks.	  

	> Das durch den Eingriffsverursacher in diesem 
zeitlichen Kontext aufgewendete Entgelt wird 
aus wirtschaftlicher Sicht nicht – auch nicht 
anteilig - für die (untergehenden) Ökopunkte 
bezahlt, sondern für die zukünftige Nutzungs-
überlassung des Grundstücks und/oder für die 
vom Grundstückseigentümer zu erbringenden 
langjährig laufenden Pflege- und Unterhaltungs-
maßnahmen zur Aufrechterhaltung des natur-
schutzrechtlichen Zustandes.		   

WP/StB Reinhard Schmid 
Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München
www.kleeberg.de
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Mit Dauerwald in den Klimawandel

Wer sind wir?

Die ANW ist ein bundesweiter Zusammenschluss 
von Waldbesitzenden, Wissenschaftlern, Forstleu-
ten und verschiedensten sonstigen Waldinteres-
sierten. Wir sind politisch ungebunden, arbeiten 
ehrenamtlich und überprüfen unsere aus dem 
praktischen Waldbau seit 75 Jahren stammenden 
Erfahrungen nach und nach durch wissenschaftli-
che Projekte.

Unser Leitbild

Wir orientieren uns an dem von Alfred Möller vor 
über 100 Jahren entwickelten Leitbild des Dauer-
waldes. Es wird im Wesentlichen geprägt von:

	> standortdifferenzierten und gruppenweisen 
Baumartenmischungen unter temporärer Ein-
beziehung von Teilflächen natürlicher Sukzes-
sion

	> Entwicklung dauerhaft strukturreicher Wälder 
mit einem einzelbaumweisen bis kleinflächi-
gen Nebeneinander unterschiedlicher Alters- 
und Entwicklungsphasen

	> optimaler Stabilität des gesamten Ökosystems 
Wald und nicht nur die der Bäume

	> angepasste Wildbestände, um Ziele erreichen 
zu können und

	> wo sinnvoll und möglich einer natürlichen Re-
generation des Systems

Was machen wir anders?

Dauerwald kann nur über eine naturnahe Bewirt-
schaftung und nicht durch Stilllegung entstehen 
und erhalten werden. Wir haben nie nach der Ma-
ximierung einer einzigen Waldleistung wie z.B. 
Ertrag oder Biodiversität gestrebt. Wir haben stets 
ein ausgewogenes Miteinander verschiedenster 
Elemente, die Wald und seine Leistungen für die 
Gesellschaft ausmachen, angestrebt. Über allem 
stand aber immer die Überzeugung, dass nur ein 
stabiles und resilientes Waldökosystem die von 
ihm erwarteten Leistungen nachhaltig erbringen 
kann. Daher prüfen wir, ob eine forstliche Maß-
nahme der Ökosystemstabilität dient oder nicht. 
Hieraus entstanden z.B. ein kleinflächiger Wech-

Anlässlich eines sehr offenen Gesprächs mit dem Vorsitzenden Max von Elverfeldt und  
Geschäftsführer Leo von Stockhausen habe ich als Bundesvorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Naturgemäße Waldwirtschaft Deutschland e.V. (ANW) die Chance erhalten, in Ihrem 
Verbandsmagazin mit ggfs. vorhandenen Vorurteilen über uns „aufzuräumen“. Hierfür danke 
ich sehr.

sel unterschiedlicher licht- und wasserbedürftiger 
Bäume, ein geschichteter Wald mit ausgegliche-
nem Waldinnenklima, einzelbaum- bis gruppen-
weise Nutzungsstrukturen nach dem Prinzip „früh, 
mäßig, oft“. Insbesondere die frühen Eingriffe sind 
in Zeiten des Klimawandels wieder in den Vorder-
grund gerückt, um die Baumartenmischung in der 
Phase im Kampf um Licht zu sichern. Sie ist we-
sentliche Voraussetzung für die Resilienz des Wal- 
des.

Was können wir anbieten?

Satellitenbilder attestieren derartigen Wäldern 
eine deutlich bessere Vitalität als Altersklassen-
wäldern. Das hat uns auf dem politischen Parkett 
mutiger werden lassen. Mit Dauerwald können 
wir ein jahrzehntelang europaweit in über 300 
privaten oder öffentlichen Beispielbetrieben er-
probtes Waldbewirtschaftungsverfahren anbieten, 
das ökonomisch erfolgreich und gleichzeitig öko-
logisch verantwortungsvoll agiert. Wissenschaft 
und Politik empfehlen die wesentlichen Bausteine 
unseres Dauerwald-Modells für den Waldumbau 
in Deutschland – nach Jahrzehnten der Ablehnung 
eine wohltuende Bestätigung.

Wohl wissend, dass die Familienbetriebe Land und 
Forst und die AGDW – Die Waldeigentümer gegen 
eine Novellierung des Bundeswaldgesetzes sind, 
würde die ANW es begrüßen, wenn sich das Leit-

bild „Dauerwald“ als Waldbesitzerziel öffentlich-
keitswirksam wiederfinden würde, sollte das Bun-
deswaldgesetz zukünftig doch einmal novelliert 
werden. Das Ziel muss eindeutig erkennbar sein. 
Detailregelungen dürfen aber die freie Entschei-
dung des Waldbesitzenden über den Weg zum Ziel 
nicht einengen. In diesem Zusammenhang setzen 
wir uns auch dafür ein, dass die bisher extrem 
misstrauensbasierten komplizierten Förderrichtli-
nien im Rahmen der Entbürokratisierung in eine 
vertrauensgeprägte Struktur umgewandelt wer-
den, die den Waldbesitzenden Entscheidungsfrei-
räume lässt.

Die ANW bietet in Deutschland und über ihren 
Dachverband in 22 weiteren europäischen Län-
dern Beispielbetriebe an, in denen engagierte und 
mutige Waldbesitzende gern ihre Erfahrungen mit 
unserer alternativen Waldbewirtschaftung an In-
teressierte weitergeben. Melden Sie sich, wenn Sie 
mehr aus der Praxis im Wald erfahren möchten.

WALDBEWIRTSCHAFTUNG

Hans von der Goltz
Bundesvorsitzender der ANW

Nur mit angepassten Wildbeständen hat die gemischte Naturver-
jüngung eine Chance.

 Dauerwald
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Bilder oben / unten:  
Die Gäste der 
Jubiläumsfeier im 
Schloss Herren-
hausen 

Bild Mitte:  
Das gesamte Team 
des Calenberger 
Kreditvereins

© Calenberger Kreditverein | Kevin Münkel Fotografie

v.l.n.r.: Verwaltungsratsvorsitzender Dietrich Freiherr von Hake, Staatssekretär 
Frank Doods, Jens Tolckmitt (Verband deutscher Pfandbriefbanken)  

 und Lorenz von Schintling-Horny

Die Vorstände Jens Zotz-
mann (rechts) und Michael 
Lange (links) im Interview mit 
der Moderatorin Silke Leinweber

200 Jahre Verantwortung, 
Gemeinschaft und Weitblick

Seit der Gründung im Jahr 1825 ist der Calenberger 
Kreditverein auf den Finanzbedarf land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe spezialisiert und versteht 
sich auf die Besonderheiten landwirtschaftlicher 
Prozesse und Abläufe. Auch bei der Immobilien-
finanzierung profitiert das Bankhaus von seinem 
langjährigen Erfahrungsschatz. Dass dieses Kredit-
geschäft in erster Linie Vertrauenssache ist, zeigen 
die langjährigen, nicht selten seit mehreren Gene-
rationen schon bestehenden Kundenbeziehungen. 

Die ungewöhnliche Geschichte der Hypothe-
kenbank sind die Träger – zwei Ritterschaften, 
öffentlich-rechtliche Körperschaften, die es so 
nur in Niedersachsen gibt: die Calenberg-Göttin-
gen-Grubenhagen’sche und die Hildesheim’sche 
Ritterschaft. Gegründet im Jahr 1825 wurde der 
Calenberger Kreditverein aus einer akuten Not-
lage heraus ins Leben gerufen: Nach den Napo-
leonischen Kriegen und einer darauffolgenden 
Agrarkrise – ausgelöst durch Überproduktion –  
sahen sich viele Rittergutsbesitzer mit erhebli-
chen Schulden konfrontiert. Die Lösung lag nahe 
und war zugleich zukunftsweisend: ein Kreditins-
titut, das aus der Gemeinschaft heraus finanzielle 
Sicherheit schaffen sollte. Getragen von den Ritter-

schaften und mit der offiziellen Genehmigung 
durch den König Georg IV. von Großbri-

tannien und Hannover entstand der  
Calenberger Kreditverein als ver-

lässlicher Partner für wirt-
schaftliche Stabilität und 

verantwortliche Ent-
wicklung – und das 

seit 200 Jahren!
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CALENBERGER KREDITVEREIN

Feierliches Jubiläum des 
Calenberger Kreditver-
eins aus Hannover

Am 4. September 2025 
feierte der Calenber-
ger Kreditverein das 
200-jährige Jubilä-
um. In feierlicher 
Atmosphäre des 
Schlosses Herren-
hausen wurden 
zwei Jahrhunderte 
der kleinsten Hypo-
thekenbank Deutsch-
lands gefeiert. Bei 
sommerlichen Tempe-
raturen wurden die Gäs-
te von dem Verwaltungs-
ratsvorsitzenden Dietrich 
Freiherr von Hake und den 
Vorständen Jens Zotzmann und 
Michael Lange begrüßt. Bei einem 
kulinarischen Get-together im Gar-
tenhof konnten die Gäste mit musikali-
scher Begleitung ankommen und sich aus-
tauschen. 

Im Festsaal präsentierte der Calenberger Kreditver-
ein den rund 260 geladenen Gästen ein spannendes 
Bühnenprogramm. Als Verwaltungsratsvorsitzen-
der hatte Dietrich Freiherr von Hake das erste Wort 
und begrüßte die Gäste aus den Ritterschaften, 
langjährige Kunden, Multiplikatoren sowie politi-
sche Vertreter mit einem überzeugenden Auftakt: 
„Wir fühlen uns durchaus in einer Nische, das zeigt 
auch schon die Größe der Bank, aber in dieser Ni-
sche fühlen wir uns wohl. Mit zunehmender Glo-
balisierung und der irrtümlichen Unterstellung, 

dass nur große Banken überlebensfähig sind, glau-
ben wir, dass eine kleine Hypothekenbank, 

die den hohen Beratungsbedarf 
ihrer Darlehnsnehmer befrie-

digt und den persönlichen 
Kontakt zu ihren Kunden 

pflegt, ihren Platz und 
ihre Funktion behalten 

kann.“ Dem konnte sich 
der Redner Staatssekre- 
tär Frank Doods, Chef 
der Niedersächsischen 
Staatskanzlei, nur an-
schließen. In seinem 
Grußwort hob er den 
imposanten Zeitraum, 
den würdigen Anlass 

und die starke Entwick-
lung hervor und über-

brachte seine Glückwün-
sche. 

Der beeindruckende musika-
lische Auftritt der 13-jährigen 

Charlotte Melkonian mit ihrem 
Cello und der Flügelbegleitung 

durch Elisabeth Prijmak beeindruckte 
und begeisterte die Gäste gleichermaßen. 

Anschließend gratulierte Jens Tolckmitt, 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes deut-

scher Pfandbriefbanken (vdp), herzlich 
zum 200-jährigen Bestehen und beendete 

sein Grußwort mit den passenden Sätzen: 
„Paradoxerweise führen die regulatorischen 

Vorgaben zu einer immer stärkeren Konsoli-
dierung – und damit zu immer größeren Ein-

heiten – in der Kreditwirtschaft. Diametraler 
kann man sein selbst gesetztes Ziel kaum ver-

fehlen. Meine Hochachtung jedenfalls dafür, wie 
der Calenberger Kreditverein der regulatorischen 
Lawine seit vielen Jahren erfolgreich trotzt! Der 
Calenberger Kreditverein beweist Jahr für Jahr, 
dass hier nicht nur solide finanziert, sondern 
auch mit Weitblick und Bodenhaftung gewirt-
schaftet wird – ganz im Sinne der Gründerväter 
und der ritterschaftlichen Träger, die bis heute  
mit aufmerksamem Blick über die Geschicke der 
Bank wachen.“ 

ADVERTORIAL

Im Namen 
der Kunden 
gratulierte stell-
vertretend Lorenz von 
Schintling-Horny mit ei-
nem eindrucksvollen sowie 
humorvollen und sehr persönli-
chen Redebeitrag: „Unsere Zusam-
menarbeit begann vor 18 Jahren mit dem 
Kauf der Domäne Liebenburg. Für mich war 
es ein Jugendtraum, den Hof meiner Vorfahren 
erwerben und für die nächste Generation sichern 
zu dürfen. Seitdem haben wir gemeinsam vieles 
bewegt in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Immo-
bilien, Erneuerbare Energien. Immer mit kurzen 
Wegen, Vertrauen und großem Verständnis. Ich 
konnte mich auf meine Arbeit konzentrieren – 
weil Sie mir den Rücken freihielten.“ – damit for-
mulierte er das größte Kompliment, das man als 
Bankhaus erhalten kann – das uneingeschränkte 
Vertrauen und Sicherheitsgefühl von Kun- 
den.

Einen Höhepunkt und gleichzeitig den Abschluss 
des Bühnenprogramms bildete das Interview mit 
dem Vorstandsvorsitzenden Jens Zotzmann und 
dem Vorstand Michael Lange, die einige Anek-
doten aus der jüngeren Vergangenheit verrieten. 
Aber neben den amüsanten Erzählungen wurde 
auch hier der Stolz, die Ehrfurcht und die Demut, 
ein 200 Jahre altes Bankhaus zu führen, bei beiden 
deutlich. 

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eröffneten die Vorstände Jens Zotz-
mann und Michael Lange den geselligen Teil des  
Abends – mit kulinarischer Reise, interessanten 
Gesprächen, festlicher Atmosphäre, musikali-
scher Begleitung und wunderbaren Begegnungen 
konnte noch bis in die späten Abendstunden 200 
Jahre Calenberger Kreditverein gefeiert werden.

Seit zwei Jahrhunderten steht der Calenberger 
Kreditverein mit Verantwortung, Gemeinschaft 
und Weitblick für seine Kunden ein – auf die 
nächsten 200 Jahre.
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Der Ausbau 
der Windener- 
gie verläuft dy-
namisch, aber die 
Rahmenbedingungen 
verändern sich spürbar. 
EEG-Ausschreibungen sind 
überzeichnet und die Vergü-
tungen sinken. Die politischen 
Leitplanken werden enger gezogen. 
Für Grundeigentümer bedeutet das: 
Die Windkraft bleibt wirtschaftlich at-
traktiv – doch Erfolg hängt zunehmend von 
Partnerwahl, Planungssicherheit und der 
richtigen Vergabestruktur ab.

Effizienz statt Mengenziel

Die Bundesregierung prüft derzeit im Rah-
men des Programms „Energiewende. Effizi-
ent. Machen.“ ihre Fördermechanismen auf 
Kosten- und Systemeffizienz. Im Fokus steht 
dabei das Referenzertragsmodell, das bislang 
schwächeren Standorten wirtschaftliche Aus-
gleichseffekte bot. Künftig sollen Zuschläge 
stärker an Umsetzungschancen, Netzverfüg-
barkeit und Wirtschaftlichkeit gekoppelt 
werden (BMWK 2025). Auch die Fachagentur 
Wind- und Solarenergie erwartet eine breite-
re Spreizung der Gütefaktoren – ein Plus für 
Flächen mit hoher Realisierungswahrschein-
lichkeit und geringer Restriktionslage (FA 
Wind 2025). Kurz: Nicht nur die Windstärke 
entscheidet, sondern zunehmend auch Plan-
barkeit und Genehmigungsfähigkeit.

Wettbewerb verschärft sich

Die jüngsten Ausschreibungsrunden zeigen, 
dass der Markt stabil bleibt – jedoch unter 

deutlich strengerer wirtschaftlicher Disziplin 
steht. Projektentwickler kalkulieren vorsichti-
ger, Zins- und Baukosten steigen, Renditen sin-
ken.

Flächen gewinnen an Wert, wenn sie gut vor-
bereitet und fundiert bewertet sind. Wer über 
belastbare Analysen zu Wind, Netz und Re- 
striktionen verfügt, schafft Vertrauen und Pla-
nungssicherheit – und wird auch in einem 
anspruchsvolleren Marktumfeld bevorzugt be-
rücksichtigt.

Pacht fair halten –  
mit Struktur und Äquivalenzprinzip

Mit der angekündigten Umstellung auf ein Con-
tracts-for-Difference-(CfD)-System ändert sich 
die Vergütungslogik. Daraus kann in Einzelfäl-
len eine Anpassung bestehender Pachtverträge 
folgen, um die wirtschaftliche Balance zu wah-
ren. Entscheidend ist dann, wie die ursprüngli-
chen Angebote zustande kamen:

	>  Ein strukturiertes, dokumentiertes Vergabe-
verfahren macht die Marktangemessenheit 
nachvollziehbar.				  

ZWISCHEN EFFIZIENZ UND REGULIERUNG

Autor: Marten von Horsten
Leiter Beratung bei Caeli Wind

0173 3419041
www.caeli-wind.de  

marten.vonhorsten@caeli-wind.de
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Der Windmarkt im Wandel – 
was sich für Grundeigentümer verändert

cherheit – auch dann, wenn politische Rahmen-
bedingungen oder Vergütungsmechanismen sich 
ändern.

Differenzierung über  
Netzkapazität und Regionalbedarf

Für die Projektqualität rückt die Netzseite stär-
ker in den Mittelpunkt: Einspeisemöglichkeiten, 
regionale Stromnachfrage sowie der bestehende 
Anlagenbestand beeinflussen Priorität und Wirt-
schaftlichkeit. Wer seine Fläche im Kontext von 
Netzstruktur und Regionalbedarf bewerten kann, 
steigert ihren strategischen Wert – und damit auch 
den Beitrag zur Energiewende vor Ort.

Fazit: Handlungsfähigkeit durch Struktur

Der Windmarkt ist kein einfacher Pachtwettbe-
werb mehr, sondern ein System aus Effizienz, Da-
ten und Vertrauen. Die Vergütungskurve flacht ab, 
die politische Beobachtung steigt, und die Anforde-
rungen an Dokumentation und Nachvollziehbar-
keit nehmen zu. Für Grundeigentümer heißt das: 
Wer seine Fläche datenbasiert bewertet, rechtssi-
cher ausschreibt und partnerschaftlich vergibt, 
bleibt souverän – unabhängig von Marktzyklen 
oder politischer Stimmung. Das digitale Vergabe-
verfahren von Caeli Wind schafft dafür die Grund-
lage: Transparenz, Vergleichbarkeit und Geschwin-
digkeit – die drei Erfolgsfaktoren, die im neuen 
Windmarkt über den Projekterfolg entscheiden. 

				  
	> Ein Äquivalenzprinzip in den Verträgen stellt 

sicher, dass sich die wirtschaftliche Aufteilung 
zwischen Flächeneigentümer und Projekt auch 
bei veränderten Rahmenbedingungen gleich-
wertig fortsetzt.			    

	> Da diese Fragen komplex und datengetrieben 
sind, ist fachliche Unterstützung bei der Vorbe-
reitung und Bewertung empfehlenswert.

Digitalisierung als Stabilitätsfaktor

Genau hier setzt Caeli Wind an. Die digitale Platt-
form ermöglicht Flächeneigentümern, ihre Stand-
orte strukturiert zu analysieren und im digitalen 
Verfahren an geprüfte Projektentwickler zu ver-
geben. Die Vergabe basiert auf standardisierten 
Standortanalysen, die Windhöffigkeit, Restrikti-
onslagen, Netzanschlussoptionen und Wirtschaft-
lichkeitskennzahlen (z. B. IRR, Volllaststunden) 
kombinieren. Eigentümer erhalten geprüfte, ver-
gleichbare Angebote von Projektentwicklern und 
können so nachvollziehbar entscheiden, welcher 
Entwickler den Zuschlag für die Flächenpacht er-
hält.

Das beschleunigt den Prozess erheblich: In Einzel-
fällen wurde eine Vergabe über die Plattform in-
nerhalb von 90 Tagen abgeschlossen (Caeli Wind 
Marktdaten 2025). Gerade in einem Markt, der 
sich wandelt, ist das ein wichtiger Stabilitätsfak-
tor: Transparenz und Struktur schützen vor Unsi-

BMWK (2025) Energiewende. Effizient. Machen.

Bundesnetzagentur (2025) Ausschreibung Wind an Land, Gebotstermin 1. August 2025

Fachagentur Wind und Solarenergie (2025) Gütefaktoren und EEG-Zuschläge

Bundesverband WindEnergie e. V. (2024) Pachtmodelle und Beteiligungsstrukturen

Caeli Wind Marktdaten (2024/2025)

Quellen:
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Generalversammlung der 
Friends of the Countryside in Stockholm

Der Vorstand der Friends 
of the Countryside kam 
am ersten Tag im traditi-
onsreichen Riddarhuset, 
dem Haus des Adels in 
der Stockholmer Altstadt, 
zusammen. An der Vor-
standssitzung nahm auch 
Günther Graf von der 
Schulenburg teil, der als 
Vizepräsident der Friends 

of the Countryside Deutschland vertrat. Am Abend 
folgte ein Willkommensempfang mit Führung 
durch das historische Gebäude, der einen würde-
vollen Rahmen für viele persönliche Begegnungen 
und Gespräche bot. Dabei wurden auch erste Ideen 
und Planungen zur Generalversammlung 2027 in 
Deutschland angesprochen.

Am darauffolgenden Tag fand im Moderna Mu- 
seet die offizielle Generalversammlung statt. Unter 
dem Leitthema „Forestry Ownership: Balancing 
Profit and Sustainability“ diskutierten die Mitglie-
der über Chancen und Herausforderungen einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft in Europa. Dabei 
standen Eigentumsfragen, wirtschaftliche Verant-
wortung und generationenübergreifende Struk-
turen im Mittelpunkt. Ein anschließender Work-
shop „Family Business – Working in Partnership“ 
bot Einblicke in erfolgreiche Unternehmen, unter 
anderem den schwedischen Landtechnikhersteller 
Väderstad. Alternativ konnten die Teilnehmer an 
einer Stadtführung teilnehmen, die kulturelle und 
historische Facetten Stockholms näherbrachte.

Am Abend waren wir zu einem festlichen Gala- 
Dinner im Stockholmer Opernhaus geladen.  
Höhepunkte des Abends waren die Verleihungen 

des Famigro Awards und des Belleuropa Awards, 
mit denen besondere Leistungen in nachhaltiger 
Landbewirtschaftung und regionaler Entwicklung 
ausgezeichnet wurden. Der Famigro Award ging in 
diesem Jahr an „Zukunft Moor“ aus Deutschland.

Der Samstag stand im Zeichen praktischer Ein-
blicke. Auf mehreren Exkursionen, etwa in das 
wunderschöne Schloss Drottningholm sowie auf 
Betriebe, unter anderem in Estavik und Sandemar, 
erhielten die Teilnehmer wertvolle Eindrücke von 
schwedischen Familienunternehmen, innovati-
ven Agrarkonzepten und modernen Forstwirt-
schaftsmodellen. Die Begegnungen mit Unterneh-
merfamilien verdeutlichten den europäischen 
Anspruch vieler Familienbetriebe in Schweden, 
die ihre lokale Verwurzelung mit einem lebendi-
gen internationalen Austausch verbinden.

Die Versammlung in Stockholm unterstrich den 
Wert des Dialogs zwischen Europas Land- und 
Forstbesitzern. Mit einem klaren Bekenntnis zu 
Nachhaltigkeit, Familienunternehmertum und 
Zusammenarbeit blickt die Organisation nun auf 
die kommenden Jahre und insbesondere auf die 
Generalversammlung 2027 in Deutschland, die  
bereits mit Vorfreude erwartet wird.

	— Hans-Christian von Arnim

Mitte Juni fand die 28. Generalversammlung der Friends of the Countryside (FCS) in der schwedischen 
Hauptstadt Stockholm statt. Unsere Gastgeber hatten ein vielseitiges Programm vorbereitet, das histo-
rische Orte, lebendigen Austausch und eindrucksvolle Einblicke in die nordische Land- und Forstwirt-
schaft miteinander verband.

Vorstandssitzung im historischen 
Riddarhuset, dem Sitzungssaal 
des Schwedischen Adels.

Gala-Abendessen im Opernhaus. Die Young Friends of the Countryside waren 
sehr stark vertreten.

Wildlife Estates Label für Gut Klepelshagen

Das Wildlife Estates Label wurde 2004 von der Eu-
ropean Landowners’ Organization (ELO) ins Leben 
gerufen. Es zeichnet seither den Einsatz von Land-
besitzern für außergewöhnliche Artenvielfalt und 
nachhaltiges Wildtiermanagement auf ihren Gü-
tern aus.

Mittlerweile gehören 580 Güter und Betriebe in 
19 Ländern der Initiative an, zusammen über zwei 
Millionen Hektar artenreicher Kulturlandschaft. 
Hier gehen nachhaltige Landnutzung, wirtschaft-
lich erfolgreiche Bewirtschaftung und ländliche 
Entwicklung Hand in Hand. Das Label zeigt ein-
drucksvoll, wie privater Naturschutz funktio-
nieren kann, ohne die Wirtschaftlichkeit von 
Land- und Forstbetrieben zu gefährden. Eigentü-

mer handeln freiwillig, aber mit großer 
Verantwortung für die Biodiversität 

ihrer Flächen.

Mit 60 neuen Gütern in Län-
dern wie Schottland, Belgi-
en, Spanien und Italien, die 
allein 2024 dazu kamen, 
wächst das Netzwerk stetig 

weiter. Nun darf sich auch 
Gut Klepelshagen im Süd-

osten Mecklenburg-Vorpom-
merns zu diesem Kreis zählen.

Unter der Leitung von Christian Vorreyer zeigt der 
Betrieb auf gut 1.358 Hektar, wie sich ökonomisch 
erfolgreiche Landwirtschaft und aktiver Natur-
schutz sinnvoll verbinden lassen, etwa durch wild-
tierfreundliche Mahd, Blühstreifen als Nahrungs- 
und Rückzugsräume oder Grünflächen für große 
Pflanzenfresser wie Rothirsche. So entsteht in Kle-
pelshagen eine artenreiche Kulturlandschaft, die 
Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säu-
getieren vielfältigen Lebensraum bietet.

Als Modellbetrieb der Deutschen Wildtier Stiftung 
umfasst das Areal mit Brache, ungenutzten Flä-
chen und Jagdruhezonen sogar 2.500 Hektar und 
gehört damit zu den größten Flächen der Stiftung.
Im September 2025 überreichte der Leiter der deut-
schen WE-Delegation und Vorstandsmitglied Gün-
ther Graf von der Schulenburg das Label an Prof. 
Dr. Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen 
Wildtier Stiftung. Die feierliche Übergabe fand am 
Rande des jährlichen Symposiums des Netzwerks 
in Paris statt. Ein besonderer Dank gilt dem Musée 
de la Chasse et de la Nature und der Fondation 
François Sommer für die Ausrichtung des Treffens.

Das Netzwerk Wildlife Estates wird von der Euro-
päischen Kommission gefördert. Seine Vision ist 
ein biodiverses Europa, getragen von Landbesit-
zern als aktive Förderer von Nachhaltigkeit und 
Artenvielfalt, das für zukünftige Generationen  
erhalten werden muss.

	— Anna Sinnecker-Hartung 

Mit dem Wildlife Estates Label wird das Engagement 
privater Landbesitzer für Biodiversität und Nachhal-
tigkeit ausgezeichnet. Europaweit tragen das Label 
bereits 580 Güter, seit September 2025 auch Gut 
Klepelshagen. Ein Beispiel dafür, wie Landwirtschaft 
und Naturschutz Hand in Hand gehen.

EUROPÄISCHE PARTNERVERBÄNDE

Mehr über Gut Klepelshagen 
finden Sie hier: 
www.deutschewildtierstiftung.de/
stiftungsflaechen/gut-klepelsha-
gen-wirtschaften-mit-der-natur

Mehr über das Wildlife Estates-
Label lesen Sie hier:
https://www.wildlife-estates.info/
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Neuer Start in Sachsen-Anhalt – 
ein Blick in die Energiezukunft
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Im Vergleich zu Photovoltaik lassen sich auf der-
selben Fläche oft deutlich höhere Pachterträge er-
zielen – insbesondere bei kleineren, günstig gele-
genen Grundstücken in der Nähe eines geeigneten 
Netzanschlusspunkts.

Der Platzbedarf eines Speichers ist gering: Für eine 
Anlage von etwa 10 MW Leistung werden rund 
1.000 bis 1.500 Quadratmeter benötigt.

Sicherheit und Umweltverträglichkeit

Moderne Batteriespeichersysteme erfüllen hohe 
sicherheitstechnische Standards. Die Anlagen wer-
den nach strengen Vorgaben errichtet, erfüllen alle 
Brandschutzanforderungen und gelten als robust 
im Betrieb. Da die Module auf Punktfundamenten 
stehen und die Fläche lediglich geschottert wird, 
bleibt der Boden weitgehend unversiegelt. Regen-
wasser kann weiterhin versickern und die Fläche 
später problemlos wieder renaturiert werden –  
ein Aspekt, der in vielen Gemeinden positiv bewer-
tet wird.

Worauf Eigentümer bei  
Projektpartnern achten sollten

Nicht alle Projektentwickler sind auch langfris-
tige Betreiber. Manche Unternehmen planen aus-
schließlich, um Projekte anschließend weiterzu-
verkaufen – oft ohne dauerhafte Verantwortung. 
Für Eigentümer kann das Risiken bergen, etwa im 
Falle mangelnder technischer Expertise oder Insol-
venzen.

Da Batteriespeicher Jahrzehnte lang betrieben wer-
den, ist die Wahl des Partners entscheidend. Wich-
tige Fragen sind:

	> Betreibt das Unternehmen Batteriespeicher 
selbst – und langfristig?

	> Ist die Finanzierung gesichert und nachvoll-
ziehbar?

	> Gibt es belastbare Referenzen?

Ein erfahrener und finanzstarker Partner stellt si-
cher, dass die Fläche nachhaltig und ohne Risiken 
genutzt wird – im Interesse von Eigentümern wie 
Gemeinden.

– schon heute müssen hohe Mengen Strom abgere-
gelt werden, was bundesweit Kosten in Milliarden-
höhe verursacht.

Batteriespeicher bieten eine Lösung: Sie nehmen 
überschüssigen Strom auf und geben ihn dann 
ab, wenn er gebraucht wird. Damit stabilisieren 
sie das Netz, ermöglichen den effizienten Einsatz 
erneuerbarer Energien und schaffen die Vorausset-
zung dafür, die Energiewende wirtschaftlich trag-
fähig umzusetzen.

Chancen für Grundstückseigentümer

Für Eigentümer geeigneter Flächen eröffnen Bat-
teriespeicherprojekte langfristige und stabile 
Einnahmemöglichkeiten. Die Pachtlaufzeiten 
betragen meist 20 bis 30 Jahre und bieten hohe  
Planungssicherheit.

Zum Jahreswechsel übernehme ich, Friedrich 
von Zech, die Geschäftsführung des Landesver-
bands Sachsen-Anhalt der Familienbetriebe Land 
und Forst, der zuvor 10 Jahre lang erfolgreich von 
Ulrich Böcker gemeinsam mit Antonia Bing ge-
leitet wurde. Unterstützt werde ich künftig von  
Marie-Louise Linsen, die vom Standort Kloster 
Hedersleben aus die organisatorischen Abläufe 
der Geschäftsstelle verantwortet. Gemeinsam mit 
dem Vorstand möchten wir den Landesverband 
weiterentwickeln, die neue Struktur festigen und 
vor allem den Austausch mit unseren Mitgliedern 
intensivieren. Unser Ziel ist es, konkrete Mehr-
werte zu schaffen, die Mitgliederbasis auszubauen 
und die Bedeutung privaten Eigentums in Sach-
sen-Anhalt noch stärker sichtbar zu machen.

Ein wesentlicher Beitrag dazu kann in der Erschlie-
ßung neuer, betriebsnaher Einnahmequellen 
liegen. Viele Betriebe prüfen derzeit Projektmög-
lichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien.  
Der aktuelle Energie-Monitoring-Bericht der Bun-
desregierung rückt dabei ein Thema neu in den Fo-
kus: Batterie-Energiespeichersysteme (BESS).

Warum Batteriespeicher immer  
wichtiger werden

Die Stromproduktion aus Wind und Sonne un-
terliegt starken Schwankungen. Zeiten mit Über-
schüssen wechseln sich mit Phasen geringer Er-
zeugung ab und belasten das Stromnetz erheblich 

Der neue 
Standort des 

Landesverbands 
Sachsen-Anhalt: 
Kloster Heders-
leben – künftig 

zentraler Ort für 
Austausch und 

Veranstaltungen.

Modernes Batterie-Energiespeichersystem (BESS): kompakt,  
technisch anspruchsvoll und ein zunehmend bedeutender  
Baustein der Energiewende.

Gemeinsam mit dem Landesver-
band Niedersachsen widmen wir 
uns Batteriespeichern im Rahmen 
des Battery Day 2026 am 23. April 
2026 im Kloster Hedersleben – 
 dem neuen Sitz des Landesverbands 
zwischen Magdeburg und Hannover.

Dank der Unterstützung von green flexibility, der 
Enertrag SE, der GGW Group sowie des Landes-
verbandes Niedersachsen ist die Teilnahme für 
Mitglieder der Familienbetriebe Land und Forst 
kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 
linsen@fablf-sachsen-anhalt.de.

Wir freuen uns auf einen erkenntnisreichen Aus-
tausch und darauf, gemeinsam mit Ihnen den Blick 
in die Energiezukunft zu richten.

Zu den Personen

Friedrich von Zech, seit vielen Jahren Mitglied der Familienbetriebe 
Land und Forst, übernimmt ab 1. Januar 2026 die Geschäftsführung 
des Landesverbands Sachsen-Anhalt. Sein zentrales Anliegen ist es, 
den Dialog mit den Mitgliedern zu stärken, Mehrwerte zu schaffen 
und die Position des Verbands in der Region auszubauen. In einem 
ersten Schritt hat er die Geschäftsstelle zum 1. Dezember 2026 nach 
Hedersleben verlegt. Von Zech ist studierter Land- und Betriebswirt 
und seit vielen Jahren in der Unternehmensgründung und -sanierung 
tätig.

Marie-Louise Linsen unterstützt ab 
1. Januar 2026 den Landesverband 
Sachsen-Anhalt vom Standort Kloster 
Hedersleben aus. Sie verantwortet die 
organisatorischen Abläufe der Geschäfts-
stelle und bringt aus ihrer langjährigen 
Tätigkeit in der Ritz-Carlton-Gruppe 
umfassende Erfahrung in Service, 
Kommunikation und Strukturierung mit.
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Rückblick auf bald ein Jahrzehnt NextGen Vorstand

Nach neun Jahren habe ich zum 1. Juli 2025 mei-
ne Tätigkeit im Vorstand der NextGen eingestellt. 
Bei meinem Start 2017 nannte die NextGen sich 

noch „JARGE“ – so hat seither nicht 
nur der Verband seinen Namen 

geändert. Gemeinsam mit 
vier weiteren Vorstands-

mitgliedern gestar-
tet, hat mich schon  

damals die Mög-
lichkeit ange-
trieben, das 
Netzwerk für 
die Jugend –  
der NextGen 
der Familienbe-

triebe Land und 
Forst – auszubau-

en. So bietet das 
damals neu initi-

ierte „NextGen-Wo-
chenende“ nach dem 

Motto „von der Jugend 
für die Jugend“ bis heute eine 

gern genutzte Plattform, um sich 
mit Gleichgesinnten über Land- und Forst-

wirtschaft, Betriebsnachfolge sowie das Thema 
Eigentum auszutauschen. Vom 19.–21. Novem-
ber 2025 ging es beim 7. NextGen-Wochenende 
erstmalig über die deutschen Grenzen hinaus 
nach Brüssel. Im Zuge der Corona-Zeit kamen die 
Online-Seminar-Reihen mit immer wieder neuen 
Themen „über den Tellerrand der Land- und Forst-
wirtschaft hinaus“ dazu.

Mit der Vorstandstätigkeit in der NextGen bot sich 
neben der Organisation vieler Veranstaltungen für 
die Mitglieder zugleich die Möglichkeit, Einblicke 
in die Tätigkeiten der Bundesgeschäftsstelle zu er-
halten, sowie bei zahlreichen Mitgliederversamm-
lungen und Sitzungen der Landesverbände die 
NextGen zu vertreten. An dieser Stelle danke ich 
Max von Elverfeldt und Leo von Stockhausen so-
wie ihren Vorgängern für die Chance, der nächsten 
Generation auch im Verband der Familienbetriebe 
Land und Forst eine Stimme zu verleihen. Ich freue 
mich, künftig dem Verband in Niedersachsen bei-
zuwohnen und familiär bedingt Einblicke in die 
Tätigkeiten weiterer Landesverbände zu erhalten. 

Der NextGen-Vorstand wird künftig von Manuel 
Barowsky, Kathrin Heimbach, Leonie Schierning 
und Beatrice Thumb von Neuburg fortgeführt.  
Ich bedanke mich bei ihnen für ihr Engagement 
und freue mich, dass sie motiviert und mit vielen 
guten Ideen die NextGen weitergestalten.

Mir haben die vergangenen Jahre viel Freude be-
reitet, insbesondere die Organisation von Veran-
staltungen, aber auch der Austausch mit immer 
wieder neuen Gesichtern, die alle der Land- und 
Forstwirtschaft nahestehen. An dieser Stelle mein 
Aufruf an alle Interessierten zwischen 18 und 35 
Jahren, die NextGen kennenzulernen und so auch 
den Verband der Familienbetriebe Land und Forst 
sowie das damit einhergehende Netzwerk und die 
Stimme für unsere Betriebe in der Politik schätzen 
zu lernen.

	— Madeleine von Borcke
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Digitalisierung mit Weitblick – KI in Land- und Forstwirtschaft

NEXT GEN

den. Eine herzliche Einladung geht an alle Next-
Gen-Mitglieder und Interessierten im Alter von 16 
bis 35 Jahren, bei den kommenden Online-Semina-
ren dabei zu sein!

	— Manuel Barowsky

Beim ersten Seminar unserer 6. NextGen On-
line-Seminarreihe begrüßten wir im De-

zember Jacob Armbruster, Gründer und 
Geschäftsführer des Start-ups  BLAID, das 
sich auf KI-Beratung spezialisiert hat. Er 

gab uns spannende Einblicke in die Welt der 
Künstlichen Intelligenz (KI).

Nach diesem erfolgreichen Auftakt freuen wir uns 
sehr auf die weiteren Seminare unserer Reihe, die 
monatlich noch bis April 2026 stattfinden wer-

Winter NextGen Online-Seminarreihe läuft mittlerweile im sechsten Jahr

FebruarJanuar

März April

Thema: KI in der landwirt- 
schaftlichen Dokumentation
13.01.2026, 19:00 Uhr (online)
Jacob von der Decken – Mitgründer Tunen Agronomy

Thema: Die deutsche Start- 
up-Szene in der Land-  
und Ernährungswirtschaft
10.02.2026, 19:00 Uhr (online)
Lukas von Hoyos – Referent Innovation  
bei der Landwirtschaftlichen RentenbankWie sich durch den gezielten Einsatz von Künstlicher Intel-

ligenz Prozesse automatisieren und Betriebe entlasten las-
sen – das ist die Mission von Jacob von der Decken. Zuvor 
hat er die landwirtschaftliche Ausbildung und das Studium 
durchlaufen und mittlerweile den elterlichen Betrieb über-
nommen. Zudem hat er erfolgreich ein KI-Start-up gegrün-
det, wie er in seinem Online-Seminar berichten wird.

Die Einladungen werden ausschließlich 
online über den E-Mail-Verteiler der  
NextGen versendet. Informationen zur  
Aufnahme in diesen Verteiler gibt es hier. 

Welchen Herausforderungen begegnen Grün-
derinnen und Gründern in dieser Branche, und 
welche Lösungsansätze und Instrumente kön-
nen sie unterstützen? Darüber berichtet der 
Innovationsreferent der Rentenbank aus erster 
Hand.

Thema: Daten als Grundlage  
für Künstliche Intelligenz in  
der Landwirtschaft
17.03.2026, 19:00 Uhr (online)
Martin Schieck – Forschungsgruppenleiter 
Smart Farming Lab, Universität Leipzig

Thema: „Wer digitalisiert,  
führt – wer zögert, verliert.“
07.04.2026, 19:00 Uhr (online)
Christoph Deselaers – Berater für digitale  
Transformation und Gründer von ForstID

Digitale Transformation ist kein Trend, son-
dern eine Führungsaufgabe. Christoph Dese-
laers zeigt, was die zentralen Schritte, Stol-
persteine und Erfolgsfaktoren für die digitale 
Transformation im Forstbetrieb sind.

Welche technischen Voraussetzungen braucht 
es, um nutzstiftende KI-Systeme zu entwickeln, 
und welche Anwendungen sind heute bereits 
im Betriebsalltag denkbar? Ein dialogorientier-
ter Abend mit Praxisbeispielen aus Feldbau, 
Tierhaltung und Forst.

67
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Louisenlund startet Berufliches Gymnasium Agrarwirtschaft – 
Lernen zwischen Klassenzimmer und Acker

Mit Gummistiefeln im Gepäck und jeder Menge 
Neugier begann vor wenigen Wochen für acht Ju-
gendliche ein besonderes Schuljahr: Die Stiftung 
Louisenlund hat zum Schuljahr 2025/26 ihr Beruf-
liches Gymnasium mit dem Schwerpunkt Agrar-
wirtschaft gestartet – ein in dieser Form einzigarti-
ges Bildungsangebot, das Praxis und Wissenschaft 
verbindet. Die Jugendlichen besuchen als Tages- 
oder Internatsschüler Louisenlund.

„Wir möchten jungen Menschen ermöglichen, 
Landwirtschaft nicht nur zu verstehen, sondern 
aktiv mitzugestalten“, sagt Stiftungsleiter Dr.  
Peter Rösner. Gemeinsam mit dem Gut Damp hat  
Louisenlund ein Konzept entwickelt, das klassi-
sche Unterrichtsfächer wie Mathematik, Deutsch 
und Englisch mit praxisnahen Inhalten und mo-
derner Agrartechnologie verzahnt.

Die Jugendlichen erleben Landwirtschaft dort, wo 
sie wirklich passiert: auf den Feldern, in den Stäl-
len und Betrieben der Region. Regelmäßig fahren 
sie zu Praxiseinheiten auf das nahegelegene Gut 
Damp, wo sie die Grundlagen der Pflanzenproduk-
tion sowie Bodenbearbeitung und nachhaltigen 
Bewirtschaftung lernen. Doch auch darüber hin-
aus sind sie unterwegs – etwa in der Zuckerfabrik 
Uelzen, in Milchviehbetrieben oder bei landwirt-
schaftlichen Partnern, die ökologisch oder konven-
tionell arbeiten. 

„So lernen unsere Schülerinnen und Schüler 
nicht nur, wie vielfältig Landwirtschaft heute ist, 

sondern auch, wie komplex die Zu-
sammenhänge zwischen Ökonomie, 
Ökologie und Technik sind“, erklärt 
Schulleiterin Cora Möller.

Rechtzeitig zum Schuljahresbeginn er-
reichte Louisenlund zudem die Nach-
richt aus dem Ministerium, dass der 
Besuch des Beruflichen Gymnasiums 
förderfähig mit Schüler-BAföG ist. Das 
bedeutet: Die Internatskosten können 
staatlich bezuschusst werden und El-
tern bezahlen lediglich einen einkom-
mensabhängigen Eigenbeitrag. Die 

Berechnungsgrundlage von Schüler-BAföG unter-
scheidet sich von der des Studenten-BAföG darin, 
dass die Förderung nicht gedeckelt ist und kein 
Darlehen darstellt. Es muss also nicht zurückge-
zahlt werden.

Das neue Berufliche Gymnasium führt zur all-
gemeinen Hochschulreife und eröffnet damit 
vielfältige Wege – vom Agrarstudium über Um-
weltwissenschaften bis hin zu nachhaltigem Un-
ternehmertum. Der Lehrplan in Agrartechnik 
verbindet naturwissenschaftliche Grundlagen mit 
Themen wie Boden- und Klimakunde, Tierzucht, 
Genetik und ökonomische Ertragsoptimierung.

Auch Zusatzqualifikationen kommen nicht zu 
kurz: Die Schüler haben die Möglichkeit, den Jagd-
schein und den Traktorführerschein zu erwerben, 
Kochkurse zur Ernährungskunde zu besuchen 
und eigene Projekte rund um die Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte zu realisieren.

Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in 
der Landwirtschaft wächst stetig – und mit ihr das 
Bewusstsein, dass Bildung der Schlüssel zur nach-
haltigen Entwicklung ist. In Louisenlund wird sie 
nun buchstäblich auf fruchtbarem Boden vermit-
telt.

Für Schülerin Antonia ist der Louisenlunder  
Agrarcampus genau das Richtige. „Wissen und Er-
fahrung aus der Landwirtschaft werden hier gut 
miteinander verbunden. Meine Großeltern haben 

Das Lern- und For-
schungszentrum 
ist das Zentrum 

auf dem Louisen-
lunder Campus.

In den modernen Laboren forschen unsere Schülerinnen und Schüler.

Auf Gut Damp 
finden die 
Praxisein- 
heiten statt.

AUSBILDUNG

werden. Neben den umfangreichen Sammlungen, 
den Physik- und Chemielaboren, ist das biotech-
nologische S1-Labor mit einer eigenen Sterilbank 
ausgestattet (ein S1-Labor ermöglicht Arbeiten mit 
Mikroorganismen und biologischen Stoffen in der 
Schutzstufe 1, beispielweise DNA-Isolation, PCR 
oder Klonierung). 

Das Internatsleben macht den Agrarcampus in 
Louisenlund so einzigartig. Im Internat Louisen-
lund leben und lernen etwa 320 Jugendliche. Die 
Intensität der dabei entstehenden Freundschaften 
und die gemeinsam verbrachte Zeit haben höchs-
ten Stellenwert. Im Sinne der ganzheitlichen Per-
sönlichkeitsentwicklung spielen außerunterricht-
liche Aktivitäten in der Louisenlunder Pädagogik 
eine essenzielle Rolle. Neben einem soliden akade-
mischen Fundament ist das außerunterrichtliche 
Programm eine weitere wichtige Dimension des 
Lernens im Internat. 

Mit einem breiten Angebot an Diensten und Gil-
den, von Sport, Kunst und Kultur bis zu Wirt-
schaft, Politik, Sozialem und Technik, wie zum 
Beispiel THW, Segeln, Tennis, Biotechnologie oder 
die Debating Society, bietet die Stiftung Louisen-
lund jungen Menschen die Möglichkeit, Talente 
weiter auszubauen, Interessen auszuleben sowie 
zu lernen, für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen. 

	— Achim Messerschmidt,  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
Stiftung Louisenlund

einen Bauernhof in der Nähe von Köln, meine Mut-
ter ist nebenberuflich Landwirtin und mein Vater 
arbeitet als Förster“, betont sie ihre Nähe zu der 
Fachrichtung.  Auf Gut Damp können die Schüle-
rinnen und Schüler den Anbau und die Ernte von 
Raps, Weizen, Gerste und Zuckerrüben über das 
Jahr hinweg begleiten. Wenn sie später die Zucker-
rübenfabrik im niedersächsischen Uelzen besu-
chen, lernen sie zudem die Wertschöpfungskette 
dieser Frucht kennen. 

Auf Gut Damp dürfen die Jugendlichen nicht nur 
mit anpacken, sondern auch betriebswirtschaft-
lich denken: Sie erhalten Einblick in reale Kenn-
zahlen, Kalkulationen und Entscheidungsprozes-
se. Im Unterricht werden diese Daten aufgegriffen 
– etwa für Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder 
Analysen zu Investitionsentscheidungen.

„Gut Damp ist für unsere Schülerinnen und Schü-
ler wie ein gläserner Betrieb“, erklärt Agrarlehrerin 
Gesa von Gadow. „Sie lernen, wie ein Agrarbetrieb 
geführt wird, welche Entscheidungen getroffen 
werden müssen und welche ökologischen und 
ökonomischen Konsequenzen diese haben.“

Besondern beeindruckt sind die Schülerinnen 
und Schüler von der Ausstattung der Fachräume 
in Louisenlund. In den hellen, offenen Laborland-
schaften des Forschungszentrums steht ihnen eine 
moderne labortechnische Ausstattung zur Verfü-
gung. Bodenproben von den Betrieben können in 
den Laboren analysiert und die Daten interpretiert 
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 Am 11. November 2025 ist S.D. Albrecht Fürst zu 
Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg im 
Alter von 74 Jahren völlig unerwartet verstorben. 
Die Familienbetriebe Land und Forst Bayern neh-
men Abschied von ihrem Ehrenvorsitzenden, der 
den Verband über mehr als drei Jahrzehnte geprägt 
und die Anliegen der land- und forstwirtschaftli-
chen Eigentümerfamilien weit über Bayern hinaus 
mit unnachahmlichem Engagement vertreten hat. 
Sein Wirken fällt in eine lange Phase grundlegen-
der agrar-, forst- und umweltpolitischer Entwick-
lungen, die er mit außergewöhnlichem Einsatz 
begleitet hat.

Fürst Albrecht studierte Physik an der Techni-
schen Universität München und stieg 1975 durch 
den plötzlichen Tod seines Vaters in den land- und 
forstwirtschaftlichen Familienbetrieb ein. Parallel 
engagierte er sich über viele Jahre in kommunal-
politischen Gremien seiner Heimatstadt Oettingen 
im Landkreis Donau-Ries und unterstützte das kul-
turelle und gesellschaftliche Leben vor Ort. Auch 
in Vereinen, Stiftungen und regionalen Initia- 
tiven übernahm er Verantwortung. 

Seit seiner Wahl zum Vorsitzenden im Jahr 1990 
gestaltete S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Oettin-
gen und Oettingen-Spielberg aktiv politische Ent-
scheidungen auf Landes- und Bundesebene, die die 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe unmittel-
bar betrafen. Er brachte die Positionen der Famili-
enbetriebe Land und Forst Bayern in Diskussionen 
zum Europäischen Green Deal ebenso ein wie in 
Fragen des Naturschutzes und der Schutzgebiets-
planung, der Weiterentwicklung des Forstlichen 
Gutachtens, der Novellierung des Bundesjagdge-

setzes, des Waldumbaus sowie des Umgangs mit 
klimatischen Veränderungen in den Wäldern. 
Einen bedeutenden Anteil seiner Arbeit nahmen 
eigentums- und steuerpolitische Themen ein. 
So unterstützte er 2013 einen Zusammenschluss 
mehrerer Verbände, die sich gegen eine geplan-
te Vermögenssteuer aussprachen, und begleitete 
über viele Jahre die Entwicklungen rund um Erb-
schaft- und Schenkungsteuer. An der Vorbereitung 
der bayerischen Grundsteuerreform war er maß-
geblich beteiligt.

Er wirkte federführend am „Waldpakt“ mit, den 
die Bayerische Staatsregierung 2018 gemeinsam 
mit dem Bayerischen Bauernverband, dem Baye-
rischen Waldbesitzerverband und den Familien-
betrieben Land und Forst Bayern verabschiedete. 

Nachruf auf S.D. Albrecht Fürst zu 
Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg

71NACHRUF

Der Pakt griff zahlreiche Themen auf, die Fürst 
Oettingen über Jahre hinweg begleitet hatte.  
Desgleichen war er in die Debatten um einen 
möglichen dritten Nationalpark in Bayern einge-
bunden und beteiligte sich an fachlichen Stellung-
nahmen zu wald- und naturschutzpolitischen Vor- 
haben.

Europäische Fragen nahmen in seiner Arbeit 
über viele Jahre hinweg einen zunehmenden 
Stellenwert ein. Er begleitete die Einordnung 
der unter dem Dach des Green Deal vorgeschla-
genen Strategien und beteiligte sich an den Ab-
stimmungen unseres Verbandes zu europäischen 
forst- und umweltpolitischen Initiativen. Um die re-
gionale und überregionale Abstimmung zu stärken,  
initiierte und unterstützte er regelmäßige Treffen 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Österreich 
und Tschechien, bei denen Entwicklungen und 
Herausforderungen der Forstwirtschaft erörtert  
wurden.

Die Mitglieder seines Verbandes standen für Fürst 
Oettingen stets im Mittelpunkt. Er setzte sich da-
für ein, dass ihnen zuverlässige fachliche Infor-
mationen zur Verfügung stehen, und unterstützte 
über viele Jahre hinweg Fortbildungsveranstaltun-
gen – darunter insbesondere die Erbrechtssemina-
re und weitere Vortragsreihen. Seine Arbeit war 
darauf ausgerichtet, den Verband organisatorisch 
und strukturell so weiterzuentwickeln, dass die 
Interessen der Mitglieder dauerhaft und wirkungs-
voll vertreten werden können. Dazu gehörte auch 
eine finanzielle Konsolidierung, die sicherstellte, 
dass die Anliegen unserer Mitglieder öffentlich-
keits- und medienwirksam eingebracht und insbe-

sondere der Schutz des privaten Eigentums dauer-
haft gesichert werden können.

Nach 32 Jahren an der Spitze der Familienbe-
triebe Land und Forst Bayern legte er 2022 den 
Vorsitz nieder. Für seine langjährige Arbeit und 
seinen Beitrag zur Stärkung der Eigentümerinter-
essen wurde er im Rahmen der Amtsübergabe zum  
Ehrenvorsitzenden des Verbandes ernannt.

Auch im Bundesverband prägte er über viele Jahre 
die politische Ausrichtung der Familienbetriebe 
Land und Forst. Als stellvertretender Vorsitzender 
arbeitete er an der Schnittstelle zwischen Landes- 
und Bundesebene, brachte die Perspektiven unse-
rer Mitglieder in bundesweite Abstimmungen ein 
und trug dazu bei, dass die Anliegen der privaten 
Eigentümerfamilien in Berlin und Brüssel Gehör 
fanden. Seine Erfahrung, seine fachliche Expertise 
und Kompetenz waren über die Verbandsgrenzen 
hinaus hochgeschätzt. 

Mit S.D. Albrecht Fürst zu Oettingen-Oettingen 
und Oettingen-Spielberg verlieren die Familienbe-
triebe Land und Forst Bayern einen wegweisenden 
Fürsprecher und Vordenker der Land- und Forst-
wirtschaft und eine Persönlichkeit, die über mehr 
als drei Jahrzehnte den Verband und die politische 
Landschaft geprägt hat. Vor allem aber verlieren 
wir ein Vorbild und einen Freund. 

Unsere Gedanken gelten seiner Familie.  

	— Alexander Stärker 
für den Vorstand und die Mitglieder der  
Familienbetriebe Land und Forst Bayern e.V. 
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FriedWald: Zusammenarbeit auf  Augenhöhe –   
flexibel abgestimmt auf Ihre  Bedürfnisse.

Wir sind immer an Ihrer Seite!
Ihr Kontakt für eine kostenlose Beratung:
Stephan Martini
FriedWald-Standortentwicklung 
Deutschland
Telefon: 06155 848-213
E-Mail: standortentwicklung@friedwald.de
www.friedwald.de/standortentwicklung

Setzen Sie auf die Erfahrung vom Pionier und Marktführer  
bei  Bestattungswäldern und profitieren Sie von:

Wald ertragreich  
und nachhaltig nutzen

MACHEN SIE IHREN WALD ZUM ORT DER LETZTEN RUHE

•  Ertragsoptimierung und verlässlichen 
 Langzeiteinnahmen,

•  Projektleitung im Genehmigungs­
verfahren,

•  Unterstützung bei der Verkehrssicherung,
•  Dienstleistungen wie Kundenservice  

und Vertrieb – flexibel nach Bedarf  
zubuchbar.

Familienbetriebe 
Land und Forst

Wir kümmern uns
ums Land.
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ANZEIGE

… auf diese stolze Zahl kommt der „Arbeitskreis für Steuern der 
Waldeigentümer und der Familienbetriebe Land und Forst“ mittler- 
weile. Was steckt dahinter? Zweimal im Jahr führen uns Experten  
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft  
Dr. Kleeberg & Partner GmbH (www.kleeberg.de) bei den Steuer- 
tagungen durch die aktuellen Themen der Rechtsprechung, Gesetz- 
gebung und Regulierung, die für unsere Betriebe im Bereich des Steu-
errechts relevant sind. Bei der stets vollen Agenda bleibt immer Raum 
für individuelle Nachfragen und fachliche Diskussionen. Darüber hin-
aus bieten die Tagungen des „AKS“ die Möglichkeit zum inhaltlichen 
und geselligen Austausch unter den Betriebsinhabern, Verwaltern und 
Steuerexperten.

153 Steuertagungen…

Wenn Sie Interesse haben, Mitglied zu werden, sprechen Sie uns gerne an: info@fablf.de  
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